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EDITORIAL 

MITARBEIT 
f 

Manuskripte: 
Für unverlangt eingesandte übernehmen wir zwar keine Gewähr, in der Regel 

freuen wir uns aber darüber und versuchen, uns so rasch wie möglich mij dem/der 
Autorln ins Einvernehmen zu setzen. 

Redaktionssitzungen 
finden jeden Dienstag um 19.30 Uhr im Amerlinghaus (Teestube), Stiftgasse 8, 

1070 Wien statt. Alle an einer Mijarbeij Interessierten sind dazu freundlich 
eingeladen. Den 

Themenplan für 1991 
geben wir im nächsten JURIDIKUM bekannt. 

Das nächste 
JURIDIKUM 

erscheint am 10. Dezember mit dem THEMA (Arbeitstitel) 
"Imperialismus & Recht". 
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Einmal im Vertrauen gefragt: 
Wer glaubt eigentlich noch an die 
demokratische Legitimation des N atio
nalrates? Wir wissen es freilich nicht - wir 
wissen nur, daß die Zahl derer, die das ernsthaft 
tun, immer geringer wird. Wahlen als einziges 
Kriterium der Legitimation haben bei vielen 
bereits ausgedicent in Zeiten, in denen die 
fundamentale Inkompetenz des. zu wählenden 
Gesetzgebers zur Herstellung von so etwas 
wie "allgemeinem Wohl"offenbar wird. Der 
Unmut des Volkes kann sehr unterschiedliche 
Formen annehmen - manifest wird er darin 
jedenfalls: Nichtwähler, Weißwähler und 
schließlich Protestwähler verweigern sich 
dem, was die herrschende Politik ihnen als 
Politik für ihre Interessen vorführt ("Uns geht 
es um Österreich" oder "Der 
Aufschwung -mit uns ist er sicher", . 
hieß es). Jene, die dabei eine 
grundlegend unpolitische Haltung 
einnehmen, befinden sich allerdings 
nicht in der Lage, politische Alter
nativen zu entwerfen, die auf eine 
Überwindung des gesellschaftlichen 
Rahmens gerichtet sind, der sie 
einengt, in den Möglichkeiten ihrer 
Lebensverwirklichung materiell und 
ideell beschneidet und somit die 
eigentliche Grundlage ihres Unmutes 
bildet; Sie sind in ihren Möglich
keiten bereits so weit beschnitten, 
daß sie für solche Entwürf~ gar kein 
Verständnis mehr aufbringen 
können. Stattdessen halten sie sich an 
Demagogen, die so tun, als ob sie jeden 
Rahmen sprengen könnten, dabei abernichts 
anderes verheißen, als diesen Rahmen am 
radikalsten einzuengen - aber nur für die 
anderen .... Wien darf nicht Chicago werden": 
für AusländerInnen, sozial deklassierte, 
wirtschaftlich "Unwerte", "Giftler", "Schwu
le" und andere, die sich gegen ihre Aus
grenzung nicht wehren können. Solche 
Demagogen sitzen nicht nur in einer Partei, 
die sich etikettenschwindlerisch "liberal" 
nennt, sondern auch - und gehäuft - in rechts
staatlichen Institutionen der Republik: 
Innenminister und Bundeskanzler sowie 
subalterne Angehörige ihrer Ressorts beherr" 
sehen in vorbildlicher Weise jene Art von· 
Humanismus, die geradezu zum Mythos der 
zweiten Republik wurde und sich gerne 
allgemein gibt, tatsächlich aber Schranken 
aufrichtet (diese Formulierung ist von Seite 
37 entlehnt). Womit unsere "unpolitischen" 
Freundinnen und Freunde noch nicht rechnen 
ist, daß auch sie nicht verschont bleiben 
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werden von jeder Rahmen-Verengung und 
Klima-Verschärfung in diesem Land. Für 
Immobilienspekulanten und Polizisten darf 
Wien nämlich Chicago werden. Am 
deutlichsten erkennbar wird dies schon jetzt 
am Entwurf eines neuen Sicherheits
polizeigesetzes, von dem im JURIDIKUM ja 
schon des öfteren die Rede war und der die 
polizeiliche Behelligung praktisch jedes 
Menschen in diesem Land aus praktisch jedem 
Grund ermöglichen wird, den sich der 
amtshandelnde Organwalter am den Fingern 
zuzelt. Dieses Polizeigesetz wird vom neu 
zusanunentretenden Nationalrat wahrschein
lich schon im Herbst beschlossen werden. 
Womit wir wieder bei der Legitimation 
angelangt wären: bei der Legitimation eines 

von einer Mehrheit in einem besonderen 
Rahmen gewählten und besondere Interessen 
vertetenden Gesetzgebers - und bei der Legi
timation von Minderheiten, die aber allgemeine 
Interessen vertreten (dazu der Beitrag von 
Gabriel Liedermann auf Seite 9). 

Nie wirklich durchgesetzt 
hat sich dagegen hierzulande die Auffassung, 
daß eine Verfassung mehr wäre, als eine formale 
Spielregel der Republik. Anders als etwa in 
Frankreich, wo die moderne Verfassung durch 
eine Revolution vom neuen Souverän, dem 

. Bürgertum, geschaffen wurde und die 
Verfassungsordnung zunächst einmal als eine 
inhaltliche begriffen wird, kann in der 
Alpenrepublik jeder dahergelaufene Bun
despräsident, Bundeskanzler oder Landes
hauptmann von Tag zu Tag leichthin überlegen, .. 
ob nicht (etwa aus Anlaß der Anbiederung an 
die "Europäischen Gemeinschaften") das eine 
oder . andere tragende Prinzip, die eine oder 
andere politische Vorgabe der Verfassung 
fallengelassen werden könnte: die immer-

währende Neutralität, die Absicherung gegen 
faschistische Betätigung im öffentlichen 
Dienst, die föderalistische Stellung der Länder 
- und wer weiß, was ihnen morgen noch 
einfällt. Iqh will nicht behaupten, daß derartige 
Überlegungen nicht auch in anderen Ländern 
vorkommen können. Aber anderswo wäre 
das wenigstens noch ein mittlerer Skandal. 
Bei uns schert sich anscheinend niemand 
darum. Seinesgleichen geschieht eben, und 
wenn es einen Skandal gibt, dann wird der 
bestenfalls von .. gewissen Kreisen" im 
Ausland provoziert. In der politischen Praxis 
hatte gerade die Neutralität schon bishereher 
die Bedeutung einer Werbernasche für die 
Konferenztouristik (in Österreich auch 
Außenpolitik genannt). Politisch wurde und 

wird sie bei jeder Gelegenheit (oder 
wenigstens bei jeder zweiten) 
mißachtet. Eine weitere Episode in 
der Serie dubioser 
Neutralitätsinterpretationen liefert 
der Beitrag von Kathatina ~hsel: 
Völlig neutrale Überflugsgenehmi
gungen. 

Aber so allein sind wir 
mit der ·Preisgabe angeblich 
festgeschriebener Werte auch wieder 
nicht: An der bislang hehren Genfer 
Flüchtlingskonvention wird auch 

. schon gesägt. Was schon jetzt von 
den meisten europäischen Staaten 
praktiziert wird, darunter Österreich 

und die Schweiz als Avantgarde, schreit nach 
einer formellen .. Anpassung" des Rechts
textes: Zu erwarten ist vor allem die Umde
fmition von Flüchtlingen in "Wirtschafts
flüchtlinge", also zum mindesten eine Einen
gung des Flüchtlingsbegriffs, die es dann er
möglicht, Flüchtlinge ab- und rllckzuschie
ben, ohne sich dafür auch noch vorinternatio
nalen Instanzen rechtfertigen zu müssen. 

Die Entwicklung dieses Blattes 
ist demgegenüber Ausdruck dessen, daß sich 
nicht niemand für diese Entwicklungen 
interessiert. ·Nicht nur Abo-Bestellungen 
langen ununterbrochen bei uns ein, sondern 
auch Angebote für Beiträge, Themen
vorschläge und Informationen. Davon können 
wir indes nie genug bekommen. c 

Wie auch dem nebenstehenden Inserat zu 
entnehmen ist, suchen wir auch stets Mitar
beiterInnen für nicht-redaktionelle Tätig
keiten (dafür gibt es in diesen Bereichen auch . 
fmanzielle Vergütungen). InteressentInnen 
wenden sich vertrauensvoll an den Verlag. 
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Das deutsche Wahlgesen: WUfa 

de aufgehoben. Das westdeutscheBundesver
fassungsgericht hat der Klage von Republika
nern, PDSund Grün~n gegen die Bestimmun
gen des Gesetzes fÜr die erste ges~tdeutseh:e 
Wahl (bundesemheitliehe 5%-Hürde, Listen
koppelung nur für Gruppierungen, die in kei
nem Wahlkreis miteinander konkurrenzieren) 
stattgegeben und die betreffenden Bestimmun-

/ gen aufgehoben. Zitat aus dem Urteil :,,zwi
sehen der Herstellung eines geamtdeutsehen 
Wahl gebietes, das zWei vierzig Jahre getrennte 
Gebiete vereinigt, und dem Tag der ersten ge
samtdeutschen W ahI werden gerade drei Mona
te liegen. Diese Entwicklung läßt einer Reihe 
. von Parteien keine ausreichende Möglichkeit, 
ihren Wirkungsbereich auf das jeweils neu 
hinzugekommene Wahlgebietauszuweiten und 
sich dort mit Aussicht auf Erfolg darzustellen 
und um Wählerstimmen zu werben." Daher 
erkannte das Bundesverfassungsgericht auf die 
Einrichtung von zwei Wahl gebieten (Ex -BRD 
und Ex-DDR), auf eine wahlgebietsbezogene 
einheitliche Hürde von maximal 5% (Das Ge
richt empfahl implizit eine niedrigere Hürde) 
und empfahl auch die Möglichkeit von Listen
verbindungen ( ..... so wird der Diskriminierung 
Rechnung getragen, denen nicht wenige der 
jetzt in der DDR sich betätigenden Parteien 
und politische Vereinigungen in der Zeit der 
SED-Herrschaft ausgesetzt waren ..... ). Der 
gesamtdeutsche Gesetzgeber entschied mach
terhaltend: zwei Wahlgebiete, 5%, Listenver
bindung nur im Ex-DDR-Gebiet. 

Das Schweizerische Bundesge
richthatte als Letztinstanznach langem Rechts
verfahren darüber zu entscheiden,ob die Tes
siner Gemeinde Cadro ihre Autonomie über
schritt, als 1984 durch Gemeinderatsbeschluß 
in der Schule des Ortes ein Kruzifix anbringen 
ließ. Mit 3 zu 2 Stimmen gelangte das Gericht 
zum Erkenntnis, daß die Klage der Gemeinde 
gegen das christliche Logo abzuweisen sei. 
Begründung: Artikel 27 Absatz 3 der schwei
zerischen Bundesverfassung schreibt vor, daß 
öffentliche Schulen von Anhängern aller Reli
gionsbekenntnisse besucht werden können, 
ohne das diese - wie in Artikel 49 des Verfas
sung gesichert - in ihrer Glaubens- und Gewis
sensfreiheit beeinträchtigt würden. Das Ge
richt anerkannte also die christliche Grundprä
gung der Schweiz, befand es aber doch für 
unzulässig,nichtchristlicheSchülerpermanent 
mit einem Kruzifixus neben der Tafel zu kon
frontieren. Allerdings ist das Urteil auJ den 
speziellen Casus bezogen; wie es sich verhält, 
wenn etwa Schulen nach Heiligen benannt 
sind oder Schüler religiöse Symbole tragen, 
bleibt anderen Rechtsstreitigkeiten vorbehal
ten. 
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Kurdistan: 

enschenrechte auf bruf 
Der Türkei kommt die Golfkrise gerade recht, 
uni sich als unerschütterlicher Verbündeter der 
industrialisierten Welt zu profilieren und bei 
dieser Gelegenheit einen, wie sie hofft, ent
scheidenden Schlag gegen den kurdischen 
Widerstand zu führen, der dem Regime zune
hemend iiberden Kopfwächst. Beiläufig kriegt 
auch die türkische Opposition noch etwas davon 
ab, doch Özal kann sicher sein, daß sich die 
westlichen Verbündeten getreu dem Vorbild 
der drei berühmten chinesischen Affen verhal
ten werden. Denn schließlich geht es jetzt um 
die Verteidigung gegen den gemeinsamen ira
kischen Feind - selbst die Aussiedlung und 
Zerstörung kurdischer kurdischer Dörfer, die 
bis vor zwei, drei Jahren noch Hand in Hand 
mit dem Irak vorgenommen wurde, wird jetzt 
unter diesem neuen Markennamen verkauft. 
Um bei dieser Arbeit freie Hand zu haben, hat 
die Regierung in Ankara die Menschenrechte 
"vorübergehend ausgesetzt". Diese Ausdrucks
weise ist schon deshalb ein Hohn, weil auch 
bisher kein Kurde etwas davon bemerkt haben 
konnte, daß sie je.in Kraft gewesen sein sollen. 
Die Demarche beim Europarat wurde wenige 
Tage nach dem 10. Jahrestag des Militärput
sches bekannt. In diesen zehn Jahren wurden 
nach Angaben der türkischen Presse 650.000 
Menschen inhaftiert, 80% davon gefoltert, 
210.000 vor ein Kriegsgericht gestellt, 7.000 
bei drohender Todesstrafe angeklagt Im sel
ben zeitraum wurden 626 Gesetze zur Ein
schränkung der Freiheiten und Bürgerrechte 
erlassen, nicht eingerechnet das sogenannte 
Grundgesetz, dessen §15 beispielsweise be
sagt, daß die Putschgenerale ihr Leben lang 
wegen ihrer Handlungen nicht zur Rechen
schaft gezogen werden dürfen. 

Trotzdem war das dem Regime noch zu wenig. 
Am 9. Mai 1990 erließ die Rygierung zwei 
weitere" Verordnungen mit Gesetzeskraft". Sie 
tragen die Nummern 425 und 425 undbeinhal
ten "zusätzliche Maßnahmen für die Dauer des 
Notstandes" im kurdischen Gebiet. Der Gene, 
ralpräfekt wird ermächtigt, "aus Sicherheits
gründen die in seinem Zuständigkeitsbereich 
befmdlichen Dörfer, Weiler und sonstigen 
Ansiedlungen zu räumen, veilegen, zusam
menlegen und zu diesem Zweck die notwendi
gen Enteignungen und sonstigen Verfügungen 
von Amts wegen und im Eilverfahren vorzu
nehmen". Personen, die sich ,Jn schädlicher 
Weise betätigen", könne aus dem Notstands
gebiet "entfernt und zum Aufenthalt an durch 
den Im:lenminister bestimmten Orten verpflich
tet werden". Öffentlich Bedienstete, "deren 
Beschäftigung im Hinblick auf die allgemeine 
Sicherheit, den allgemeinen Frieden und die 
öffentliche Ordnung bedenklich erscheint oder 
deren Dienste nicht von Nutzen sind", können 

versetzt oder zu fachfremden Aufgaben ver
pflichtet werden. Streiks "oder andere gewerk
schaftliche Betätigungen" können "unterbun
den oder von einer Erlaubnis abhängig ge
macht werden", es können dagegen auch 
"vorbeugende Maßnahmen" getroffen werden. 
Schriften, die Ereignisse im Notstandsgebiet 
"falsch wiedergeben oder unwahre Nachrich
ten oder Kommentare verbreiten" und hier
durch .. die Bevölkerung in der Region beunru
higen" sind "unabhängig davon, ob sie inner
halb oder außerhalb des Notstandsgebietes 
gedruckt werden", zu verbieten, die Drucke
reien nötigenfalls zu schließen. Herausgeber 
und Redakteure drohen schwerste Geldstra
fen. Die türkische Radio- und Fernsehgesell
schaft wird verpflichtet, für Sendungen, die 
sich auf das Notstandsgebiet beziehen oder 
darauf "einwirken könnnten" ,die .,zusammen
arbeit mit dem Innenministerium und dem 
Generalsekretariat des Nationalen Sicherheits
rates sicherzustellen". Bei Straftaten, die in 
den Bereich der Staatssicherheitsgerichte fal
len, erfolgt die Anklageerhebung auf Verlan
gen des Regionalpräfekten, dem "durch die. 
Staatsanwaltschaft unverzüglich Folge" gelei
stet wird. Innenmjnister, Regionalpräfekt und 
Provinzpräfekten können für ihre "Verfügun
gen und Entscheidungen aller Art" nicht zur 
Rechenschaft gezogen werden, ,,der Rechts
weg zu jeglicher Gerichtsbehörde zu diesem 
Zweck ist ausgeschlossen". 

Auch Beamte die sich schuldig machen. kön
nen "ohne Genehmigung des Innenministers" 
nicht angeklagt werden, Gegen Verwaltungs
akte, die in Ausübung dieser Rechtsverord
nung erlassen werden, "ist die Anfechtungs

. klage ausgeschlossen". Die nunmehr ,)egali
sierte" Notstandsdiktatur widerspricht selbst 
dervonden Putschgeneralengezimmerten V er
fassung, doch für Fälle dies~r Art wurde vor
ausschauend Sorge getragen .. Artikel 148 der 
Verfassung besagtnämlich, daß gegen Gesetz
esverordnungen "in Fällen des Notstandes, der 
Ausnahmeverw altung oder des Krieges" keine 
Klage vor dem Verfassungsgericht erhoben 
werden kann. Nun ist die Türkei aber Mitglied 
des Europarates, ist der Europäischen Men- . 
schenrechtskonvention beigetreten (das istkt:in 
Witz!) und räumt ihren Bürgern das Rech:,t ein, 
Beschwerde bei Kommision und Gericht für 
Menschenrechte in Straßburg zu führen. Was 
bleibt Ankara da anderes übrig, als sich kurz
fristig wegen Unpäßlichkeit zu entschuldigen, 
um dann mit einer Höflichkeitsfloskel wieder 
in det:erlauchten Runde Platz zunehmen. Was 
zwischendurch passiert, geht niemanden et
was an. Das ist - wie Saddam Husseins Kur
denmass,aker - die interne Angelegenheit eines 
souveränen Staates. 11 

" 
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AKTUELL 

Ostautobahn-Besetzerlnnen sollen zahlen: 

600.000,-ÖS für 
Gendarmerieeinsatz? 
Zwei BesetZUngen von Baustellen der Ostau
tobahn (A4) im Juni und September dieses 
J abres haben die Diskussion um dieses Projekt 
in der Öffentlichkeit angeheizt. Die erste Ak
tion wurde von der Umweltschutzgruppe 010-
baI2000iriitiert. Vier Tage konnte die Baustel
le in den Leithaauen blockiert werden, bis eine 
Vierhundertschaft von Gendarmen die Beset
zung beendete. Global 2000 wurden daraufhin 
die angeblichen Kosten des Gendarmerieein
satzes in Höhe von 600 000 ÖS vorgeschrie
ben, eine in Österreich bis heute noch nie 
dagewesene Vorgangsweise. 
Als Folge der Bestzung wurde eine "Ökologie
kommission" durch das Wirtschaftsministe
rium zur A4 beordert. Dieses Gremium, bestec 

hendaus Umweltschützern- und wissen
schaftlern, Behördenvertretern und· betroffe
ner Bevölkerung, war aber von anfang an arc 
beitsunfähig, da unüberbriickbare Differenzen 
!lchon über die Zielsetzung der Kommission 
bestanden. Während die Umweltseite verkefrrs
politische Konzepte für das nördliche Burgen
land entwerfen wollte, war der Behördenseite 
nach Aussagen von Kommissionsmitgliedern 
nur an einem ökologischem Feigenblatt für 
einen raschen Weiterbau gelegen. Die Kom-

mission platzte, in der Folge entschlossen sich 
die "A4-GegnerInnen", eine Aktivistengrup
pe, die sich aus der/Besetzung im Juni gebildet 
hatte, zu einer neuerlichen Besetzung am 29. 
September: Hundert DemonstrantInnen gaben 
angesichts einer Übermacht an Uniformierten· 
nach wenigen Stunden auf, einige wenige De
monstrantInnen konnten aber zwei Baukräne 
erstürmen und blockierten diese in einem Akt 
von Selbstaufopferung fünf Tage lang. 
Vor allem verkehrspolitische und ökologische 
Argumente sprechen nach Ansicht von Um
weltschützern und Wissenschaftlern gegen eine 
Fertigstellung der A4: Der Anreiz für den in
ternationalen Schwerverkehr,eine durchge
hende Autobahnverbindung zwischen Ham
burg und Istanbul ZU benutzen, wäre enorm. 
Das Verk~hrsaufkommen in der A4-Region· 
sowie in ganz Österreich würde deutlich an
steigen, . die ökologische Situation in einer 
ohnehin stark belasteten Region weiter ver
schlimmern. Eine detaillierte Darstellung der 
verschiedenen Folgewirkungen ist in der K~
ze nicht möglich, es sei hier auf die neueste 
Broschüre von Global 2000, "Betrifft: Ver
kehr" verwiesen (50 ÖS, Bestellung unter der 
Wr.Tel.: 3104077). • 

WIR BRAUCHEN DRINGEND GELD 

SPENDEN AN PSK-KONTO 74 76.857 

INFORMATIONEN UNTER 

0222 31 43 034 ODER 85 58 273 

MONTAG 19 - 21 UHR 
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Todesstrafe in den USA. Am 6.· 
August 1890 (!) wurde der erste Verurteilte auf 
dem "Elektrischen Stuhl" des Staatsgefangnis
ses Sing Sing hingerrichtet. Bis 1963 waren es 
694:Der Gouvemeurvon New York begrüßte 
damals die fortschrittliche Exekutionsart -
Gegner der Todestrafe kritisieren den elektri
schen "Scheiterhaufen" als besonders· grau
sam. Jüngstes Beispiel: Florida, 4. Mai,der 
Delinquent bewegte sich noch nach dem 3. 
Stromstoß und Flammen drangen aus der 
Gesichtsmaske. Die Rechtsanwälte von fünf . 
Verurteilten bemängelten den technischen 
Zustand des Stuhles vor Gericht, zwei Armen" 
verteidiger möchten gar eine neue Elektrode 
spenden. Die Hinrichtungstermine wurden 
aufgeschoben. 
Der kalifornische . TV-Sender KQED will 
Hinrichtungen aus der Gaskammer von San 
Quentin übertragen und klagt die Justitzvoll
zugsbehörde wegen Verstoßes gegen die durch 
die US-Verfassung garantierte Pressefreiheit. 
Da nach der Urteilsvollstreckung die einzige 
kalifomische Gaskammer gelüftet wird, wobei 
gesundheitsgefährdende Auswirkungen für die 
Anrainer befürchtet werden, hat der Oberste 
Gerichtshof des Staates die Hinrichtungen 
aufgeschoben. Inzwischen haben vier Bundes
staaten, die bis jetzt auf sie verzichtet haben, -
die Todesstrafe wieder eingeführt. 
Mehr dazu im nächsten JURIDIKUM. 

FrauDr. DorisTrieb, Richterin im 
Verfahren gegen die "Homosexuelleninitiati
ve Wien" wegen "Werbung für Unzucht mit 
Personen gleichen Gechlechts oderTieren" (§ 
220StGB; siehe THEMA S 17), mußte kürz
lich selbst in den Zeugenstand treten. 
Im Verfahren gegen die HOSI -Wien wollte 
Dr. Trieb den Saal sofort wegen Überfüllung 
räumen lassen. Es kam zu einem Tumult. 
Angeblich flog die Aktenmappe Triebs durch 
den Saal, angeblich leistete Kurt K. bei der 
Räumung "Widerstand gegen die Staatsgewalt" 
- so die Richterin. Das Verfahren gegen K. 
wegen Widerstandes endete mit einem Frei
spruch. Dr. Trieb wurde zugebilligt: ,Jn dem 
allgemeinem Tumult einem Wahrnehmungs
irrtum unterlegen zu sein." 

Das Sicherheitspolizeigesetz 
wurde zwar nicht mehr in dervergangenen Le
gislaturperiode beschlossen, ist abernoch lan
ge nicht gestorben. Dievor dem Sommer aktu~ 
elle Regierungsvorlage befmdetsich wieder in 
Begutachtung. Es ist zu befürchten, daß dieSes 
Gesetz, das sämtliche Mißstände im Zusamm
menhang mit der Exekutive legalisert, eine der 
ersten Gesetzesinitiativen der neuen Regie
rungwird. 
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Neue Polizeimethode: 

Die Eingeschlossenen 
Wien. (gm) Freitag, 5. Oktober 1990. Sechs
hundert Menschen haben sich vor der Oper 
versammelt, um gegen Fremdenhaß und den 
wiederaufkommenden Faschismuszudemon
strieren. In- und AusländerInnen, vereint. Sehr 
viel~ junge Leute, Schüler. Lehrlinge. die zum 
ersten Mal zu einer Demonstration gekommen 
sind. 
Ihre friedlicheKundgebung wird von der Poli
zei auseinandergeknüppelt. Österreich am Fnde 
des Wahlkampfes, in dem rechte Demagogen 
ungestraft Fremdenhaß schürten. 
Sie waren zur Oper gekommen, in der Erwar
tung, zu einer legalen, angemeldeten Kundge
bUflg zu gehen. Die Sozialistische Jugend hätte 
den Demonstrationszug anmelden sollen, von 
der Oper zum Denkmal der Opfer des Naziter· 
rors am Morzinplatz. So war es vereinbart 
gewesen. Aber es war nicht so geschehen. 

. Angeblich waren die SJ-Funktuinäre nicht 
entscheidungsbefugtgewesen. Was hinter den 
Kulissen geschehen ist, wird noch gründlich zu 
klären sein. 
Also wurde die Demonstration für illegal erc 

klärt. Polizei zog auf, mit Schlagstöcken, Helm 
und Visier und Schild, einige Hundertschaf
ten, unter dem Befehl des Staatspolizisten 
Zander. Etwa die Hälfte der Demonstranten 
wurde auf dem Platz vor der Oper zusammen
getrieben und von den Polizisten eingekreist. 
Keiner von ihnen hatte Gewalt angewendet, 
keiner etwas verbotenes getan. Sie wurden. 
über Lautsprecher aufgefordert, sich einzeln 
perlustrieren zu lassen. Eine Zumutung, die 
jeder Rechtsgrundlage entbehrt. Die das Si
cherheitspolizeigesetz vorwegnimmt, das sie 
vorhaben für nach der Wahl. Das aber noch 
nicht beschlossen ist. Und das gerade in diesen 
Dingen den Menschenrechten Hohn spricht. 
Die Eingeschlossenen waren auf engstem Raum 
zusammeng~fercht. Die Polizei drückte mit 
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ihren Schildern immer mehr zur Mitte. Einzel
ne griffen sie heraus. Prügelten sie. Die Frauen 
wurden wüst beschimpft. Alle wurden auf 
offener Straße durchsucht. Manche bekamen 
Platzangst, versuchten wegzulaufen. Sie wur
den zusammengeschlagen und abgeführt. Sie
benunddreißig wurden festgenommen nach. 
letztem Stand. Viele wurden verletzt; zwei 
davon schwer: Einen hatten sie am Hals so 
gewürgt, daß der Kehlkopf geprellt war. Er 
konnte nachher kaum noch sprechen. Ein kur" 
discher Arbeiter erlitt einen Sehnenriß. 
Die Siebenunddreißig wurden wieder auf frei
em Fuß gesetzt. Aber sie sollen angezeigt 
werden wegen angeblichen Widerstandes 
gegen die Staatsgewalt (der in ihrer Lage, im 
Kessel, überhaupt nicht möglich war); einige 
auch wegen sogenannten Waffenbesitzes: Sie 
waren mit Stöcken ausgerüstet gewesen, um 
die Demonstration gegen Überfalle der Nazis 
zu schützen. Nun hatte die Polizei die Arbeit 
der Nazis gemacht ... 
Es war das erste Mal in der Zweiten Republik, 
daß die Polizei Demonstranten eingekesselt 
hat. In Deutschland ist es vorgekommen, und 
deutsche Zustände wollen sie auch bei uns . 
Aber selbst dort drüben ist diese Methode 
durch das Höchstgericht für illegal erklärt 
worden, weil sie das Grundrecht auf persönli
che Freiheit verletzt. Dies wird auch in Öster
reich durchzujudizieren sein. Genausowie das 
Recht jedes verantwortungsbewußten Demon
strationsleiter, die Demonstration gegen Na
ziübcrfälle zu schützen. Unter Einsatz aller 
zweckdienlichen Mittel. Sonst wäre das Grund
recht der Demonstrationsfreiheit abgeschafft .. 
Es war eine Fortsetzung der Kollaboration 
Polizei -Neonazis vom letzten Opernball. Nur 
daß die Nazis diesmal gar nicht kommen 
brauchten. Und es war der bisherige Höhe
punkt einer ganzen Serie von Provokationen 

der Löschnak-Admini
stration: Opernball -, 
Fremdenpolizeigesetz -
Sicherheitspolizeige
setzentwurf - Bun
desheereinsatz gegen 
Flüchtlinge .. , 
Eine Serie von Maßnah
men zum Abbau der 
Demokratie. Sie wollen 
den statken, den autori
tären Staat, der den auf
keimenden Widerstand 
gegen die Festung Eu
ropa im Keim erstickt. 
Aber sie irren sich. Sie 
selbst rufen durch ihre 
unbesonnen Übergriffe 
Widerstandhervor .... 

Stapo ermittelt: 

Akademische 
Freiheiten? 
Wien. (Georg Tillner, GEWI)Es gab ein Insti
tut für Sozio-ökonomische Entwicklungsfor
schung (IFES). Seit '17 .9.1990 geschehen um 
dieses ungeh€:uerliche Dinge: 
Zwei Kollegen wurden fristlos entlassen, die 

. MitarbeiterInnen ausgesperrt; EDV Geräte ent
fernt, Anzeige erstattet und schließlich drang 
am 27. und 28. 9. die STAPO in die Räume des 
Institutes ein und transportiertekartonweise 
Material, darunter auch private DOkumente 
u.ä..ab. 
Warum, von wem?? 
Die Begründung sind fadenscheinig oder un
geheuerlich: abwechselnd heißt es, die Benüt
~ung der PCs für private Zwecke sei "Verun
treuung von Sachmitteln im großen Stil" oder 
das politische Engagement der MitarbeiterIn
nen gäbe Anlaß -für gegen sie ergriffenen 
Maßnahmen. 
Versucht der Direktor des Instituts, HerrGross
mann, seine unfahige, ins finanzielle Defizit 
führende Leitung des Institutes zu kaschieren? 
Oder ist das der Auftakt einer Säuberung des 
Wissenschaftsbetriebes von fortschrittlichen 
Elementen? 
Während der Fertigstellung der Zeitung er~ 
wägt die Gewerkschaft Kampfrnaßnahmen; 
Ende November veranstaltet. die GEWl
Fak.Vertr. eine Veranstaltung zum Thema 
"Freiheit der Wissenschaften?" (TeI.Nr.43 93 
54). Druck auf Hauptausschuß und Zentralaus- . 
schuß auszuüben, wäre u.U. zielführend. • 

o tempora, 
o mores,! 
Wien. Donnerstag, 4. lO.,Wiener Stephans
platz: Einige Zehnerschaften deutsch-national 
gesinnter Studenten ziehen mit dem Transpa
rent "Deutsch-Österreich" durch die Stadt. 
Leiderbeendeten sie ihren Umzug bereits an 
der Oper und zogen nicht heim ins Reich. Die 
Staatspolizei, bei fast jeder politischen Kund
gebung anwesend, fehlte. Auf Anfrage bei der 
Sicherheitsdirektion: ,~an kann ja nicht alles 
kontrollieren." Bezeichnend. Dajasogar Fahr
raddemonstratiÖllen von der Stapo überwacht 
werden. Samstag, 6. 10.: Skinheads belagern 
die .,Arena" in Wien-Landstraße. Der. Eintritt 
wird ihnen verwehrt, das Lokal. gestürmt, 
Fensterscheiben gehen zu Bruch, einGast 
wird dabei verletzt, Ein Einsatzkommando der 

, Polizei nimmt daraufhin 40 Skinheads fest. • 

" 
JURIDIKUM 4190 . 



Commodore - lind Atari 
Systemfachhändler 

AM/GA 
Amiga 500 6.690,
Amiga 500 + Philips CM8802 Farbmon. 9.990,
Amiga 500 + Philips CM8833 Farbmon. 10.690,
Amiga 500 + Commod. 1084 Farbmon. 10.490,
Amiga 2000 B Rev 6.2B (mit 1 MB Chip Memory) 141190,-

A.L.E - Amiga Loads Faster 
Filerunner-Box für A -500 
Gehäuse (für 2 Festplatten), Netzteil, Lüfter, 

Kabel, Anschlußadapter an A-500, Controller, 

A.L.F. 2-Software + Handbuch, autobootfatüg, 

. komplett anschlußfertig .. ~ 

mit 20MB RLL - Festplatte 
mit 40MB RLL - Festplatte 

A.L.E - Filerunner-Card für A -2000 
Einsteckplatine, komplett betriebsfertig, 

inkl. A.L.F. 2-Software + Handbuch ... 

mit 40MB RLL - Festplatte . 
mit 80MB RLL - Festplatte 

8.990,
, 9.990,-

10.990,-
13.990,-

Preissturz bei ATARI!! 
Atari ST 
MEGA STI (lMB RAM) 

MEGA ST2 (2MB RAM) 

MEGA ST4(4MBRAM) 

Monitor SM124 

7.990,-
11.990,-
15.990,-
2.990,-

Vorsicht Hochspannung 
1040 Wien, 

Lambrechtgasse 16 - Telefon: 56 52 40 
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Neutralität und Staatsvertrag 

Von .. Unbewaffneten 
I 

und Unbedarften 
Katharina Echsel 

Es war einmal, so um das Jahr 
1955, da beschloß der National

ratÖsterreichs, das'Land solle 
,im",erund ewig neutral bleiben. 

Es war einmal und ist nicht 
mehr?Jeden[alls wenn 's nach 

. gewissen Leuten geht. 
I 
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Als nun 35 Jahre vergangen waren, wollte man 
dies plötzlich vergessen haben, der EG beitre
ten, US-Militärflugzeugen, freundlich nach
winken, neue Waffen anschafffenund über
haupt das Ganze nicht mehr so ernst nehmen; 
Durchforstet man/frau dieser Tage den 
Blätterwald, wird einemIr angst und bang. Da 
wäre einmal die Sache mit den Überflugs
genehmigungen für. US-amerikanische 
Transportflugzeuge: Mitte August, nachdem 
die Bundesregierung erklärte, die UNO-

Sanktionen gegen den Irak voll mittragen zu 
wollen, genehmigt sie in der Folge 50 US
Transportflugzeugen, den österreichischen 
Luftraum zum Überflug zu mißbrauchen. Was 
sie dabei geflissentlich übersieht, ist, daß die 
USA niemals in Ausführung der UNO
Sanktionen unterwegs in den Nahen Osten 
sind, sondern wieder einmal in altbewährter 
Manier "Weltpolizei" spielen. Nicht für das 
Wohl der Weltbevölkerung, derKuwaitisoder 
gar füt: den Frieden marschieren sie in der 
Wüsteauf,sondemaus demordinärertInteresse 
an Ölvorkommen und strate,gischen 
Stützpunkten. Glaubt man/frau Mock, der 
wiederum den Amis glaubt und traut, so sind 
eben die Mannnschaften in den Flugzeugen 
nur mit Zahnbürste und Jausenpackerl 
bewaffnet. Nachgeprüft hat das keiner, die 
Amis sind ja unsere Freunde. Und damit alle 

, mit uns zufrieden sind und nicht mehr so böse 
wegen des Waldheimausflugs,müssen wir uns 
umso mehr an die "westliche Wertegemein
schaft" anbiedern. 
Wie etwa dieser Zilk, der limTag des 
Anschlusses der DDR an die BRD nichts 
besseres zu tun hat, als vorm Wiener Rathaus 
die deutsche Flagge zu hissen. Nette Erinnerung 
an 1938? Nicht genug: Den lieben langen Tag 
dröhnte aus den Radios das schwachsinnige 
Gegröhle besoffener Piefkes. Da hat nun ein 
Teil von ihnen die Freiheit gesucht, und endlich 
auch den Kohl bekommen - und einen Tag 

. Freibier,. Wenn das kein Grund zum Saufen ist.. 
Und dieser Zilk muß dazu auch noch 
gratulieren. 
Und weil die Teutschenjetzt so souverän sind, 
wollen, dürfen, sollen und müssen wir 
Österreicherund Österreicherinnenjetztebenso 
werden, Diesem Zwecke hinderlich erscheint 
nun seit neuestem der Staatsvertrag. Haider 
will ihn überhaupt nicht mehr, Vranznurmehr 
zum Teil und Kurti mehr oder weniger. Das 
Verbot von Spezialwaffen (Art. 13 StV 1955) 
etwa sei nichtmehr zeitgemäß (mehr Spielzeug 
für Lichal); ebenso jene Bestimmung, die 
Dienstleistungen von ehemaligen N atio
nalsozialisten im österreichischen Bundesheer 
verbietet (Art. 12 StV 1955). Wenn diese 
Bestimmung schon nicht mehr anwendbar ist, 
weil es keine derartigen Personen im 
wehrfähigen Alter mehr gibt, so fragt frau sich, 
warum sie dann gestrichen werden muß und 
nicht als "Rute im Fenster" beibehalten wird 
Wird durch diese Bestimmungen etwa unsere 
Souveränität eingeschränkt, auf die wir jetzt so 
scharf sind, um sie dann schnurstracks in 
BTÜSselabzugeben? 
Aus all diesen Diskussionen und auch aus der 
Tatsache, daß die österreichische Regierung 

. ihren EG-Kurs beibehält, obwohl es 
offensichtlich ist, daß EG und Neutralität nicht 
vereinbar sind, weiters immer mehr Stimmen 
laut werden, die die Neutralität überhaupt zum 
lästigen Anhängsel erklären, kann getrost Angst 
aufkommen. Aus Angstwird'hoffentlich Wi
derstand - bevor es zu spät ist. • 

" 
JURIDIKUM 4190 
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Ziviler Ungehorsam (1): 

Staatsbelebung oder 
Staatsgefäh rdu ng? 

Gabriel Liedermann . 

Ziviler Ungehorsam ist in Öster
reich ein bislang beinahe aus

schließlich im Kreise sogenann
ter Aktivisten verwendeter und 

; gehandhabter Begriff. Das 
offizielle Österreich, insbesonde

re die Rechtswirklichkeit ge
richtlicher und behördlicher 

Entscheidungen vermeidet gera
dezu peinlich die Auseinander
setzung mit diesem Ausdrucks

mittel politischer Einstellung. 

Die Realität, so insbesonderes das Ausein
anderklaffen von Verfassungsrecht und Ver
fassungswirklichkeit, die Einflußnahme herr
schender Politik auf behördliches und 
justizielles Handeln und die im Wege -der 

:. Vollziehung ihren Niederschlag findende 
politische Einschätzung der staatlichen 
Organwalter i macht deutlich, daß die bloße 
Existenz des Rechtstaates mit seinem (be
schränkten) Rechtsschutzinstrwnentarium und 
die demokratisch legitimierte Rechtsetzung 

JURIDIKUM 4190 

nicht ausreichen, den Befmdlichkeiten weiter 
oder zumindest nicht völlig zu übersehender 
Teile der Bevölkerung Ausdrucks- und Durch
setzungsmöglichkeiten im erforderlichen Maß 
zur Hand zu geben. 
Bei dieser Betrachtung haben wir zweierlei 
festzustellen: Einmal, wie bereits angedeutet, 
daß die geltende Staats-und Rechtsordnung in 
vielen Bereichen von einer im wesentlichen 
bloß faktischen Wirklichkeit überholt und ins 
Abstrakte, Unbedeutende verdrängt ist Hierfür 
sei hier als Beispiel für eine entscheidende 
Entwic~lung die Tatsache angeführt, daß 
Gesetze bloß formal parlamentarisch, inhaltlich 
und von der Genesis durch Paktierung im 
sozialpartnerschaftlichen System beschlossen 
werden. 
Ein anderes mal ist festzustellen, daß selbst bei 
bester Praxis derösterreichischen Verfassungs
und Gerichtsordnung rechtstaatliche oder 
staatsbürgerlicheBedürfnisse unerfüllt bleiben. 
Hier soll nur vollständigkeitshalber auf War
tezeiten behördlicher Entscheidungen und 

. deren vielfach allzu formale Sachgrundlage .. " 
hingewiesen werden. Die drückende Schwäche 
des vorliegenden demokratischen Systems ist 
jedoch dort zu erkennen, wo - und dies ist, wie 
ohne weiters einzusehen, keineswegs die 
Ausnahmesituation -über Fragen der an diesen 
Entscheidungen bestensfalls repräsentativ 

teilhabenden Minderheiten abgesprochen wird. . 
Dem Minderheitenschutz wird zwar nach 
gängiger Auffassung durch Art. 19 StGG, Art. 
7 Z 2-4 StV von Wien sowie Art 14 MRK 
Rechnung getragen; das hier zu beleuchtende 
Problem überragt den "klas!,ischen" 
Minderheitenbegriffbei weitem. Minderheiten 
treten in der repräsentativen Demokratie mit 
Zwangscharakter überall dort auf, wo 
Mehrheiten vom so verbleibenden Rest der 
Bevölkerung Normverhalten fordern. 
'Insoweit also yon Minderheiten immer dann 
Zu sprechen ist, wenn autoritative 
Willensbildungnicht im. Konsens ergeht,liegt 
deren quantitatives Potential auch bei 
geschützten Materien dieser Rechtsordnung 
bei einem Drittel der Bevölkerung (bei der die 
Überlegung vereinfachenden Annahme, daß 

, Normadressaten und Stimmberechtigte ident 
sind). Um es nochmals klarer zu fassen: Min· 
derheiten im aufgezeigten Sinn bestehen nicht 
apriOri aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit 
(z.B. ethnische, spraChliche, geschlechts- oder 
alters mäßige Minderheiten) sondern als 
Ergebnis des über Mehrheitsregeln gebildeten 
demokratischen Imperativs! 

Aus dieser Darstellung ist ohne nähere 
Erläuterung die Brisanz und Wesentlichkeit 
der Frage des Umgangs mit Minderheiten zu 
erkennen. Um nicht vorschnelle Zustimmung 
zu erzielen, sei kurz auf das Wesen des 
demokratischen Rechtstaates eingegangen,der 
unter der grundlegenden Prämisse des 
s.taatlichen Gewaltmonopols und unter den 
gesetzes- und verfassungsmäßig hergestellten 
Maßgaben die Durchsetzung allgemeiner 
Normen gegenüber dem Einzelnen ermöglicht 
und erzwingt. Die Rechtsordnung sieht - im 
Kernbereich unter Verfassungsschutz - die 
Überprüfbarkeit staatlicher Entscheidungen im 

~ . 
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Instanzenzug vor. Dies ist als Essentialiwn ein 
Instrwnent zur möglichen Unterbindung von 
Willkür. Ohne weiter ausführen zu müssen ist 
erkennbar, daß solcherart Willkür beseitigt. 
aber auch verfestigt werden kann~ Sozusagen 
als Notbremse ist die Übereinstimmung des 
staatlichen HandeIns mit der Verfassung und 
dort vornehmlich mit den Grund- und 
Freiheitsrechten gefordert. Das heißt, daß 
sowohl der Gesetzgeber als auch das Voll
ziehungsorgan im die Sclu;anken der mit par
lamentarischer Zweidrittelmehrheit geschaf
fenen Verfassung gebunden ist. Angemerk sein 

· soll, daß die österreichische Rechtsrealität 
keinen inhaltlich bestimmten Verfassungs-
begriffkennt. . 
Wenn also die verfassungsmäßigen Grund
und Freiheitsrechte den strengsten Maßstab 
~ Beurteilung der Beschränkung subjektiver 
Rechte im Verhältnis zu staatlichem Handeln 
darstellen; muß zwecks Beleuchtung der 
Gefährdung der (Rechts~)' Stellung des 
Individuums darauf hingewjesen werden, daß . 
diese Rechte grundsätzlich unterdem Vorbehalt 

· der (einfach-)gesetzlichen Beschränkung 
zugesichert werden undnurinsofernnichtderart 
veränderbar sind, als der Wesenskern des 
Grundrechts fortzubestehen hat. H ier soll nicht 
eine verfassungsmäßige. Studie. dargestellt, 
sondern bloß daraufhingewiesen werden, daß 
selbst die tragflihigsten Garanten der möglichst 
uneingeschränkten Rechtsstellung des 
Einzelnen einereinfachgesetzlichenBeschnei
dung ausgesetzt sind. Im übrigen wird Grund
und Freiheitsschutz zwnal von Entschei
dungsträgern untergeordneter Hierachie oft 
gänzlich übersehen. 
Besonders präkär ist Minderheitenstellung, 
wenn Beeinträchtigung des Lebensrawns, der 
Umwelt, der Gesundheit, des Friedens, der 
Freiheit und. der Freizügigkeit der Person mit 
der allgemein verbindlichen Willensbildung 
der Mehrheit einhergeht. Hier kann schon v.us . 
einfacher Vernunfts-Überlegung zur legi
timation der Mehrheitsentscheidung nicht aus
reichen. daß die Entscheidung unter legalen 
und demokratischen Verhältnissen ergangen 
ist. Der Autor dieser Zeilen vertritt zwnindest 
tendenziell den Standpunkt, daß Fragen von 
weitreichender und entscheidender Wirkung, 
verbunden mit der Gefahr der Irreparabilität, 
nach Billigkeit nicht schlicht und unhinterfragt . 
nach dem Prinzip derMehrheit zu lösen sind. 
An die oben beschriebene Rechtswirklichkeit 
wird an dieser Stelle erinnert. 
Diese Äußerung scheint kritisch betrachtet an 
dieInfragestellung demokratischerRegelungs
prinzipien heranzureichen. Anstelle einer 
kurzen Antwort soll zunächst Bürgerverhalten 
in Erinnerung gerufen werden, welches den 
Beleg dafür liefert, daß garhlchtunbeträchtliche 
Minderheiten sich dem. über behördliches 
Einschreiten zur Entfaltung gelangenden 

· Mehrheitswillen mit der Vorstellung, durchaus 
im Recht zu sein. entgegengestellthaben. Dies 
hat zunächst immer öffentliche und politische 
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Erörterung und in manchen Fällen auch Tatbestand der Nötigung (in Österreich: § 105 
Änderung des staatlichen Verhaltens nach sich StGB) befaßt und dadurch Grundlinien dieses 
gezogen. Der bislang prominentesteöster- möglichen Strafbefreiungsgrundes heraus-
reichische Fall ist Hainburg. als durch. die gearbeitet. Daß diese Parameterinpraxi wegen 
entschlossen auftretende tausendköpfige deren hoher Anforderungskriterien kawn zur 
Auschützer-Minderheit der Kraftwerks- Anwendung gelangen können, muß allerdings 

. projektstop erreicht und inder Folge verhindert hinzugefügt werden. Trotzdem soll nicht 
werden konnte, daß der Kraftwerksbau ohne übersehenwerden,daßalleindieTatsache,das 
wasserrechtliche Bewilligung hergestellt Phänomen zivilen Ungehorsams von staatlichen 
wurde. Der. zunächst vorliegende Bewilli- Instanzen gewürdigt und in prinzipiis für 
gungsbescheid war nämlich rund zwei Jahre rechtserheblich . erklärt zu sehen, durcliaus 
pach den Demonstrationen in der Au vom erfreulich und Ausgangsbasis für die Fort-
Verwaltungsgerichtshof aufgehoben worden. setzung der einmal angestellten Überlegungen 
Gemessen an der positiven österreichischen ist. Abgesehen von den hier nicht näher zu 
Rechtsordnung waren sämtliche Kundge- erörternden rechts- undsozialtheoretischen/ 
bungen in der Hainburger Au rechtswidrig philosophischenlhistorischen Grundlagen. so 
gewesen. In Kenntnis oder Unkenntnis hierüber als Beispielfürviele Thoreau ( .. Über die Pflicht 
entfalteten Auschützer zivilen Ungehorsam. zwn Ungehorsam gegen den Staat"), spricht 
Die rechtsstaatliche Entwicklung gab der schon eines für die Zulässigkeit und 
protestierenden Bevölkerung zwar nicht in Berechtigung zivilen Ungehorsams: daß 
ihrem Demonstrationsrecht, jedoch wir- staatliche Regl;lungen per se und als Faktum 
kungsmäßig zur V erhin~erung eines bis dahin auch kurzfristigen Veränderungen unterworfen 
rechtswidrigen Vorganges recht.. Unter dem sind, und· daß dem jeweiligen temporären 
Gesichtspunkt des praktizierten Rechts ver- (Verfassungs-) Gesetzgeber auch von der 
hinderte der rechtswidrige Vorgang Aube- Ausgangsbasis seine eigenen Legitimation 
se.tzung den rechtswidrigen Vorgang Kraft- durch Wahl nicht zustehen kann, dem his-
werksbau. Will man mit dieser Feststellung torischen Nachfolger in die Funktion als 
das Auslangen finden und .weitere Über- Gesetzgeber unter d~rselben Rechtsordnung 
legungenunterlassen?OderistdiesesBeispiel . den Boden für weiterführende Überlegungen 
nicht doch ein guter Grund, das Verhalten der' zu entziehern. Denn es kann nicht Sinn des 
Aubeschützer auf dessen vorliegende Recht- demokratischen Prinzips sein, hic et nunc, ein 
mäßigkeit zu untersuchen? Die österreichische für allemal Regeln. zu treffen, die in ihrer 
Rechtslehre bejaht erste Und verneint zweite Reichweite dennoch nicht vertretenen Wähler 
Frage soweit erkennbar ausnahmslos. Was der unwnkeltrbar präjudizieren. Zugegeben, die 

, positiven Rechtsordnung widerspricht (nicht Grenzlinie his torischer in die Zukunft 
gültig angezeigte Versammlung, Unterlassen reichender Legitimität des Rechts- (Gesetz-, 
der Befolgung polizeilicher Anordnung) ist Verfassungs-) gebers ist nicht scharf zu ziehen. 
demnachschlicht und unerwogenrechtswidrig. Die hier den Anlaß zu Überlegungen bildenden 
Andersdieklarundüberschaulichformulierte, Votg~nge sind jedoch aufgrund ihrer 
wenn auch inderMinderheitbefindliche Lehre Reichweite in Hinblick auf den Kreis' 
des zivilen Ungehorsams der sonst auch im betroffener Personen, die Intensität der 
Zusammenhang mit dem erörterten Thema Veränderung von Lebensumständen auch in 
nichtrilhmlichenBRD.DieInhaltedieserLehre historischen Dimensionen und aufgrund der 
sollen im Hinblick auf das hier vertretene unmöglichenRückführbarkeitohneZweifelin 
Unterfangen, Voraussetzungen und Be- diejenige Sphäre zu zählen, für welche die 
dingungendes zivilen Ungehorsams fürÖster- Legitimität des "amtierenden" Gesetzgebers 
reich (neu) zu definieren ist demnach - zu- merklich verdünnt ist. 
mindest regelnläßig: bewußte - Regelver- Soll also nicht einmal qualifizierte Mehrheit in 
letzung, wobei die Entfaltung des Protests sich der Lage sein, Entscheidungen vom ange- . 
am Leitbild des Symbols orientiert. Ziviler sprochenen ,,Kaliber" zutragen?MitRücksicht 
Ungehorsam ist als Ausdruck des zu kom- auf in die genannte Dimension reichenden, im 
munizierenden Bewußtseins des im Sinne von Interesse der Bevölkerung zu lösenden Fragen, 
Gerechtigkeit und Vernunft unter Kritik kann dem Gesetzgeber gewiß nicht die dies-
gestellten Vorgangs öffentlicher Akt und bezügliche Lösungsbefugnis abgesprochen 
bestrebt, in der Auffassung allgemeine Regeln ~erden. An dieser Stelle soll auch nicht die 
zu verändern, und unter Billigung der Rede sein davon, daß der demokratische 
normativen Staatsautorität eine Veränderung Willensbildungsprozeßdurchausgerechterund 
des (rechtlichen) Sollens, hat somit normative sachgerechter gestaltet werden könnte. Hier ist 
Ausrichtung. Maßgebend für die "Recht- einzig zusprechen von den billigen Mög-
fertigung" des Ungehorsams ist weiters die lichkeiten des Teils der Bevölkerung, der aus 
Begrenzung der Protestmittel sowie die starkerinnererÜberzeugungundTÜcksichtlich 
grundsätzliche Einsicht in die Verantwortung der bereits mehrfach beschriebeneri Impli-
der rechtlichenFolgen der Normverletzung. kationen, getroffene staatliche Entscheidungen 
Auch die ludikaturhat sich in der BRD mit der abzulehnen genötigt ist. • 
rechtlichen Bewertung zivilen Ungehorsams 
zu strafrechtlichen Verfahren nach dem Wird im nächsten JURIDIKUMjortgesetzt. " .. 
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Aktion Grenzenlos 

Vor Parndorf 
herrscht Krieg 

Michael Genner 

Dienstag, 4. September 1990. 
Der Ministerrat beschließt den 

Einsatz des Bundesheeres gegen 
Flüchtlinge, die illegal die 

Grenze überschreiten. Der erste 
Einsatz von Truppen gegen 

unbewaffnete Zivilisten in der 
Z weiten Republik. Die General- . 
probe für den Ernstfall. Für die 
Zusammenarbeit von Heer und 

Polizei. Wie 1934. Eine neue 
Stufe der Eskalation. Ein weiter
er Schritt zum autoritären Staat. 

Mittwoch, 5. September, 6.45 Uhr früh: Die 
ersten Truppen treffen in Schützen am Gebirge 
ein. An der"Front", wie Kriegsherr Lichal sagt 
Donnerstag, 6. September: Die "Aktion 
Grenzenlos" (entstanden am Beginn dieses 
Jahres im Kampf gegen die berüchtigteNov
elle zwn Paß-, Fremdenpolizei: ,Grenzkontroll
illld Asylgesetz) beschließt, die Soldaten zur 
Verweigerung illegaler Befehle aufzurufen illld 
an der Grenze "Patrouillen der Freiheit" 
durchzuführen. 
Sonntag, 9. September, Grenzübergang 
Nickelsdorf: Killldgebilllg illld Pressekonferenz 
der Aktion Grenzenlos. 
Zwei Busse aus Wien. 80 Leute aus Flücht
lingshilfegruppen, Grüne, Kommunisten, 
Christen ... 
ICh verlese den Aufruf der Aktion Grenzenlos 
an Soldaten. "Verweigert den Befehl!" 
Madleine Petrovic, Spitzenkandidatin der 
Grünen Alternativen, solidarisiert sich mit 
unserem Appell. Grüne Abgeordnete aus 
Schweden illld Belgien ebenfalls. 
Dann brechen wir zur ersten Freiheitspatrouille 
an der österreichisch-illlgarischen Grenze auf. 
Der erste Bus mit etwa 50 Leuten fährt ins 
Gelände; dann gehen wir zu Fuß weiter. Den 
zweiten Bus mit den grünen Abgeordneten 
haben wir versehentlich abgehängt. 
Auf einem Feldweg treffen wir auf die erste 
Heerespatrouille. Vier Wehrmänner illld ein 
Offizier im Jeep. Wir ~eichen ihnen die 
Flugblätter, gehen eine zeitlang vor illld neben 
dem Jeep her. "Mir san a net glücklich über 
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des", meint ein Soldat. Viel mehr trauen sie 
sich nicht zu sagen. Der Kommandant 
befiehlt:"Fahrer, zurück!" Im Retourgang 
entkommtder Jeep aus dem "Gefahrenbereich" . 
Die erste Armeepatrouille hat vor waffenlosen 
Demonstranten kapituliert. 
Heereshubschrauber kreisen über illlS. Irgend
jemand schießt angeblich (ich habe es nicht 
gesehen) mit einer Leuchtkugel in die Luft. 
Ein Hubschrauber landet. Soldaten springen 
heraus, laufen über den Acker. Wir ihnen mit 
Flugblättern entgegen. "Nicht annehmen!" ruft 
derOffizier. Abereinige, denen wir auf illlserem 
Marsch zur Grenze begegnen, nehmen sie doch. 
Drüben in Ungarn. Ein paar junge,sehr 
freillldliche Soldaten empfangen illlS. Wir 
verständigen illlS irgendwie, mit Händen illld 
Füßen, ein paar Brocken Ungarisch, Englisch 
illld Deutsch. Nächstes Wochenende, schlägt 
einer vor, feiern wir· an der Grenze ein 
gemeinsames Fest. 
Wir treten den Rückmarsch zu illlserem Bus 
an. In ~iesem Augenblick erscheint der Dr. 
Gold. 
Jetzt beginnt das Kabarettprogramm. 
Dr. Gold, Bezirkshauptmannstellvertretervon 
Neusiedlam See, verlangt von uns ein 
Megaphon. Es scheint .illlS irgendwie, daß er 
nicht zu illlS gehört. Also geben wir es ihm 
nicht, sondern setzten illlseren Rückmarsch 
fort. ,Jch muß eine Verordnilllg erlassen", ruft 
er aufgeregt. "Sie wissen, was eine Verordnilllg 
ist, diese Verordnilllg tritt sofort in Kraft ..... Er 
steht alleine auf der Wiese, die die Freiheits
patrouille soeben verlassen hat, illld liest etwas 
vor. Eine Notverordnilllg nach dem berüch
tigten V erfassungsüberleitilllgsgesetz aus dem 
Jahr1929. Wir hätten 15 Minuten Zeit das 
Gebiet zu verlassen. 
Das wollen wirohnedies gerade tun. Allerdings 
war der Bus etwa 5 Kilometer weit weg. Die 
Vierteistilllde war da etwas knapp. Dr. Gold 
fährt in einem Gendarmeriewagen hinter illlS 
her illld verkündet: "Die 15 Minuten sind um. 
Ich gebe ihnen eine Nachfrist von 5 Minuten 
...n Und so weiter. Als wir endlich beim Bus 
sind: "Wer in 10 Sekilllden nicht eingestiegen 
ist, wird festgenommen!" 
Dr. Gold läßt den Fahrer aus dem Bus holen 
illld beschimpft ihn wüst: "Du bist ein Stück 
Dreck, und Dreck hast Du illlS hergebracht!" 
Der Fahrer, ein Jugoslawe, ist völlig 
verschreckt. Dr. Gold droht ihm mit Entzug 
des Führerscheins illld der Lizenz, wenn erilllS 

weiter herumführt. Er befiehlt ihm, "diese· 
Herrschaften so weit wie möglich von hier 
fortzubringen ... Bis zur Staatsgrenze (!) von 
Wien." 
In seinem Expansionsdrang dehnt Dr. Gold 
den Wirkilllgsbereich seiner Notverordnilllg 
immer weiter aus: Wir werden aus dem ganzen 
Burgenland ausgewiesen, dessen Grenzen sich 

. laut Gold bis nach Wien erstrecken. 
Wir werden eskortiert: Gendarmerieautos mit 
BlaulichtvorundhinterdemBus.Zuerstmöch~ 

te Gold sogar im Bus selber Gendarmen mit
fahren lassen. Unser Jurist, Dr. Liedermann, 
weist ihn mit Nachdruck darauf hin, daß dies 
nicht geduldet wird. 
Auf halbem Weg, bei Parndorf, werden wir 
gestoppt. Der Einsatzleiter der Gendarmerie 
erklärt,ermüssenilllilllsereAusweisekontrol
lieren. Er hat von Dr. Gold per Funk diese Wei
sung erhalten. W arum, w~iß auch er nicht ge-

-nau. Angeblich wegen der Leuchtpatrone. 
Wir lehnen diese ZumUtilllg ab. Es gibt in· 
Österreich keine Ausweispflicht. Und: ist es so 
schlecht um unsere Landesverteidigung bestellt, 
daß man mit einer Leuchtpatrone einen 
Heereshubschrauber abschießen kann? 
Der Bus wird von den Gendarmen blockiert. 
Dr. Gold, heißt es, wird bald kommen. Wir 
richten illlS auf eine längere W art~zeit ein illld 
beginnen, unsere Transparente aufzustellen, 
damit die Vorbeifahrenden sie sehe}}. 
Ein Gendarm blickt in den offenen Kofferraum. 
Er entdeckt etwas Furchtbares darin: Transpa
rentstangen! Gefährliche Waffen! Erstürztsich 
auf den Kofferraum -so geschickt, daß ihm die 
Stangen entgegenfallen.Eine trifft ihn an der 
Zehe. Er schreit: "Ich bin verletzt! der da hat 
mich verletzt!" 
Seine Kollegen stürzen sich auf einen Bus
insassen, dei' eben die Transparente ausladen 
wollte, drehen ihm den Arm auf den Rücken. 
Wir werfen uns dazwischen, einen Augenblick 
droht eine Massenschlägerei. Die Festnahme 
mißlingt, illlser Freillld zieht sich in den Bus . 
zuriick. Die Gendarmen sind vernünftig: Sie 
fmden sich damit ab. Die Lage beruhigt sich. 
Aber nur für den Augenblick, denn nun be
ginnt der zweite Auftritt des Dr. Gold. 
Bei Parndorf herrscht Krieg. Zwei Heeres
hubschrauber landen. Dem einem entsteigt Dr. 
Gold. Der Bus ist jetzt von acht Gendarmerie
autos illldden zwei Hubschraubern umzingelt. 
Als hätte man die gefährlichsten Terroris.ten 
Österreichs, oder zwnindest des Burgenlan
des, gefaßt. 
Tonbandprotokoll, Dr. Gold: "Hier spricht der 
Behördenvertreter. Einer von den Anwesen
den ist verdächtig, die Gefahr des Absturzes 
eines Luftfahrzeuges im Flug herbeigeführt zu 
haben. Es ergeht~ie Aufforderung, der oder 
die Täter mögen sich melden. Widrigenf8Ils 
alle gleichermaßen verdächtig sind illld fest
genommen werden müßten." 
Wir weigern illlS immernoch. Dr. Gold hat ge
gen niemanden einen konkreten Tatverdacht. 
Gruppenstrafen siJ,ld ungesetzlich. Wir zeigen 
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unsere Ausweise nicht her. Verschanzen uns 
im Bus. 
Gold: ,.AUe perlustrieren imd sodann in den 
Bus verfrachten. Wenn Widerstand geleistet 
wird, Handschellen anlegen und in den Bauhof 
Nicke1sdorf ... 
Ein Gendarm ergänzend: ,,In die Garage 
kummt's." 
Ein anderer: ,,Kommen S' da: raus , sonstniüssen 
wir mit Gewalt reinkommen." 
In diesem Augenblick erscheint - deus ex 
machina - unser zweiter Bus. Den wir nach 
Nickelsdorf verloren hatten. Mit den grünen 
Parlamentariern. 
Peter. Pilz, Madleine Petrovic und andere 
Mandatare steigen aus. 
Dr. Gold: "Es besteht der Auftrag, daß der 
Abgeordnete Peter Pilz nicht in den Bus darf. 
Diese Handlungsweise hat mit seiner 
politischen Tätigkeit keinen Bezug." 
Pilz: "Wie führen sie sich den auf? Sie begegnen 
hier einem Abgeordneten!" 
Gold: ,,Na glauben Sie, Sie können sich hinter 
ihrer Immunität verkriechen?"· 
Pilz: "Sie verdächtigen mich eirier strafbaren 
Handlung. Ich verlange vom Verantwortlichen 
der Sicherheitsbehörden hier, aufzunehmen; 
daß mich der stellvertretende Bezirkshaupt
mann verdächtigt, an einer strafbaren Hand
lung beteiligt zu sein. Ich verlange sofort ein 
Protokoll darüber aufzunehmen." 
Gold unterbricht: ,,Ich verdächtige Sie insofern, 
daß das aus ihrer Hand geglitten ist. Ich möch
te das in der Öffentlichkeit widerrufen. Aber 
daß es ihrer Hand entglitten ist, das werfe ich 
Ihnen jetzt vor." .. 

Pilz: "Ah so, Sie san schon beim Widbrrufen. 
Also schaun' samal, das ist der Tatbestand der 
Verleumdung." 
Gold: "Und jetzt muß ich schauen, daß da was 
weitergeht. Ich möchte Sie ersuchen, daß Sie 
nicht wei ter die Amtshandlung hier behindern." .. 
Pilz: "Das ist einmal der Tatbestand der 
Verleumdung. Wir werden diese Verleum
du.ngsgeschichte weiterverfolgen. " 
Gold, der Verzweiflung nahe, zieht sich ins 
Auto zurück, kurbelt das Fenster hoch und gibt 
keine Antwort mehr. 
Nach einer Weile meldet er sich wieder über 
den Lautsprecher. 
Gold: "Um Eskalationen zu vermeiden, und 
nach Rücksprache mit dem Innenministerium 
und der Staatsanwaltschaft. ordne ich an, daß 
der Bus unverzüglich nach Wien· weiterfährt. 
Die Anwesenheit ist ausreichend, um die 
Verkehrsteilnehmer abzulenken. Der 
Abgeordnete Pilz· wird aufgefordert, in 
entsprechender Weise wohlwollend auf die 
Anwesenden einzuwirken. Widrigenfalls die 
Vermutung naheliegt, daß er durch seine 
Anwesenheit psychische Hilfe leistet. Ich 
möchte mich gern korrigieren und noclUnals 
betonen, es liegt die Vermutung nahe und nicht 
der Verdacht." (I) 
Pilz (zum ~blikum):"Der Mann ist Überfo
rdert und braucht selbst psychische Beihilfe 
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oder ein Vaiium." 
Der Bus fährt weiter, niemand wird perlus
triert. Niemand in den Bauhof gebracht. Golds 
Versuch, die Verfassung. zu brechern, ist 
kläglich gescheitert .. 
Allerdings eskortiert uns die Gendarmerie auf 
einer vorgeschriebenen Route bis zur 
Stadtgrenze Wiens. Von dort begleitet uns 
Wiener Polizei zum Südbahnhof. 
Eine Anzeige gegen Dr. Gold wegen Freiheits
beraubung und versuchter Nötigung wird vor
bereitet, ebenso eine VerfassungsOOschwerde 
gegen seine Notverordnung , die er in gesetzwid
riger Weise auf ein ganzes Bundesland er
streckte. 
Sonntag, 16. September. Zweite Freiheits
patrouille der Aktion Grenzenlos, diesmal in 
Schattendorf. 
Hier wurde im Jänner 1927 ein alterMann und 
ein Kind von Heimwehrlern erschossen. Ein 
Meilenstein auf dem Weg zum Faschismus. Zu 
den direkten Folgen gehörte das Gesetz aus 
dem Jahre 1929, auf das der Dr. Gold sich 
berief. 
Jn Schattendorf stehen starke Kräfte des Bun
desheeres, um die Ostfront gegen Flüchtlinge 
zu schützen. 
WirdemonstrierenvorderTruppenunterkunft: 
Wenige Soldaten nehmen unseren Aufruf. Ein 
Offizier drängt sie zurück. Gendarmen ziehen 

. zwischen· den Soldaten und uns auf. Sie 
beschützen die Wehrmänner vor der An
steckung mit unseren Ideen. 
Auf einem Hügel an der ungarischen Grenze 
stehen zwei Soldaten. Ich gehe hinauf, um mit 
ihnen zu diskutieren. Ein Meldeläuferrennt an 
mir vorbei, ruft ihnen etwas zu, rennt auf der 
anderen Seite wieder hinunter. Als ich oben 

bin, laufen auch die beiden weg. Ich wundere 
mich: "Unsere ruhmreiche Armee läuft vor 
einem waffenlosen Zivilisten davon?" Einer 
von ihnen dreht sich um, entschuldigt sich 
"Tuad ma laad, aber Befehl ist Befehl!" Und 
läuft weiter .. 
Jedenfalls wissen die Soldaten an der 
"Ostfront", daß es unseren Aufruf gibt. Das 
BundesheerselberverbreitetdieseInformation; 
Angeblich gibt es einen Befehl, die Soldaten 
sollten jeden, der sie zur Befehlsverweigerung 
aufruft perlustrieren. Aber das geht gar nicht, 
weil man die Soldaten von uns abschirmt. 
Jedenfalls wird in den Truppenquatieren über 
unseren Aufruf diskutiert. Wie die "Salzburger 
Nachrichten" melden, registriert m;ln in 
Offizierskreisen, "psychologische Probleme" 
der Soldaten, keinem "Feind", sondern "bemitt
leidensweJ:ten Menschen in oft erbarmungs
würdigem Zustand" gegenüberzustehen. 
Am 30. September begannen Manöver. Damit 
auch Reservisten Jernen, wie man Flüchtlinge 
jagt.-
Der Bu,ndesheereinsatz wird auf die tschech
ische Grenze ausgedehnt. Die Eskalation geht 
weiter .. 
Aber auch die Bewegurtg gegen den Heeres
einsatz wächst. Aktionen mit internationaler 
Beteiligung sind geplant. 
Wir werden denneuen Eisernen Vorhang nicht 
hinnehmen, den Löschnak und Lichal an der 
Ostgrenze bauen. Asylrecht istMenschenrecht. 
Wirwerdeneserzwingen. 11 

(1) Die Aussagen des Dr. Gold entstammen 
großteils einer Tonbandaufnahme. Zwn Teil 
wird sie ergänzt durch mündliche Zeugenpro
tokolle. 
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Bio-Technologien: 

Viele Begriffe •. worum 
geht es . eigentlich? 
Und sie laufen! Naß und nässer 

, Wird's im SIllII und auf den Stufen; 
Welch entsetzliches Gewässer! 
Herr und Meister! hÖI; mich rufen!
Ach, da kommt der Meister! 
Herr, die Not ist großi 
Die ich rief die Geister 
Werd ich nun nicht Io~. 

(Johann Wolj'gtmg von Goethe) 

Teil 1/ " , 

-~~~f~' 
GEN-r~~l~~L 
TECHNOLOGIE 

Eine Serie von Iris Kugler 

BIO- Technologie 

In Anbetracht der möglichen Auswirkungen' 
dieser relativ jungen und nachjedet RichtWlg 
hin offenen Technologie, ist es unabdingbllJ 
eine öffentliche Diskussion über die Chanc~n 

'undGefahreninGangzubringen.Auchfüfuns 
JuristInnen stellen sich eine Fülle von Fragen, 
deren Lösungsansätze nur ,schwer aus einem 
weltanschaUlich politischen Kontext herausc 
zulösen sein werden. Doch zunächst ein wenig 
Licht ins DWlkel, worum geht es? DerOberbe
griff 'aller seit kurzem im Sprachgebrauch, 
herumgeisternden Wörter wie GEN-Techno
logieOderKlonierung lautet BIO-Technolo~ 
gie. Unter diesem Begriff läßt sich folgendes. 
zusammenfassen: Zunächst harmlose und 
schon seit Urzeiten be~annte Vorgänge, wie 
die Herstellung von JoghUrtund Käse mit Hilfe 
von Bakterien Oder die Umwandlung von 
TraubeilzuckerinAlkoholmitHilfevon Wein- , 
hefe; aber auch die Enzymtechnologie, Zellfu
sion,GentechnikundKlonienmggehöiendazu. 

, Gemeinsamer BedeutWlgsinhalt aller Begriffe 
,ist die Nutzung von Lebewesen ~ ProdUk- . 
tionszwecken. . 
Zu den Begriffen im einzelnen: 1.) Enzym
technologie: Enzyme sind ProdUkteeinerZei~ 
le (einzelner Gene) und dienen als i,Werkzeu- ' 
ge" bei der Stoffumwandlung. Diese verhalten 
sich wie KatalysatOren,d.h. ein Umwandlungs
prozeßwirddurch sie erstennöglicht, sie selbst 
, w~rden jedoch weder verbraucht noch verän
dert. Man nennt sie deshalb auch Biokatalysa
toren. Enzyme sind schnelle und genaue Stof-, 
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fumwandler. Die Enzymtechnologie ist ein 
Anwendungsgebiet der Gentechnologie. Da,-
bei werden die beriötigten' Enzyme aus lebe
wesen, meist Bakterien, herausgelöst und an 
künstlichen. toten Trägern (Kunststoff) befe
stigt, die dann zurStoffumwandlung venven
det werden. Der Vorteii gegenüber Lebewesen 
liegt darin, daß keine Stoffwechselnebenpro
dUkte entstehtln,und daher keine anschließen
deReinigung nötig ist. Diese Technologie wird 
heute schon bei Coca-Colaerl'olgreich ange
wandtru UmwandlungvonMaisstärke inSirup. 
Dieser Süßstoff wird in .. Light" -Getränken 
zugesetzt. 
2;} Zellfusion: Bei dieser Technik werden 
zwei Zellen verschiedener Art oder Rasse als ~ 
Ganzes vereinigt, es werden keine einzelnen 

, Gene milnipuliert. Im Jahr 1,977 gelang de~ 
Genetiker Georg Melchers aus ,der BRD die 
Fusion einer Tomaten- mit einer Kartoffelzel
le, wodurch die .. Tomatoffel" entstand. Die 
Idee war, von einer Pflanze sowohl Tomaten', 
als auch Kartoffeln ernten zu können. Diese 
Pflanze war jedoch unfruchtbar, d.h. sie trug" 
weder Tomaten noch Kartoffeln. Ein weiteres 
bereits gelungenes El'periment brachte eine 
.. Schiege" hervor. eine Kteuzung aus Schaf 
und Ziege. Es treten jedoch Uiwerträglichkei
ten bei nicht sehr verwandten Arten auf. 
3;) Klonlerung oder Kopieren: Hier erfolgt 
keine Veränderung des Erbgutes, daher wird 
diese Technik auch nicht derGentechni~ zuge
rechnet. Zum besseren Verständnis der nach-

. folgenden Punkte eine kurze Erkläiung: Jede 
Körper-oder Pflanzenzelle, ausgenommen 
(unbefruchtete) Keimzellen, enthält einen 
vollständigen-ChromosOniensa~mitErbanla

gen, diese Zellen sind jedoch auf die jeweilige 
Funktion spezialisiert. Die Keimzellen sind 
noch unspezialisiert, sie ,besitzen jedoch im 
unbefruchteten Zustand nureinen halberiChro
mosomensatz. a) Klonienmg bei Mensch und 
Tier: Eine befruchtete Eizelle zerflilltkurznach 
Einsetzen der Zellteilung in zwei oder mehr 
Teile, beziehungsweise wird in Teile zerlegt 
Jeder einzelne Teil entwickelt sich zu einem 
.. vollständigen"Lebewesen, die genetisch ident 
sind. Einenatürliche Klonierungistdie Entste" • 
hung VO!J eineiigen Zwillingen (F8chjargon: 
diese Lebewesen "bilden einen Klon"). Bei 
Ziegen ist eS bereits gelungen, Viellingezu 
erzeugen, indem ein Zellhaufen wieder in die 
einzelnen Zellen,zerlegt wurde. Ein~ ~its 
bei Fröschen und Mäusen geglückte Form der 

, Klonierung: aus einer Eizelle wird der Zell
kern entfernt und an dessen Stelle der Zellkern 
einer wenig spezialisierten Körperz~lle einge
,setzt. Die Eizelle spult den eingesetzten Zell
kern auf den embryonalen StartpWlkt ~k' 
uod beginnt sich zu ~eilen. b)Klonierung bei 
Pflanzen: Die Vermehnu).g durch Ableger ist 
eine allgemein bekannte, natürliche Klonie- . 
rungstechnik. Die Aufzucht aus Blattzellen: 
einzelne Blattzellen werden isoliert, die Zell
wände aufgelöst undffiit Hilfe eifiesMediumS 
wird die genetische Infonnation auf das 
,,,embryonal<:" Stadium zutückgespult und die 
Zellteilung ausgelöst. Aufzucht aus männli
chen. Blütenpollen: MitH;ilfe einer Chemikalie 
wird die Selbstverdoppelung der Erbanlagen 
hervorgerufen. c) Monoklonale Antikörper: 
sind AbwehrStoffederweißenBlutkfuperchen. 
Sie verbinden sich jeweils nurmit einem Stoff 
und werden deshalb in der industriellen Ver. 
w~g zUr Reinigung eingesetzt. ZurGewin
nung dieser Stoffe werden Versuchstieren Viren 
injiziert, ~orauf diese die gewül'ischten Anti
körper produzieren, die dann aus dem Blutse
rum geworulen werden können. Eine neuere , 
MethOde·zur Gewinnung: eine Lymphzelle' 
wird mit einer MauskrebszeUe vereinigt. Die-' 
ses Produklbesitzt dann einerseits die Ver
mehrwtgsflihigkeit der Krebszelle und ande
retseits die Fähigkeit der AntikörperprodUk
tion der Lymphzelle . 
4.) Gentechnik: Darunter versteht man das 
Entschlüsseln der Erbinformation, a~auch 

, deren Manipulation: Herausschnc;:iden einzel
netGerie und Übertragen auf andere Lebewe
sen,und Arien. Diese Genmanipulation erfolgt ' 
normalerweise mit sogenannten Restriktions
enzymen. Diese ~yme wurden vom Bioge" ' 
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netiker Wemer Arber am Basler Biozentrwn 
Mine der 60er Jahre entdeckt. Mit deren Hilfe 

nicht, ist doch gerade bei der In Vitro~Fertilisa
tion eine für die Frau ungeheuer aufreibende 
Prozedur vonnöten. Ob eine psychologische 
Durchleuchtung derZwanghaftigkeiteines Kin
derWunsches (durch dieselben verwirklichen 
sich immernoch die meisten Frauen und erhö
hen auf alle Fälle ihren Status in dieser Gesell
schaft) nicht sinnvoller wäre, bleibe dahinge
stellt. Den Forschern kanns recht sein, sind 
ihnen dadurch die Hände in keiner Weise 
gebunden. Der ,.natürliche Wunsch" einer Frau 
nach einem eigenem Kind rechtfertigt, so 
scheint es, alles. Schließlich wollen sie ja nur 
"Helfen". Zurlächst wird mit Hilfe von hormo
nellen Stimulationsmitteln (Hormonbombem) 
derZyklusgenaugesteuert.DerEisprungwird 
programmiert und durch die Hormone können 
sich bis zu 15 Follikel (Eizellen) heranbilden. 
Ein Nebeneffekt dieser Stimulationsschemata 
ist, daß die Ärzte sorgenfreie Wochenenden 

. haben, da sie so die Frauen z.ll. zwischen' 
Montag und Donnerstag ovulieren lassen 
können. Mit Überdosen wird die absolute 
Beherrschbarkeit des weiblichen Körpers 
möglich. Die Langzeitfolgensind völlig unbe
kannt, positiv werden sie kaum sein. Um den 

den anderen Biotechnologien. Denn was pas
siertmit den überzähligen Eizellen. Sie können 
einerseits füreinen weiteren Schwangerschafts
versuch im Rahmen einer in Vitro-Befruch
tWlg verwendet werden. Denn entgegen allem 
Wunschdenken der Ärzte liegt die Schwanger
schaftsrate bei 4-6%. Zu dieser Prozentzahl ist 
zubemerlcen,daß 14 Tage nach dem Transfer 
in Blut und Harn geprüft wird, ob eine Einni
stungINidation des Fötus in die Gebärmutter 
stattgefunden hat, wennja, dann kann man mit 
einer Schwangerschaft reChnen - sicher istdies 
nicht. In oben genannter Prozentzahl ist aller
dings . ausschließlich die Einnistung berück-
sichtigt. , 
Weiters können die Eizellen anderen Frauen 
zum Austragen überlassen ("gespendet") wer
den. Hiefür ist es. erforderlich, die zunächst 
eingefrorenen Eizellen später wieder aufzu
tauen, wobei die Eizellen leichte Schäden er
leiden. 36 Babys gibt es in Frankreich, die im 
frühen Entwicklungsstadium krykokonserviert 
wurden, zwei davon mit schweren Chromoso
menanomalien. Andererseits kÖnnen sie auch 
für Forschungszwecke verwendet werden
das heißt zur Forschung und zum Experimen
tieren zwecks Veränderung an den Erbanlagen 
der befruchteten Eizelle. Zum Klonen oder zur 
Gen-Manipulation. Um nun eventuellen For
schertrieb auf die Fortpflanzungshilfe zu be
schränken wurde vom Justizministerium auf 
Initiative von Johanna Dohnal ein Gesetzesan
trag betreffend ein Bundesgesetz über die 
medizinische Fortpflanzungshilfe . erarbeitet 
und zur Begutachtung ausgesandt. Schicksal 
sowie genaueren Inhalt dieses Entwurfes wer
den die weiteren Artikel dieser Serie dienen. 
Kurz und abschließend sei erwähnt, daß es in 
diesem Bereich um gigantische fmanzielle unq 
industrielle Interessen geht, um die wirtschaft
liche Verwertung dieser Forschung. Umsomehr 
darf man/frau gespannt sein, ob der nächste 
Nationalrat t;inGesetz beschließt, das folgen
des verbietet: gentechnologische Eingriffe, 
Weitergabe genetischer Daten eines Menschen 
auf Verlangen eines Dritten, pränatale Geno
manalyse (mit Vorbehalt), kt;ine Verwendung 
übrig gebliebener Samenzellen, befruchteter 
imd unbefruchteter Eizellen, Konservierung 
nur bis zu einem Jahr, Ersatz-, Miet-oder 
Leihmutterschaft. Zusätzliche Brisanz erhält 
die Auseinandersetzung bei der Frage, ob sich 
im Zuge der Privatisierung univt;rsitärer Ein
richtungen Konzerngiganten bei Existenzsolch 
lästiger Ges~tze ihre Finanzspritzen. nicht 
überlegen werden.. 

'Staatssekretariat für allgemeine Frauenfra
gen: Sonderdokwnenl. Vond.er F ortpjlanzungs-

. kann die DN A (=Erbguttr'liger) .. zerschnitten" 
werden, wobei diese Teilung immer an einer 
bestimmten.Stelle erfolglt, und die so erhalte
nen Bruchstücke können mit Hilfe von ande
ren Enzymen wieder .. verschweißt" werden, 
und es entsteht eine neue DN A. Bei Bakterien 
UIld Viren kann unter Umständen ein natürli
cherOenaustilUsch stattfmden, ein Überschrei
ten der Gattungsschranke erfolgt hier jedoch 
nur im Ausnahmefall, bei Getimanipulation 
durch den Menschen ist es der Regelfall. Die 
Anwendungsbereicheall dieser Technologien 
sind breit gefiehert. Sie reichen von der An-·. 
wendbarkeit im Land- und Forstwirtschaftli-' 
ehen Bereich, militärischer Nutzung (chemie 
sehe Waffen) bis zu beispielsweise pränataler 
Diagnostik. Vordergründig, so muß betont 
werden, hat Gent~hnologie nichts mit den' 
Reprocluktionstechnologien zu tun. Doch bie
ten sich unabsehbare, horrible Anwendungs
bereiche. Zunächst soll an dieser Stelle der 
Vorgang künstlicher Befruchtung dargestellt 
und erklärt werden, um darauf aufbauend die 
Möglichkeiten der Gentechnologie zu zeigen 
und in den fogenden Artikeln dieser Serie, die 
juristischen, politisch~n und gesellschartlichen 
Aspekte des Ganzen. Grob . lassen sieh zu~ 
nächst," abgesehen von' der natürlichen Be
fruchtung zwei Arten derkiinstlichen Befruch
tung unterscheiden. Die "in Vivo" -und die ,.in 
Vitro"- Fertilisation. WiihrCnd bei der in vivo 
Befruchtung die Eizelle im. Körper der Frau 
befruchtet wird, geschieht dies bei der in vitro 
Befruchtung außerhalbdes weiblichen Kör
pers im ReagenzglaS. So leicht wie sich diese 
Arrder Fortpflanzung anhört, ist sie dennoch 

. 13. bzw. 14. Zyklustag wird mit Ultraschall 
geprüft, ob die Follikel groß genug sind, um sie 
zu "ernten". Meist entstehen im Zuge der 
Hormonbombardements mehrere Follikel, die 
aus medizinischen Gründen der Frau. nach der 
Befruchtung im Reagenzglas nicht alle wieder 
eingesetzt werden können. Die .,überzähligen", 
befruchteten Eizellen können in Stickstoffbei 
minus 196 Grad eingefroren werden. 10.000 
bis 15.000 solcher ,,menschlicher Zellen" sind 
weltweit angeblich vorhanden. Hier liegt der 
Berührungspunkt zur Gen-Manipulation und 

. zur Gen-Manipulation. 
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Thema: 
Sexualität 
Sittlichkeit 

REGULIERUNG SEXUELLEN VERHALTENS: 

Ein kleines Plädoyer für 
den Rückzug des Staates 

SIe/an Lintl. 

Wohl wenige Fragen werden -
sei es nun im juristischen oder 
im allgemeingesellschaj'tlichen 

Raum so vehement bzw. so 
verschämt nicht erörtert wie die 
Frage, was die Grenzen staatli

cher Regulierung sexuellen 
Verhaltens I1zw.· der staatlichen 

Sanktions palette im Falle unbot
mäßiger sexueller Betätigung 

sein sollten. 

Nachdem es im Staate Österreich nicht üblich 
ist, anderen das Recht zuzugestehen, ihrem 
Lebensplan nachzugehen, wenn diesereigenen 
Vorstellungen nicht entspricht, und dies beim 
Thema Sexualität - sofern nicht heterosexuell -

JURIDIKUM 4190 

aufgnmd der großen Überfrachtung und Tabui
sierung ohnedi'es der Regelfall ist, haben es 
Refonnversuche schwer (Zudem würden wohl 
einige Volksempfindler und Verfechter der 
reinen Heterosexualität, über diverse SexuaI
techniken wie etwa Fisten aufgeklärt, wohl 
auch diese verbieten lassen wollen, und sei es 
nur wegen eines zu hohen gesundheitlichen 
Risikos). Zur gesellschaftlichen Ignoranz 
kommt noch der spezifisch österreichische 
Privatheitsfunmel, Motto "Ich werd' schon nicht 
erwischt werden" bzw."Zu was soll ich mich 
exponieren". Am stärksten sind bekanntenna
ßen die Schwulen- und LesbengnIppen in ih
rem Kampf gegen die Beseitigung legalen 
Unrechtes und allgegenwärtiger Diskriminie
rung. 
Doch selbst dort wird bereits Pädophilie zum 
Reiz- und Tabuthema, funktioniert zum einen' 
die Tabuisienmgsmaschinerie. werden zum 
anderen realpolitischer Erfolg oder umfassen
der Kompetenzanspruch zur Sperre für seriöse 

und solidarische Befassung mit einem Thema. 
Fortschrittliche Sexualpolitik, wenn mir der 
Versuch einer Skizzierung gestattet ist, kann 
meiner Einschätzung nach nur Folgendes sein: 
Jedem Menschen die Verfügungsgewalt über 
seinen Körper auch in Bezug auf die Wahl der 
Partnerinnen, der angewandten Praktiken und 
technischen Hilfsmittel zu geben, sowie Be
ginn bzw. Been4igungeiner (sexuellen) Bezie
hung sowie deren fonnale Ausgestaltung der 
Übereinkwtft zwischen den Beteiligten zu über
lassen, sofern physische und psychische inte
grität nicht angegriffen werden. Ferner wären 
Freude an und Wissen um die schönen, ver
gnüglichen und angenehmen Dinge, die mit 
dem eigenen Körper gemacht werden können 
sowie die Möglichkeit der freien Wahl der 
eigenen Lebensfonn zu fördern. Schützens
wertes Rechtsgut kann daher nur die Wahrwtg 
dieser Selbstbestimmung sowie die Ahndung 
von Verstößen gegen diesen Freiheitsraum (wie 
im Strafrechtsbereich Vergewaltigung, Aus-
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nutzung eines Abhängigkeitsverhältnisses, 
Erreichen sexueller Akte durch Drohung und 
dergleichen. i~ Arbeits- und SoziaIbereich 
Schutz vor Diskriminierung) sein. 
KIarerweise gibt es hiebei genügend Bereiche, 

. welche zunächst.als Grauzonen erscheinen, und 
nach nüchterner Betrachtung (oder vorschnel

·lem Urteil durch Voreingenommenheit) Weiß
oder Schwarzwerte aimehmenkönnen. Genau
sogut aber könnten sie weiterhin alsGrauwer
te weiterexistieren, die erst durch genaue Prü
fung von Fall zu Fall in den S- oder W -Bereich 
zu TÜcken sind. 
Neben dem Freiheitspostulat (für Leser, wel
che diesem nicht folgen wollen : vor diesem) 
sind bei der Setzung von Strafrecht folgende 
Punkte zu beachten: 
1. Wird die in Aussicht gestellte Strafe als 
abschreckendempfilnden? 
2. Auch wenn die Strafe als abschreckend. 
empfunden wird: Hält sie vom zu bestrafenden 
Verhalten ab? 
3. Herrscht Übereinstimmung darüber, dieses 
Verhalten unter Strafe zu stellen? 
4. Ist die Schädlichkeit des zu ahndenden Ver
haltens hinreichend wissenschaftlich· abgesi
chert? 
5. Ist durch den Vollzug der Strafe fürderhin 
eine Unterlassung des pönalisierten Verhaltens 
zu erwarten? 
Bei der Deliktsbehandlung wie beider Rechts
installierung wäre zuvorderst folgende Frage 
Zu stellen: sieht sich das Opfer als Opfer? 
In Österreich ist leider auch unter Linken und 
"Linken" das diesbezügliche Reflexionsniveau 
unterentwickelt (wobei ich sicherlich keine 
Ausnahme bilde, sondern diesen Beitrag eher 
aus, wie ich meine, persönlicher Liberalität, 
denn· aus dem Besitz besseren theoretischen 
Wissens heraus schreibe. Doch fallt mir auf, 
daß etwa pädophile Theoriebildung bestenfalls 
in Spurenelementen rezipiert wird, ditto die 
sadomasochistische - gleichwohl die "liberti
ne" dankenswerterweise Abhilfe zu schaffen 
sucht - und auch im Bereich der Pornographie 
das meiste aus Deutschland übernommen wird, 
mit· anderen Worten: Dworkin,· Schwarzer, 
Emma. Jetzt, wo ich es in Worte zu fassen 
suche, würde ich sagen: ich schreibe diesen 
Beitrag wegen des Unbehagens, das ich nicht 
nur angesichts von Staat, Rechtspositivismus 
und Katholizismus, sondern auch des fortschritt
lichen Speklrums als Schwuler und Linkslibe- . 
ralerempfmde). 
Doch nach der langen Klammer ZUTÜck·zum 
Hauptstrang: Ich begebe mich auf heikles Ter
rain. Aus dem Obigen ergäbe sich für das 
Österreichische Strafgesetzbuch ( dessen nega
tive Anthropologie ja bereits durch die Be
zeichnung "UnzUcht" anstelle etwa "sexuelle 
Handlung" bezeugt wird) radikalstmöglich 
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folgende Konsequenz: Streichung der schwu
len- und lesbendiskriminierenden (wegen § 220 
eigentlich auch sodomistendiskriminierenden) 
ParagraphensowiederSchutzaltersgrenze und 
Streichung oder Modifizierung des Inzestpara
graphen (Zwei Pwikte. die mir ziemliches 
Bauchweh bereiten, nachdem ich hier selber 
starke Vorbehalte habe; allerdings bitte ich zu 
bedenken, daß ich für Freiheit und Freiwillig
keit beim Eingehen sexueller Beziehungen und 
gegen jeglichen Zwang und Ausnutzung ein
trete. Zum Schutzalter wäre zu sagen, daß Miß
brauch von Kindern und Jugendlichen ausrei
chenddokumentieil und durch spektakuläre 
Fälle und wissenschaftlich gesicherte Dunkel
ziffern hinreichend belegt ist, mir aber gewalt
und repressionsfreie Beziehungen. in diesem 
Bereich - im Gegensatz zu vielen anderen -den
noch nicht denkunmöglich scheinen. Bislang 
habe ich - von Einzelpersonen abgesehen - die
se Meinung nur im seincrteitigen Program der 
ALW (Alternative Liste Wien) zum Thema Se
xualität wiedergefunden. Zum Inzest wäre noch 
. anzUmerken, daß ichmir der vielfältigen fami
liären Herrschafts-, Disziplinierungs- und Ge-

. wahformen bewußt bin; dennoch schiene es 
mir vernünftig, dem schwedischen Beispiel zu 
folgen und inzestuöse Beziehungen zwischen 
Volljährigen straffrei zu stellen. Anstelle dieser 
Paragraphen gehören die Bestimmungen gegen 
Vergewaltigung, Drohung, Ausnutzung eines 
Abhängigkeitsverhälmisses bzw. von Unzu
rechnungsfähigkeit wasserdicht gemacht, so-

daß in einer funktionierenden Justiz der Unter
schied zwischen FreiwilligkeitundZwang statt
fmden köIl1\te (Wobei es die funktionierende 
und auch noch gerechte Justiz eh so imd so noch 
nicht so rasch geben wird und auch nicht Miß
brauchte, vorsichtig fomuliert, traumatisiert . 
werden können). 
Im Pornographiegesetz gehören die Bestim- . 
mungen gegen lesbische und schwule Darstel
lungen beseitigt (was ja das Oberlandesgericht 
Innsbruck für seinen Bereich durch die Abwei
sung einer Klage Humers schon gemacht hat) 
und, wenn ich versuche, die vorherige Argu
mentationslinie durchzuhalten (wobei ich wiec 

derum etwas Bauchweh habe), auch die Be~ 
stimmungen gegen die Darstellung anderer se
xueller Verhaltensweisen. Überall (auch bei 
heterosexuellen Pornos) wäre wiederum das 

. Prinzip der Freiwilligkeit anzuwenden: erst 
wenn gesichert und ersichtlich wäre,· daß die 
Darsteller ohne Zwang arbeiten, könnte das 
Produkt auf den Markt. Im besonderen möchte 
ich noch auf die Regelung erniedrigender Dar
stellungen eingehen: Pasolini wäre (und war) 
hiebei ebenso betroffen wie viele künstlerische 
Fotografien von Schreibmüller (Abenteuer Lust) 
oder Medien, welche für sexuelle Minderhei
ten, oftmals innerhalb der Minderheit als Ei
genbauprodukte produziert werden um der 
Selbstfindung, Theoriebildung oder einfach 
auch nur der Unterhaltung zu dienen, seien es 
nun Sadomasochisten, Kopro- oder Urophile, 
Fister.Bondageorientierte, oder Spanker (sie-
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he, besser höre, einen aktuellen Madonna-Hit). 
Damit ist auf keinen Fall bestritten, daß in 
vielen Pornos system stabilisierend Klischees 
über die Beziehung Mann-Frau oder >gesell
schaftliche Machtverhältnisse tradiert werden. 
Nur: Verbot allein istnicht die richtige Lösung, 
nachdem sie ja nicht die Umstände, welche 
zum Bedarfnach solcher Art von Pornographie 

. führen, beseitigt, sondern lediglich ein -je nach 
Rezeptor unterschiedlich starkes ~ affirmatives 
Utensil beseitigen will, das dann eben via 
Schmuggel und Versanddienste ins Land käme. 
Gerade die Gruppen. welche sich aufgrund 
ihrer Minderheitenposition stärkerverschiede
ner Trägermedien bedienen müssen, wären im 
Falle eines generellen PorNO-Gesetzes meiner 
Einschätzung nach stärker benachteiligt (wie 
sie es ja jetzt auch schon sind). 
Weiters zu beseitigen wären alle Prostitution 

'einschränkenden Regelungen (sieh~ auch Bei-
trag von Helmut Graupner, Seite 19), wie sie 
bekanntermaßen zuvörderst im Ländleexistie
ren, führen sie ja akkurat ins Halbweltmilieu, 
Abhängigkeiten, Ausweichen vorGesundheits
untersuchungen, etc. Der Bedarf ist - leider - . 
sicherlich gegeben: Menschen, die alt oder 
behindert sind, den ,gesellschaftlichen Schön
heitsvorstelhmgen nicht entsprechen, scheu 
sind, oder durch Tabuisierung von Sexualität 
den schnellen anonymen Kontakt suchen. 
Ausstiegshilfen. wie Umschulung, Berufsaus-

. bildung, Bereitstellung von Möglichkeiten sind 
sicherlich erforderliche flankierende Maßnah- . 
men. 
Zusanunengefaßt : der heterosexistische Staat 
als auch die "Tyrannei des vorherrschenden 
Meinens und Empfindens" gehören in ihre 
Schranken verwiesen. Legal ist, was auch immer 
die parlamentarische Abstimmungsmaschine
rie produziert. Fortschrittliche Sexualpolitik 
muß immer das Legale am Legitimen, dem 
sexuellen Selbstbestimmungsn;cht des Indivi
duums, messen. 
Eine Allianz der. diskriminierten . Gruppen; 
Untergruppen und verborgenen Minderheiten 
ist nicht in Sicht, bleibt dcx:h zumeist der Blick 
am eigenen Tellerrand hängen und werden doch 
(zum überwiegenden 'teil zu Recht) Nachteile 
aus bemerkbarem Engagement befürchtet. 
Eventualiter werden gesetzliche Regelungen 
stillschweigend beseitigt werden; meine Hoff
nung darauf ist ebenso gering wie die, daß sie 
durch gesellschaftliche Entwicklung zu totem 
Recht werden könnten. Dennoch: Was nicht ist, 
kann ja noch werden. 

P.S.: Obwohl mirnach Durchsicht dieses Arti
kels die Gewichtung einzelner Punkte nicht 
gefällt, habe ich ihn nicht überarbeitet. Einige 
Dinge haben eben einen erhöhten Erklärungs
aufwand. • 
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TROTZ EMPFEHLUNG DES EUROPARATES: 

Das "Werbeverbot" wird 

rigoros angewandt 

Georg Seiler 

Im Jänner 1988 hatte sich die 
Jugendgruppe der "Homosexuel

len Initiative Wien" (HOSI
WIEN) mit einem Brief und mit 

Informationsmaterial an die 
Schulsprecher/Innen in Wien, 

Niederösterreich und dem Bur
genland gewandt, mit dem Ziel, 

homosexuellen Jugendlichen bei 
ihrem Coming-Out und ihren 

Problemen zu helfen. 

Durch nicht mehrrückverfolgbare Umstände
wer, wann, wo und ob das Briefgeheimnis ver
letzt haben könnte, bleibt wohl ewig im Dun
keln -landete diese Sendung überverschiedene 
Schuldirektoren bei der Staatsanwaltschaft. Der 
HOSI-Wienflatterte eine Klage wegen "Wer
bung für Unzucht mit Personc::n des gleichen 
Geschlechts oder mit Tieren" (§ 220 StGB) ins 
Haus. 
Zwar wurde das Strafverfahren gegen den 
Obmann der H OSI -Wien sowie den damaligen 
Referenten der Jugendgruppen im August 1988 
eingestellt, doch stellte die Staatsanwaltschaft 
mehr als ein Jahr später, im September 1989 
Antrag auf Einziehung verschiedener Druck-

. werke der HO SI, darunter auch das oben ange
führete Informationsmateri'al, wegen Verstos
ses gegen § 220 StGB. 
An und für sich mutet die ganze Sache lächer-

. lieh an, insbesondere wenn man die inkrimi- . 
nierten TextsteIlen .betrachtet: 
Sätze wie "wußtes Du, daß ... Beethovennicht 
nur die Musik, sondern auch seinen Neffen 
Karlliebte?", " ... Richard Löwenherz Phillip TI 
von Frankreich liebte?", " ... 60% aller Männer 
zumindest einmal in ihrem Leben ein homosex -
uelles Erlebnis mit Orgasmus hatten?", ..... die 
bedentesten österreichischen Feldherren (Prinz 
Eugen, Tegetthof, Radetzky) schwul waren?", 
Worte wie "Jugend(ver)führer" erfüll(t)en nach 
Meinung der Staatsanwaltschaft den Tatbe
stand der "Werbung" für gleichgeschlechtliche 
Unzucht. 

Wer Meinung war, nichts würde so heiß geges
sen, wie gekocht werden, der wurde am J8. 
September 1990 schlagartig eines besseren be
lehrt. Da nämlich wurde dem Antrag der Staats-

. anwaltschaft in einem, dem Inquisitionsprozeß 
ähnlich geführten Verfahren, stattgegeben; der 
vom Rechtsanwalt der HOSI, Dr. Ouo Dietrich 
(im übrigen derselbe Anwalt, der auch die 
Beschwerde an die Menschenrechtskommis- . 
sion erarbeitet hat) eingebrachte Schriftsatz, in 
dem er sich einerseits auf eine Verjährung an
dererseits die Tatbestandsmäßigkeit des Vorc 

wurfes der "Werbung" generell bestritten hatte, . 
war von der Richterin Dr. Doris Trieb, "nicht 
einmal ignoriert worden", Dr. Dietrich selbst, 
der in seinem Plädoyer vehement gegen diese 
"Ghettoisierung" der Homosexuellen protestier
te, konnte nicht einmal ausreden, geschweige 
denn, daß ihm von seiten der Staatsanwalt
schaft oder der Richterin überhaupt richtig zu
gehört wurde. 

Die Bestimmungen des § 220 StGB wurden 
somit nach 19-jährigem Bestehen zum ersten 
(I) Mal angewandt, in Österreich. einem Land, 
das Europareife anstrebt, aber in dieser Hin- . 
sicht wohl das reakionärste Land Europas ist. 
Denn mit seinen drei Anti-Homosexuellen
Gesetzen steht Österreich heute in West- und 
Osteuropa alleiJie da und ignoriert seit Jahren 
die Empfehlung des Europarates und der EG, 
diese Gesetze zu streichen. 

Im Parlament liegen sowohl eine diesbezügli
che Petition von österreichischenJugendorga
nisationen aller politischen und konfessionel
len Richtungen als auch entsprechende Anträ
ge der.SPÖ und der Grünen. 

[}ie österreichischen Jugendorganisationen 
haben aufs schärfste gegen die Verfügung des 
Landesgerichts für Strafsachen, verschie.dene 
Drucksachen der HOSI-Wien vernichten zu 
lassen, protestiert, sie haben an die Ö VP appel
liert, ihren Widerstand gegen die Beseitigung 
der anti-homosexuellen Gesetzeendlich aufzu
geben und an den Justizminister und den Bun
despräsidenten die Aufforderung gerichtet, die 
- eines modemen Rechtsstaates unwürdige -
"Bücherverbrennung" zu stoppen und das 
Verfahren gegen die HOSI -Wien auf schnell
stem Wege einzustellen. • 
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NOVELLE ZUM WIENER PROSTITUTIONSGESETZ: 

Selten klare Fronten im 
Kampf der Geschlechter 

Iris Kugler 

Das Machtgefühl als Lustquelle 
drängt in seiner Befriedigungs

sucht dazu, andere zu unterdTÜk
ken und zu schädigen. Die Men

schen haben-die Tendenz, sich 
durch Gesetz den Weg zur Lust 

zu verbauen. 
. (Erotik-Ausstellung, Wien 1990). 

Das V;entil fürdieverbaute Lust der Herrschen
den ist die weibliche Prostitution. Der.Gesetz
geber steht vor einer äußerst schwierigen Auf
gabe, ist er doch nach Gail Pheterson selbst 
betroffen: "In der BRD arbeiten schätzungs
weise 400.000 Prostituierte. Man geht davon 
aus, daß täglich 1,2MillionenMänner Prostitu
ierte aufsuchen. Diese Zahl kann man natürlich 
nicht mit 365 Tagen hochrechnen - Feiertage 
und Urlaub sißd zu berücksichtigen, manch 
eine Frau arbeitet nur wenige Tage im Jahr,und 
Doppelzählungen der Männer solleJ}auchver
mieden werden - aber sie mit 10 Tagen zu 
multiplizieren scheint als Minimalansatz reali
stisch, Demnach gab es in der Bundesrepublik 
12 Millionen Freier. Knapp 60 Millionen Ein
wohnerhatdieBRD, und die Hälfte davon sind 
schätzungsweise Männer, also ungefähr 30 
Millionen, wovon sich ca. 16 Millionen Män
ner derzeit im geschlechtsaktiven Alter befin
den ~ Kinder und alte Menschen ausgeschlos
sen. Stellen wir diese beiden Zahlen 12Millio
nen Freier und 16 Millionen Männer im ge
schlechtsaktiven Alter einander gegenüber, so 
müssen wir sagen, daß es sich bei drei von vier 
Männern um Freier handelt (Homosexuelle 
bleiben bei diesem Zahlenbeispiel unberück
sichtigt). Wir haben es also mit einer weitaus 
größeren Zahl von Männern als Prostituierten 
.zu tun, mit Männern, die Gesetze erlassen und 
ausführen, die Politik und Wirtschaft und die 
gesellscha,füichenWerte bestinUnen, Machtund 
Einfluß haben, aber auf grund ihrer Doppelmo
ral nicht zu ihrer Sexualität stehen können und 
nicht zugeben wollen, daß sie zu Prostituierten 
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gehen." Dementsprechend sieht auch die Ge
setzgebung aus: Für Wien galt bislang das 
Landesgesetz vom 7. Dezember 1983 über die 
Regelung der Prostitution. Seit dem Februar 
1990 gibt es dazu eine Novelle; der unter ande
rem ein Initiativantrag der ÖVP voranging. 
Wie immer ging es nicht nur um die Schaffung 
einer "B annmeile" von 150 Metern zum Schut
ze von Kindern, Jugendlichen und BürgerIn
nen, sondern auch um die Stigmatisierung der 
Gestrauchelten. Der § 2 Abs. 3 des alten Ge
setzes lautet: "Gewerbsmäßigkeit liegt vor, 
wenn die Anbahnung, Duldung oder Handlung 
wiederholt zu dem Zweck erfolgt, sich eine, 
wenn auch nichtregelmäßige Einnahme zu ver
schaffen." Die ÖVP argumentierte folgender
maßen:· Der Begriff "Gewerbsmäßigkeit" soll 
nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuc 
ches ausgelegt werden. "Gewerbsmäßigkeit'.' 
ist im § 70 StGB wie folgt umschrieben: 
"Gewerbsmäßig begeht eine Handlung, wer sie 
in der Absicht vornimmt, sich durch ihr wieder
kehrende Begetlung eine fortlaufende Einnah-

me zu verschaffen." Diese Definition wird im 
Verwaltungsstrafverfahrendurchgehendange
wendet, so insbesondere bei der Handhabung 
des Geschlechtskrankheitengesetzes. Durch die 
abweichende bisherige Defmition derGewerbs
mäßigkeit im Wiener Landesprostitutionsge
setz mußten zwei verschiedene Begriffsbestim
mungen für einen' Sachverhaltangewen~et 
werden. Das Wort "wiederholt" macht gen 
Nachweis der Prostitution schlechthin unmög
lich. Was wiederum der Exekutive ermöglicht, 
der Prostituierten schon bei ersten Mal ihrer 

Habhaftwerdung Gewerbsmäßigkeitvorzuwer
fen. Die technische Vereinfachung für die 
Exekutive bedeutet ilochleichtere Kriminali-

.' .' 

sierung der Frauen. Selten siml die Fronten 
zwischen Mann und Frau so klar. 
Für die soziologischen und psychologischen 
Betrachtungen sei aufPFEFFERPUSCH (Sei
te 22) verwiesen. Dennoch läßt ein Gesetz, 
w.elches ausschließlich aus Verboten, Beschrän
kungen und pflichten besteht, RückschlÜsse 
auf die Psyche und objektive Interessel)slage 
des Patriarchats zu, das selbiges beschließt. Die 
Lage ist international ähnlich: 
So berichtet Margo St. James, Geschäftsführe
rin von COYOTE (einer US-amerikanischen 
Prostituiertengruppe), daß vor einigen Jahren 
die Gesundheitsbehörden in den Vereinigten 
Staaten die Zunahme eines Penicilin-resisten
ten Gonorrhoe-Stammes namens PPNG aus 
dem femen Osten meldeten. COYOTE trat für 
eine Untersuchung der Männer ein, die vön 
Sexreisen aus Fernost heimkehrten, um eine 
Übertragung dieses resistenten Trippers auf 
heirilische Prostituierte zu verhindern. Diese 
Untersuchung wurde als ein "Angriff auf die 
Intimsphäre der Männer" abgelehnt. Im An
schluß· dlU'an wandten sich' die öffentlichen 
Gesundheitsvertreter mit der Bitte an COYO
TE, die amerikanischen Prostiroierten sollten 
zur Untersuchung gehen, wenn sie sich mit . 
PPNG angesteckt hätten. Einzig das Finanzmi -
nisterium betrachtet hierzulande, wie anders
wo, die Prostitution als Arbeit. Rechtlich gilt 
die Prostituierte als Gewerbebetrieb und folge
richtig ihr Körper als Betriebsvermögen. Die 
steuerliche Einstufung wird in der Art geregelt, 
wie sie Finan7.minister Lacina "nicht als ziel
führend" erscheint: Die Frauen werden dem 
Alter gemäß eingestuft -je älterdesto niedriger 
die Abgabe. Von dieser Seite betrachtet zählen 
die Huren zu den am meisten unterdrückten Ar
beiterinnen. 
Ein Gedanke von GaiI Pheterson zum Abc 
schluß: "Die feministische und so~ialistische 
Antwort auf die Lage der Huren bestand bisher 
hauptsächlich in dem Ruf nach Abschaffung 
der Prostitution. Das Ziel solcher Strategien ist 
es paradoxerweise, die Arbeiter zu befreien, in.
dem man die Arbeit abschafft." • 
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UNZUCHT, SCHANDLOHN, GUTE SnTEN: 

Die Prostitution im 
österreichischen ·Recht 

Helmut Graupner 

Die Prostitution ist in der öster-r 
reichischen Rechtsordnung an 
verschiedenen Stellen geregelt. 
Speziell die einzelnen Bundes
länder überraschen mit durch
aus unterschiedlichen "Liisun-

gen", aber auch Gemeinden 
zeigen Einfallsreichtum. Hier ein 

umfassender Überblick: 

Bis zum 1; Juli 1989 war männliche, homose
xuelle Prostitution hierzulande unter Strafe 
gestellt,nunmehr bleibt sie ebenso straffrei wie 
die heterosexuelle (seit.l885) und die lesbische 
(seit 1971). Dennoch hält das Strafrecht etliche 
Tatbestände im Zusammenhang mit Prostitu
tion bereit: 

Strafrecht 

e Kuppelei (§ 213StGB): Das eigene Kind, 
Wahlkind oder Mündel darf, sofern es unter 19 
ist, überhaupt nicht zur Unzucht verleitet wer
den. Andere Jugendliche bis 19 Jahren dann 
nicht, wenn zu diesem Zweck ein Erziehungs-, 
Ausbildungs- oder Aufsichtsverhältnis ausge
nützt wird. Strafrahmen: 3 Jahre. 
e Entgeltliche Förderung fremder Unzucht (§ 
214 StGB): Verboten ist es, eine andere Person 
der Unzucht zuzuführen, um sich dadurch ei
nen Vermögensvorteil zu verschaffen. Unge
klärt ist, ob eine Person, die zur Unzucht bereit 
ist, der Unzucht zugeführt werden kann. Daher 
ist es nicht klar, ob die Vermittlung von Prosti
tuierten, die vermittelt werden wollen, strafbar 
ist oder nicht. Strafrahmen: 6 Monate oder 
Geldstrafe bis zum Höchstmaß. 
e Förderung gewerbsmäßiger Unzucht (§ 215 
StGB): Wer eine Person der Prostitution zu
führt, ist mit Freiheitsstrafe.bis zu zwei Jahren 
zu bestrafen. Unter Zuführen wird eine Umstel
lung der Lebensweise des/der· Prostituierten 
verstanden. Bloßes Übe~en reicht nicht. 
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eZuhälterei(§ 216StGB): Mitbis zu 2 Jahren 
Freiheitsentzug wird bestraft, wer eine/n Pro
stituierte/n ausnützt, ausbeutet, einschüchtert, 
ihr/ihm die Bedingungen der Ausübung vor
schriebt oder sie/ihn von der Aufgabe der Pro
stitution durch Einschüchterung abhält. 
e Menschenhandel (§ 217 StGB): Darunter 
wird die Zuführung einer Person zur Prostitu- . 
tion in einem Land verstanden, in dem diese' 
Person keinen gewöhnlichen Aufenthalt und 
dessen StaatsbÜTgerschaft sie auch nicht be
sitzt. Strafrahmen: 1-10 Jahre. Davon erfaßt ist 

zum Beispiel das Anwerben von Österreiche
rinnen zur Prostitution in der BRD, sofern diese 
weder die deutsche Staatsbürgerschaft noch 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in derBRD 
haben. 
e Ankündigung zur Herbeiführung unzüchti
genVerkehrs (§ 219 StGB): Öffentliche An
kündigungen, die bestimmt sind,unzüchtigen 
Verkehr herbeizuführen, und die geeignet sind, 
berechtigtes Ärgernis zu erregen," sind verbo
ten. Strafrahmen: 6 Monate. 
e Pornographie: Das Vorführenhomosexuel
ler Pornographie in gewinnsüchtiger Absicht 
ist verboten. Das heißt, daß ein Stricher seinen 
Kunden keine Pornos zeigen darf (pornoG). 
Strafrahmen: 1 Jahr. 

Verwaltungsrecht 

Auf de!ß Gebiet des Verwaltungsrechts gibt es 
- vom Steuerrecht- abgesehen- zwei Gesetze, 
die bundesweit gelten: das Geschlechtskrank
heitengesetz und das AIDS-Gesetz, die regel
mäßige Untersuchungen beim Gesundheitsamt 
vorschreiben (siehe Tabelle). 
Ansonsten liegt die verwaltungsrechtliche 
~ompetenz in Sachen Prostitution bei den 
Ländern. Sieben von ihnen haben sie wahrge
nommen und entsprechende VorsChriften er
lassen. 
In der Steiermark und in Kärnten fehlen landes
weite Regelungen. In diesen Bundesländern 
kann somit jede Gemeinde durch ortspolizeili
che Verordnungen die Prostitution so regeln, 
wie sie es für sinnvoll erachtet. Das. kann bis 
zum Totalverbot gehen. 
In den anderen Bundesländern können die 
Ge!Ueinden nur Regelungen erlassen, die nicht 
gegen die landesrechtlichen Prostitutionsvor
schriften verstoßen (Art. 118 Abs. 6 Bundes
Verfassungsgesetz). Die Rechtslage in diesen 
Ländern ist in unserer Tabelle dargestellt. 
Interessant ist, daß in. Tirol die homosexuelle 
Prostitution nicht von den Vorschriften etfaßt 
wird, da das Landes-Polizeigesetz nur die 
"Hingabe des eigenen Körpers an Pe~onen des 
anderen Geschlechts '1 erfaßt. Allerdings gelten 
auch hier die bundesweiten Vorschriften des 
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Strafgesetzbuches, des Geschlechtskrankhei c Auch die Vorschriften über die 
ten- und des AIDS-Gesetzes. Das heißt, daß 
sich ein Stricher einmal wöchentlich untersu
chen lassen muß - darüber hinausgehende 
Regelungen existieren in Timl jedoch nicht 
In Oberösterreich und Salzburg ist es verboten, 
. Prostitution durch Ankündigungen in Druck
werken (Inserate) anzubahnen, wobei in Ober
österreich eine Ausnahme für Zeitungen be
steht, die der Anbahnungdienen, die also aus
schließlich oder vorwiegend solche Inserate 
enthalten.· Aber auch diese dürfen nur in Be
triebsstätten verbreitet werden, die für Jugend
liche verboten sind (Nachtlokale etc.). 
Allgemein ist zu sagen, daß Prostitution als 
Sammeldelikt angesehen wird. Das heißt: 
Jemand, der sich etwa 50 mal verbotenerweise 
(als Geiheimprostituierte/r, an verbotenen Or
ten etc.) prostituiert hat, kann nicht 50 mal bis 
zu loo.OOO,-öS Strafe (Höchststrafe etwa in 
Wien) bekommen, sondern erhält für alle 
Übertretungen eine Strafe. Der Unterschied 
liegt im Strafrahmen. Im ersten Fall wäre dieser 
bis zu 5 Millionen, im zweiten Fall bis zu 
100.000,- öS. 
Von Bedeutung sÜld im Zusammenhang mit 
der Prostitution auch die 

Jugendschutzgesetze 

So ist es in Wien und im Burgenland Jugendli
chen unter 18 Jahren verboten, sich in Räum
lichkeiten aufzuhalten, die der Prostitution 
dienen(§ 15 sowohl Wr. als auch Bgld. Jugend
schutzgesetz 1985 bzw. 1986). In Vorarlberg 
ist es verboten, an der "gewerbsmäßigen Un
zucht"von Kindern und Jugendlichen bis 18 
Jahren teilzunehmen (bis 6.000,- öS Geld- oder 
bis 3 Monate Freiheitsstrafe). Damit ist in 
Vorarlberg auch der Freier/die Freierin eines/ 
einer Jugendlichen Prostituierten ·strafbar. In 
allen anderen llundesländern hingegen passiert 
diesen Personen rechtlich nichts, solange das 
Mädchen oder der Junge nicht unter 14 ist (§ 
206f StOB). Dies gilt natürlich nicht für Män
ner, die die Dienste eines unter 18jährigen 
Strichers in Anspruch nehmen, denn da gilt ja 
bundesweit § 209 StGB! (In Vorarlberg klUlIl 
den Freiern jedoch neben der gerichtlichen 
Strafe eine Strafe nach d~m lugendschuttge- . 
setz drohen). 
Übrigens enthält das Vorarlberger Jugend
schutzgesetz insofern eine verfassungswidrige 
Bestimml!Jlg, als es bei Verdacht der Prostitu
tion von Kindern oder Jugendlichen die Mög
lichkeit einer Hausdurchsuchung durch die 
Bezirkshauptmannschaft vorsieht, nach dem 
(Verfassungs-)Gesetz zum Schutze des Haus
rechts aus 1862 jedoch nur ein Richter eine 
solche UntersuChung anordnen darf. 
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Anstandsverletzung 

die in fast allen Bundesländern existieren, 
können gegen die Prostitution angewendet 
werden. Unter Verletzung des öffentlichen 
Anstands versteht man zum Beispiel in Vorarl
berg "jedes Verhalten in der Öffentlichkeit ... , 
das einen groben Verstoß gegen die guten Sit
ten darstellt, die jedermann in der Öffentlich
keitzu beachten hat" (§ 1 Sittenpolizeigesetz 
1976, oder in Tirol die Verletzung der "allge
mein anerkannten Grundsätze der Schicklich
keit" (§1l Landes-Polizeigesetz 1976). 
Gummiparagraphen derreinsten Sorte also; die 
verfassungswidrig sind, weil die Europäische 
Menschenrechtskonvention bestimmte Straf
tatbestände vorschreibt - und das bieten diese 
Bestimmungen wahrlich nicht! 

Landstreicherei 

bestraft nur mehr Tirol. Gemeint ist damit das 
erwerbs- und beschäftigungslose Herumtrei
ben, ohne nachweisen zu können, daß mandie 
Mittel zu seinem Unterhalt besitzt oder redlich 
zu erwerben sucht (§ 9 Landes-Polizeigesetz 
1976). Strafe: Arrest bis zu 2 Wochen. 
Auch wenn in Tirol - wie vorhin erwähnt - die 
homosexuelle Prostitution nicht geregelt ist, so 
kann mit dieser Bestimmung wohl ein Großteil 
des Straßenstrichs erfaßt werden. Allerdings 
hat der Verfassungsgerichtshof 1986 eine 
gleichlautende Bestimmung des Salzburger 
Landes-Polizeistrafgesetzes aufgehoben, weil 
in dieser die Beweislast umgekehrt war, was 
auch nach der Menschenrechtskonvention 
unzulässig ist. . 
Unter die Gewerbeordnung fallen Prostituierte 
nicht, weil sie eine Tätigkeit ausüben, die gegen 
die guten Sitten verstößt Sie gehören damit 
auch nicht der l:Iandelskammer an und haben 
keine öffentlich-rechtliche Interessensvertre
tung. 
Sie müssen jedoch sehr wohl Einkommensteu
erzahlen (Verwaltungsgerichtshof 16. 2.1983). 
Sozialversicherungsschutz genießen sie nur 
dann, wenn sie sich freiwillig versichern. 

Zivilrecht 

Prostituierte können ihren "Schandlohn" nicht 
einklagen, weil der Vertrag mit dem Kunden! 
der Kundin sittenwidrig und somit nichtig ist (§ . 
879 ABGB, vgl auch den Beitrag auf Seite 24). 
Der Freier/die Freierin könnte sogar das Ent
gelt wegen "ungerechtfertigter Bereicherung" 
zurückverlangen. 

Mindestalter 
Anbahnung an 
öffentlichen Orten 
Wohnungs
prostitution 
Bordelle 
Registrierung 

Strafen 
Geldstrafen bis 
Haftstrafen bis 
Uotersuchungauf 
Geschlechtskrankheiten 
HIV-Untersuchung 

BURGEti 

19 

er.laubl 

verb.l1C 

erlaub! 
ja(16) 

2QO.O( 
8Woc 

Anmerkungen: In der Steiermark und in Kärnte 
Gemeinden. 
In Tirol gelten die angeführten Regelungen nie 

Prostitution als 
Grundrecht 

Die entgeltliche Prostitution steht unter dem 
Schutz des Art. 8 Menschenrechtskonvention 
("Recht auf Schutz der Privatsphäre", VtSlg. 
8272). Der Unterschied zur gewerbsmäßigen 
Prostitution liegt darin, daß sie nicht wieder
kehrend, fortlaufend, sondern nur im Einzelfall 
passiert. Die gewerbsmäßige Prostitution un
terliegt keinem verfassungsrechtlichen Schutz 
und kann somit durch einfaches Gesetz verbo
ten werden. Nicht verboten werden. kann je
doch, daß sich jemand gegen, Entgelt hingibt, 
solange er/sie es nicht regelmäßig oder unre
gelmäßig mit Gesamtvorsatz tut. 

Glossar 

• Prostitution: Duldung sexueller Handlungen 
. am eigenen Körper oder die V ornahme se~uel
ler Handlungen, soweit Gewerbsmäßigkeit 
vorliegt. '. 
• Anbahnung: Durch ein Verhalten in der Öf
fentlichkeiterkennen lassen, daß manProstitu
tion ausüben will. 
• Gewerhsmäßigkeit: Anbahnung, Duldung 
oder Handlung zu dem Zweck, sich eine wenn 
auch nicht regelmäßige Einnahme zu verschaf
ren. • 
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(13)WieOÖ,sFufJnoie 12 (§3 Sibg.Landes-
polizeistra[geset%) . 
(14) Erfaßtsind auch ant.kreRäume eines ProstitutioninÖsterreich 

NIEDERÖ. OaERÖ. SALZB. 

19 .(1) .(2) 

TIROL' VLBG. 

.(3) , 19(4) 

WIEN 

,19 

Gebäudes (Geschäftslokak, Keller, Magazi
ne), wenn s~ keinen unmittelbaren und geson
tkrten Zugang von der öffentlichen Verkehrs
fläche aufweisen. 

9 erlaubt<&) verbotenen verb.'8) verb. verb. , erlaubt<9t 

Ausgenommen sind Wohnungen in Gebäuden, 
deren Wohnimgen ausschließlich von Perso
nen benülzt oder bewohnt werden, die die 
ProstitutionausiiJJen. ' 

verb.(11) , 
erlaubt 
neinC17), 

erlaubt'1~ erlaLJbtfl~ 

ertaubt erlaubt 
ja(18) ja(18) 

verb. 
erlaubt' 
ja(2O) , 

verb." verb.'14) 
erlaubt<15) ertaubt 
ja(21) ja(22) 

Erlaubt sind auch Hausbesuche und zWar ( im 
Gegensatz iumBurgenlanti und zuNÖ ) selbst 
dann, wenn in dieserWo~ Kinder ode! 
Jugendliche wohnen. D.h.,'daß sich, ein Fami,
l;envater durchaus eine Prostituierte oder el
nenStricher in die F ainilienwohnung bestelkn 
kann(§ 5 Wr.Prostitutionsgesetz 1984) 

. 100.000 
m .. 

200.000 30.000 
6 Wo. 

,30.000 
6 Wo. 

30.000 
3 Mon. 

100.000 
8 Wo. 

(1S) Erlal#Jt sind nur Bordeliejür weibliche 
Prostituierte und nur dann, wenn eine Bewilli
gung der Ge1h(tiNJe vorliegt. ' , 

einmal wqchentlich (ZI)buncJeswelt 
mindestensalle3 MOhate (24) bundesweit 

Bisher hat noch, keine einzige Vorarlberger 
Gemeinde eine BortkllIJewilligung erteilt -
damit ist jegliche Prostitution;!' diesem Bun- . 
(/es1and illegal, 

ibt.es keine landes weite Regelung. Diese fmdet sicli in den ortspolizeilichen Verboten der einzelnen . 

:ir ~ homosexuelle Prostitution. Diese ist ung!=l'Cgelt 

(16) Prostituierte milsse1isich bei der Gemein
de registrieren lassen ( § S Bgld; ProstG J 
(17) Veif"ugungsberechtigte iiJJerGebäudeoder 
Gebäudeteik, in de~n ProStitution wieditr
kehrt angebahnt oder ausgeübt werden soll, 

, \ .! 

(1) WerRäumlichkeitenzur Prostitutio"nülzen Prostitutionsgesetz 1984) milssen dies unter Angabe, ihres Namens und 
will (Anbahnung an öffentlichen Orten ist ja (7) Die Gemeinde kannAu.sn4hmebewilligun- ihrer Wohruulresse vorher der Gemeinde be
grundsät%lich verboten; mufJdies derGemein-' gen erteikn, wenn öffentliche Interessen nicht ,kanntgeben. 
de anZeigen, und diese kann die AusUbung dagegen sprechen { § 2 (4) OÖ Polizeistrafge~ KeinegenerelleMeldepjlichtflirProstituierte! 
(auch ausGraiu:lendesJ ugenschillzes untersa- setz) " . ( § 4 NÖ ProstG) 
gen. EinejixeAllersgrenze besteht jedoch nicht (8) Wie OÖ, s, Fu,ßiwte 7 { § 3 Sbg. Landespo-{ 18)Jeder, der ein Gebäude odereinenGebäu
(§ 2 OÖ Polizeistrafgeset% 1979 i.dF.198S) lizeisirafgeset%) , . deteilzurProstitutionnülztOderzuiVerfligung 
(2)RechtslagewieinOÖ(sieheFujJnotel)(§3 ',(9) Wie Burgenlanti - mit der Ausnahme, daßstellI, muß dies der Gemeinde melden (§'2 
Szbg.Landespoliieistra{gesetzl975i.d.F.1981) dieAnbaluuing in Amtsgebäuden und Sport- oberösterreichischesPolStG) 
(3)ProstitutionistniU'inbewilligtenBordelkn stäJtenni~htverbotenist. ' , (19)WieOÖ,s.FujJnoteI8(§§Szbg.~-
gestattet, eine solche Bewilligung ,darf nur er- Durch eine Verordtlung der B uNJespoliJeidi- PolStG) 
teilt wertJim, wenn öffentliche Interessen ((zB reklion, Wien aus 1984 ist die Anbahnung im (20) Der Inhaber eines B()rdells mufJ die Pro
des Jug~ndschUt%es)nicht dagegen sprechen. I.Gemeindebezirk nur ,von 23.00 bis 4.00, in stituierten dem Bürgermeister sowie der Be
Auch in Tiralbesteht jedoch keine fixe AI- ,alkn ant.kren lJezirken, von 20.00 (1;4. bis zirkshauptmannschiljt( inInnsbruckderBun
tersgrenze (§ i 4 Tirokr Landespolizeigesetz 31.8 .. : 21.00) bis 4.00 erlaubt. AujJerd!!m wur- despolizeidireklion) melden (§ n Tirokr Sit-
1976) denverschit#ene Verbotszonen(zB dieMaria-tenpolizeiG) , 
(4) Prostituiibn ist nurFrauen und nur in be-, . hil/etstraße)festgekgt. ' , (21) Der ItWWer eines Bortklls mufJdie Pro
willigten Bordellen erlaubt ( §§4fVbg; Siiten- (10) ausgenommen sind "Hausbesuche "und stituierten der Bezirkshauptmanfischa[t mel-
polizeigeset% 1976) Wohnungen in Gebäuden, die zur Gänze der tkn{§ 11 Sittenpoli~eigeset%) 
(S) Verboten ist dieAnbahnung (s. "Glossar") Ausübung derProstitiltiondienen. DieProsti- (22)ProslituiertemüssensichvorBeginnihrer 
in aU/dringlicher Weisesowie in GelJäudi!n, die tution ist jedenfalls ih WOlulungenverboten; TäJigkeit bei tkr Bundespolizeidireklion Wien 
religiösenZweckengewidmetsind,inAmtsge- die auch von Kindetn'und Jugendlichen'be- ',' melden ( § 6 Wr.ProstG) 
bäuden, Schulen, Kinditr undjugendheimen, ~hnt werden ( § 4 Bgld. Pro~titutionsge- ,(23)ZuständigsinddieBezirksverwaltungsbe-, 
Jugendz~ren, Sportstälten; Kinder-, und Ju- setz1986) , hör den (Bezirkshauptmimnscha[t bzw Magi-, 
'ge~pielplätzen; Krankenhäusern, 'Allen-" (11) Wie Burge~, s. FufJffOte IO/§ 3!VÖ str«). 
Pflege-undErholungsheimen,Kasernen,Bahn- Prostitutionsgeset% 1984) . Bei Zuwükrhandeln droht eine Geldstrafe von 
höfenundStationenöffentlicherVerkehrsmiltel (12) Die Ausübung der Prostitution in Woh- S 1.000.-,odi!r eine Freiheitsstraf~ von zwei 
und in Unmittelbarer NähIt all dieser, Ort. Dienungen ist der Gemei1uJe zu melden und kann,' Wochen (Geschkchtskranlcheitengesetz) 
Gemeinde kann, zusät%liche Verbote erlassen ( von dieser wi,tersagt werden, weM öffentliche (24) Bei Zuwiderhandeln Strafe bis zu S 
§ 4 Bgld.Prostitutionsgeset% 1986) Interessen verletzt werden ( § 2 OÖ Polizei- loo.000,"':"'odersechsWor:henFreiheitsent%ug 
(6) Wie Burgenlaild, s. FufJnote S I § 3 NÖ strafgesetz) (A1DS-Gesetz) 
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KRIMINALISIERT DIE FREIER!? 

Hurenkunden: normale Männer 
oder/und Gewaltverbrecher? 

Pfefferpusch 

Sie . wird als das älteste Gewerbe 
der Welt bezeichnet· die Prosti

tution. Von Mythen umrankt, 
romantisch verklärt und von 

Vorurteilen belastet, ist sie seit 
alters her Gegenstand schwüler 
Phantasien, dient eifernder ",0-

raUscher Entrostung und erregt 
heuchlerisches Ärgernis bei 

bigotten Sitten wächtern. 

Die gegenwärtige Fonn der Prostituti()n hat 
ihre Wurzeln im Mittelalter. Vom 11. bis zum 
15. Jahrhundert war sie kaum verboten, im 
GegenteiL Städte, Fürsten, Klerikale sogar 
Päpstewaren Bordellbesitzer ~ Sie predigten die 
unbefleckte EmpflÜlgnis ~d bauten Bordelle; 
Sie zogen in heiligeKriege und führten Scharen 
von Huren mit sich. 
Ähnlich wie in den beiden darauffolgenden 
Jahrhunderten (15. und 16.), zur Zeit der gro
ßensyphillisepedemie wird auch heut« wieder, 
im AIDS-Zeitalter, argumentiert: die tödliche 
Seuche als Strafe (Gottes) für ein unkeusches 
und zügelloses Leben. 
"Prostitution (lat. prostituere - zur öffentlichen 
Unzucht preisgeben) .ist laut E. Bornemann 
"die finanziell motivierte Preisgabe des eige
nen Körpersfürsex~elleZwecke. Es ließe sich 
argumentieren, daß die überwiegende Mehr
heit aller Ehen in allen Kulturen dermensclilli
chen Geschichte unter diesen Begriff fallen" .(1) 

Somanchermag sich über diese Aussage echauf
fieren, denn was hat denn der geheiligte Stand 
der Ehe mit dem schmutzigen Geschäft der 
Unterwelt gemeinsam? Unsere Kultur in Eh
ren! 
Für viele sind Zuhälter und Rauschgiftdealer 
als Vetursacher eine willkommene ErkliiruJ)g 
für das PhänomeJtder Prostitution. Beide die
nen aber nur als leicht Zu dämonisierende 
Sündenböcke und somit zur Ablenkung von 
den wahren Ursachen des Sex-Geschäftes, die 
tief in unserem patriarchalischen Gesellschaftsc 
system wurzeln, nämlich den herrschenden 
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Geschlechterrollen und sexuellen Mustern. 
Das Ausmaß dieser Verwurzelung läßt sich 
allein schon an der Tatsache ermessen, daß 
Hurenkunden nicht, wie allgemein angenom
men, häßliche, behinderte oder kontaktarme 
Männer sind; Vielmehr ergibt sich bei Untersu
chungen der sozialen Hintergründe von Huren
kunden hinsichtlich ihrer Ausbildung, ihres 
Berufes und ihres Familienstandes das gleiche 
Spektrum, wie bei der übrigen Bevölkerung. 
Deshalb muß das herkömmliche, in exotischer 
Feme liegende Bild des "Hurenbocks" ersetzt 
werden. dUrch das in beruhigender Nähe befind

·liche Bild des gewöhnlichen Mannes, der den 
Sexualakt käuflich erwirbt. Unsere Kultur in 
Ehren? 
Er kann sich dabei mit einem dervielen Mythen 
von männlicher Sexualität beruhigen. Zum 
Beispiel mit der weitverbreiteten Meinung. daß 
Männereinen stärkeren Sexual trieb als Frauen 
hätten. Das macht den Hurenkunden quasi zum 
Opfer seiner eigenen Männlichkeit. Aber sec 
xuelle Belästigung, Vergewaltigung, die "Ero
berung" der sexuellen Dienste von Prostituier
ten sind keine Frage von ausgeprägter Sexuali
tät, sondern eine schlichte. Demütigung, die 
Herstellung und Ausübung von Herrschaftdureh 
den Mann mittels der Unterwerfung der Frau. 
Die anthropologische Untersuchung von Ma
garet Mead"Mann und Weib" zeigt sehr deut
lich, daß geschlechtsspezifische Rollenauffas
sungen abhängig von einer bestimmten Kultur 
sind, und daß die in einer Gesellschaft vorherr
schende Frauen-. und Männerbilder Produkte 
derselben sind. 
Viele sind der Meinung, daß Prostitution die 
private/geschäftliche Angelegenheit zweier 
Menschen ist, die niemanden etwas angeht, da 
sie auf Freiwilligkeit beruht. Doch von freiem 
Willen kann nur dann gesprochen werden, wenn 
mehrere Entscheidungsmöglichkeiten vorlie
gen. Bei der Betrachtung von Biographien von 
Prostituierten werden jedoch ihre begre11Zlen 
Handlungsspielräumedeutlich. . 
Ohnmacht, Unterdrückung und Unsicherheit 
können es der Frau· nahelegen, dem Mann 
gegenüber Sexualität als Machtmittel, instru
ment oder Tauschobjekt einzusetzen. Sexuali
tät wird damit zur Ware und auch als solche 
gehandelt. Vorgetäuschter Orgasmus. erregtes 

Stöhnen und Unterdrückung der eigenen Ge
fühle und Empfindungen sind "normal" für 
Frauen, um den erzwungenen, erbettelten oder 
ökonomisch notwendigen Beischlaf so schnell 
wie möglich hinter sich zu bringen. Das gilt 
jedoch nicht nur für Prostituierte, sondern auch 
für Gelieb~, Ehefrauen, Freundinnen ... - auf 
jeden Fall für zu viele Frauen. 
Sexualität als Mittel auBersexueller Zwecke 
geht auf die Substanz der Sexualität selbst, 
denn Frauen sind mit Körper und Gefühl dabei, 
auch wenn sie dies zu verhindern versuchen. 
Konsequenzen daraus sind Selbstverachtung, 
Haß und Schuldgefühle .. 
Hure zu sein bedeutet, seinen Unterleib zu ver
mieten. Die Hure versteht nicht, was ihr Kunde 
daran findet, sie selbst bezeichnet das Ganze als 
eine öde Sache. Die Hure nimmt keinen Anteil 
am Geschlechtsverkehr. Sie spreizt die Beine, 
der Kunde spritzt. Orgasmus bekommtsiekei
nen. Kondome sind Pllicht, Küssen ist unter
sagt. 
Die Nicht-B erührung wichtiger Körperteile , im 
speziellen des Mundes, und die Nicht-Teilnah
me an dem, was mit ihrem Unterleib geschieht, 
sind für die Prostituierte Strategien der Abgren
zung. Sie dienen als SchUtzmechanismen, dazu, 
ihre Gefühle, das "private, eigentliche" Ich 
abzuschalten, um es dem Zugriff, dem Geld 
und der Macht des Kunden zu entziehen. 
Selten läßt sich die säuberliche Trennung von 
"öffentlichem~' und "privatem" Ich aUf Dauer 
aufrechterhalten. Es läßt sich auch nicht belie
big zwischenden.beiden Zuständen hin- und 
herschalten .. In der einschlägigen Literatur 
werden immer wieder die damit verbundenen 
Verletzungen an der Persönlichkeit und dem 
Selbstwertgefühl von Huren geschildert. Ein 
gestörtes Gefühls- und Sexualleben (Orgasmu
sunflihigkeit u.a.) gehört zu ihren kollektiven 
Erfahrungen. Um den J:>artner/der Partnerin 
nichts von dieser tragischen Veränderung er
fahren zulassen, setzen sie ihr "So-tun-als-ob"
Spiel fort. Die notwendige Gefühlskälte des 
"öffentlichen" Ichs breitet sich zusehend auch 
auf das "eigentliche" Ich aus und "brennt den 
Mädchen und Frauen die Gefühle aus dem 
Körper''(2). 
Abgesehen von all den körperlichen Grausam

. keiten und Gewaltakten, denen Prostituierte 
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ausgesetzt sind, ist wohl der Verlust von 
Selbstachtung und Gefühlsleben die grauen
vollste Seite im Leben einer Frau. 
Die Reaktion von Frauen auf Prostitution ha
ben viele Gemeinsamkeiten mit den Reaktio
nen auf Vergewaltigung. Prostitution ist Ge
walt gegen Frauen, mehr noch: Vergewalti-

gung auf Raten! 
C. Hoigard und L. J:instad, die Autorinnen des 
Buches "Seitenstraßen", sehen deshalb im Kauf 
von Sexualität ein G~waltverbrechen, das als 
solches bekämpft und geahndet werden muß. 
Die einzige Möglichkeit zur Bekämpfung des 
Sex-(Gewalt-)Marktes besteht ihrer Meinung 
nach darin, die Seite des Angebots durch se
xual- und sozialpolitische Initiativen zu be
grenzen, die nachfragende Seite jedoch durch 
KriminalisierungihresTuns. Diesen Vorschlag 
zur einseitigen Kriminalisierung von Huren
kunden begrUndensie mit den nachweisbar 
langen Schäden, die Frauen durch Hurenkun
d,en zugefügt werden. Sie zielen damit auf den 
durchschnittlichen Hurenkundenab, der nur 
fallweise die Dienste einer Prostituierten kon~ 
sumiert. und dem somit die Prostitution nur als 
eine von mehreren Formen der Sexualität dient, 
von der er nicht abhängig ist. 
Da für ihn keine "echte" Notwendigkeit zum 
käuflichen Erwerb von Sexualität besteht, und 
er weiters im "Normal" -F all "Normal" -B ürger 
ist, müßte er sich durch, Strafandrohung ver" 
schrecken lassen, argumentieren die Autorin
nen. Diese~ Vorschlag zeigt deutlich, welcher 

-Bedarf zur Eindämmung der Prostitution be
steht. Er zeigt, welche Verzweiflung und Ver
bitterung auf Seiten der ProstitutionsgegnerIn
nen herr:scht. Sein grüßter Vorteil ist, daß er in 
hohem. Maße zur Belebung 'der Diskussion 
beiträgt. Er weist jedOch in der Anwendung 
erhebli(;heMängelauf.Esistanzunehmen,daß 
die Bestrafung beim Hurenkunden weni ger zum 
Überdenken seines Sexualverltaltens führen 
würde, als vielmehr zur Suche nach den Verur
sachern ~iner Strafe. Unschwer läßt sich erra
ten, wen er dabei fände! ... verführerische 
Lustweiber, unwillige Ehefrauen etc .. 
Die Kriminalisierung des Hurenkunden hätte 
zur logischen Folge, 'daß Prostitution, und mit , 
ihr das ganze Sexualverhalten unserer Gesell
schaft, um ein(legistiSches) Tabu reicher wäre, 
und sich einen Schritt weitervom Licht der Dis
kussion ins Zwielicht bewegte. Das ist wohl der 

, schwerste Fehler dieses Vorschlages, der auf 
eine reine Symptombekämpfung abzielt, und 
damit eine wirkliche Änderung von Einstellun
gen verhindert. Der Ansatz von C. Hoigard und 
L. Finstad ist richtig: Prostitution ist ein Ge
waltverbrechen, begangen an Frauen. Abermit 
ihrem Lösungsvorschlag greifen sie ·zu kurz. 
Umfassender sind die Forderungen des Inter~ 
nationalen Komitees für die Rechte der Prosti-
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tuierten (lCPR), die hier auszugsweise ange
führt werden sollen: 
• Das ICPR bekräftigt das Recht der Frauen 
auffinan:iielle Beweglichkeit und finanziellen 
Gewinn, einschließlich des Rechts auf Kom
merzialisierung sexueller Dienste oder sexuel
ler lllusionen (wie in erotischenMedienpubli
kationen) und das Sparen und Ausgeben ihres 
Verdienstes und ihrer Vorlieben. 
• Das ICPR bekräftigt das Recht der frauen 
auf die ganze Palette der Bildungsmöglichkei
ten und Beschäftigungsalternativen und auf 
den gehörigen Respekt und ein angemessenes 
Entgelt in jedem Beruf. einschließlich der Pro
stitution. 
• Das ICPR ruft alle Frauen innerhalb und au
ßerhalb der Sexindustrie dazu auf, sich zu ver
bünden und bekräftigt vor allem die Würde der 
Straßenprostituierten sowie der Frauen, die 
aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Klasse, ethni
scher Unterschiede, einer Vergangenheit, in 
der sie mißbraucht wurden, ihres Status hin-

Menschenrechte'für alle Frauen und Prostitu
ierte, sowie ein Komitee, das den Schutz der 

, Rechte der Prostituierten sicherstellt und an das 
sich Prostituierte mit ihren Problemen wenden 
können. Es verlangtdie Gründung von Frauen
häusern und Hilfsstellen für arbeitende Prosti
tuierte; Bildunsprogtamme für jene, die neu an
fangen wollen; die rechtliche Gleichstellung 
mit anderen Gewerbetreibenden; sowie den 
Genuß der gleichen sozialstaatlichen Vergün-
stigungen, wie sie jedem/jeder BürgerIn ge
währt werden. 
Besonders wichtig ist dem ICPR auch die 
Analyse des Zusammenhangs der Lebensbe
dingungen von Prostituierten und "normalen" 
Frauen. 
In der Folge spricht es sich auch für Ausbil
dungsprogramme aus, die die Einstellung der 
"Normalen" zur Prostitution, Frauenbilderund 
RoUenklischees verändern sollen. Diese Ände
rungen im gesellschaftlichen ("normalen") 
Bewußtsein und das Wecken von Verständnis 
gegenüber dem Phänomen der Prostitution ist 
von Bedeutung - nicht die Kriminalisierung 
oder moralische Verdammung der Hure oder 
des Hurenkunden. 
Die klischeehaften Bilder von Dealern, Zuhäl
tern und "bums freudigen" Huren verschleiern 
ein Problem; dessen Wurzeln nicht in einer 

~ Subkultur zu suchen, geschweige denn zu fm
den sind, sondern bei uns "Normalen". Die 
Wurzeln liegen in einem System,das von-uns 
kritiklos aufrechterhalten wird, dessen Regeln 
wir ohne zu überdenken, was es mit ihenen auf 
sich hat, weiterführen. Aber eines i~t natürlich 
klar: Es ist viel bequemer, andere, am besten 
solche, die schon abseits der Gesellschaft ste-sichtlich Ehe oder M\ltterschaft; ihrer sexuellen 

Vorlieben, aufgrund von Behinderung oder 
Übergewicht geächtet sind. ' ' 

, • Das ICPR bekräftigt das Recht aller Frauen, 
ihr eigenes Sexualverhalten selbst zu bestim
men, einschließlich des gewerbsmäßigen Sex, 
ohne dafür stigmatisiert oderbestraft zu wer
den. 
• Das ICPR fordert, daß Prostituierte den glei
chen Schutz vor Vergewaltigung genießen, und 
die gleichen rechtlichen Ansprüche und die 
soziale Unterstützung nach einer Vergewalti
gung, wie es das Recht jeder Frau und jedes 
Mannes sein sollte. 
• Das ICPR bekräftigt das Recht aller Frauen 
auf eine freigewählte Partnerschaft und auf 
einen Anspruch auf Schutz innerltalb jeder per
sönlichen oder beruflichen Gemeinschaft. 
• Das ICPR betrachtet die Verweigerung des 
Sorgerechts für Prostituierte und Lesberinnen 
als Angriff auf die soziale und psychologische 
Integrität der Frauen. ''(3) 

Das ICPR plädiert weiters für spezielle Klau
seln, die eine Stigmatisierung von Prostituier- ' 
ten verhindern. Es fordert die Einhaltung der 

hen zu v.erurteilen, denn so habenwir "Norma- ' 
len"nichts mehr damit zu tun. 
Weiters sei hiernoch angeführt, daß die Diskri
minierung von Huren als Maßstab für die Dis
kriminierung von Frauen gesehen werden kann. 
Das "Phänomen" der Prostitution spiegelt ein 
krasses aber .wirklichkeitstreues Bild der Stel
lung der Frau innerltalb dieser Gesellschaft. 
Der Kampf gegen die Diskriminierung von 
Prostitution, ist somit auch ein Kampf gegen 
die Diskriminierung von Frauen im allgemei-
nen. . • 

_ 1) Bornemann, Lexikon der Liebe, München 
1968,S. 264 
2) C. HoigardlC. Finstad, Seitenstraßen, 
Hamburg 1987,S. 158 
3) S. De Lacoste/P. Alexande, Sexarbeit, M ÜII

chenI989 
Verwendete Literatur: 
a) siehe oben' 
b) ANSCHLÄGE Wien, Sept. 88; 
und: Horizont Zeitschrift des Verbandes der 
Prostituierten Österreichs,J g. 87-89 
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OGR-ENTSCHEIDUNG: 

''Von der Triebhaftigkeit 
. des ·Mannes'~ 

Michaela KovaciclAnna Sporr,er . 

Prostitution ist ein Symptom des 
patriarchalen Systems. Statt 

Prostituierte gesellschaftlich';' 
rechtlich zu diskriminieren, sind 

.. ' MqfJnahmen erforderlich, um 
tkn Ursprung der Prostitution zu 

treffen: dieNachfrage. Solange 
die gesellschaftlichen Verhältnis- . 

se so sind, wie sie sind, i$t der 
Schutz von ProstituierJen vor 

Diskriminierung· vorrangig 
gegenüber moralisch-ideologi~ 

sehen Bedenken. 

Prostituierte werden verachtet, stigmatisiert, 
an den Rand der Gesellschaft gedrängt Sie 
wCrden als Frau~n diskriminiert und als ProSti~ 
tüierte, das· heißt aufgrund ihrer Erwerbstätig
keit. In diesem Bereich ist die Zweigeschlecht
lichkeit . der Moral am offensichtlichsten: der 
. zahlende Freier ist Kunde, die diensleistende 
PrQstituierte ist amoralisch. Sie arbeitet nicht . . . 

als . Prostituierte, sie ist Prostituierte, sie ver" 
kauft sich und ihre Würde und hat somit kein 
ReCht aUf sexuelleSelbstbestimmung. 
Männer beanspruchen zwar die VCrfügrings
macht über den weiblichen Körper und setzen 
diese auch mit Gewalt durch, sobald aber Frau
en dieses Geschlechtsverhältnis beruflich "auf 
den Punkt bringen"~verletzen diese das An
standsgefühl. 
Prostitution ist ein Wirtschaftszweig mit einem 
beträchtlichen Anteil am Bruttosozialprodukt 
Um diese hat sich ein Männersystem etabliert, . 
in dem alle vCrdienen - nur: die Prostituierte 
mcht. Gesetze und Verordnungen in allen 
RechtSbereichen ~egiti~ die gesell$chaft
liche Diskriminierung von Prostituierten.Ne
ben dem Strafgesetzbuch, den einschlägigen 
Landesgesetzen (Sittenpolizei- bzw. Prostitu
tiODSgesetze mit unterschiedlichsten Beschrän
lrußgen), Geschlechtskrankheiiengesetz zur 
gesundheitlichen Überwachung v~ Prosti~
j~en, sozial versicherungs-und steUerrechtli· 

Seite 24 

che Regelungen, ist insbesonders die Regelung besondere der Ehe, weil "die Prostitution oft zu 
des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches Ehebruchführi". 
über die Sittenwidrigkeit von Verl;rägenzu In den Köpfen der Obersten RichterbestCht die . 
erwähnen. Dazu eine EntScheidung des Ober- Tätigkeit der Prostituierten also nur darin, sich 
sten Gerichtshofes ·aus dem Jahre 1989 "Zur . "hinzug~". 
WirksarnkeitvonVerttägenÜberdiegeschl~ht-' Krisenintervention,kÖlperlicheAnstrengungen 
liche Hingabe gegen Entgelt: jeglicher Art, handwerkliche Fähigkeit, wie 
DerBeklagtehattemitdenKlägerinnenverein- zum Beispiel "Knöpfe annähen" oder ähnli
bart, für die von ihnen erbrachten Leistungenje . ches werden einfach nicht anerkannt bezie- . 

. ÖS70.000,-zubezahlen~fürdieerjeweilsvor hungsweisevernachlässigt. Nachdem im Zu-

. Erbringung der Leistung Sch~ks ausstellte. sammenhang mit der.Prostitution die (schein
Die Schecks konnten am nächsten Tag nicht bar nicht kontrQllierbare) Triebhaftigkeit, der 
eingelöst wCrden; da der Freier sie sperren ließ. Leichtsinn und die Unerl'ahrenheit der Märiner . 
Der Oberste Gerichtshof hat sich 'in diesem ,ausgenutzt wird und die Gefährdeten daher 
Erkenntnis- sow~it er selbst dies überblicken 'geschützt werden müssen, schlagen die Auto-

, kOnnte - zu ersten Mal mit derSittenwidrigkeit rinnen vor, für jeden Mann eine Sachwalterin 
von Prostituiertenverträgen befaßt. Wie im- fürdenBereichderSexualitätzubestellen:Daß 
mer, wenn in Österreich keine einschlägigen· ein Zusammenhang zwischen der Institution 
Judikate zu finden sind, erfolgtderBlick in die der Ehe und dem gesellschaftlichen Phänomen 
BRD. Dort wirddie Ansicht vertreteri, daß die der Prostitution besteht~ wurde von den Ober" 
voneinerProstituiertengeschlossenenVerträ- sten zwar prinzipiell erkannt, rucht gesehen 
ge sittenwidrig sind.. wurde' bezeichnenderweise, daß es sich bei 
ln ÖSterreich ist Krejci der Meinung, daß "die beiden'wnvon derMännergesellschafigeschaf
Gewährung des Geschlechtsverlcehrs gegen fenen Und einander bedingenden Instrumente 
Entgelt einer schuldrechtlichen Verpflichtung zur Unterdrückung von F~uen handc;lt. Im 
nicht flihig sei". Er begründet dies damit, daß, übrigen wird in den maßgeblichen Kreisen lie
die sexuelle Integrität "des einZelnen" nicht. berüberProsrltuierte gesprochen und gerichtet 
zum Qegenstand von Kommerzialisierung '. als'über die Prostitution als solche. 
werden soll. Da die gesellsChaftlichen Bedingungen die die 
Die übrigen Rechtsmeiner.verstehen unter den Prostitutionhervorge~hthaben, sich ,sobald 
guten Sitten .. den Inbegriff jener RechtsnQr-· nicht ändern werden und die PrOstitution ein 
men, die im Gesetz nicht ausdrücklich ausge" Mittel zur (sexuellen) Unterdü~ aller Frau
sprochensind,siehaberausderrichtigeriBeur- en ist, bleibt als Schritt feministischer Politik 
teilmig der rechtlichen Interessen ergeben und im Interesse aller Frauen für das Recht auf 
die nicht gröblich verletzt wCrden dürfen." Selbstbestimmung dei Prostituierten einzutre
Aufdiesen Grlmdlagen erging sich der Oberste ten. Dazu gehört vor allem, die Tlitigkeit der 
Gerichtshofwie folgt: ,,Im Zusammenhang mit' Prostituierten als Beruf mit den damit verbun
<Jer Prostitution werden häufig Leichtsinn, die denen Absicherung~, wie EinklagbarlCeit des 
Unerfahrenheit, die Triebhaftigkeit und di~ Honorars,Rec~t auf /ll'be,itsrechtlichen Schutz, 
Trunkenheit von Personen ausgenutzt. Daß eiri auf Sozialversicherung el. cefura, anzuerken
solches VerI)alten dem Geist der Rechtsord- nen. Ein Anknüpfungspunlct in diese Richtung 
nung widerspricht, zeigen mehrere gesetzliche könnte die Rechtssprechung des Verwaltungs
Bestimmungen ....... Der Oberste Gerichtshof gerichtshofes sein, wonach Einkünfte einer .. 
reiht in diesem Fall ProStitutionsverträgein die Prostituierten der Einkotnmenssteuerunterlie
selbe Kategorie von nichtigen Verträgen wie gen. 
Wette, Spiel Und Los, wobei auch hier "die Ge~ Demnach ist der Staat bestvtmllenenderZuhäl- . 
fahr4er AusnutzUng schutiwilidig~ Persol1en ter und sollte sich von. seinen Berufskollegen 

,besonders groß" sei. darüber aUfklären lassen, daß einen redlichen 
WeitersorteterindiesenVerträgeneineaedro- Zuhälter die Pflicht trifft, seinen Prostituierten 
hung fürfamilienrechtliche InstitutiOnen, ins- entsprechenden Schutz zu gewähren. • 
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MONEY, MONEY, MONEY~ •• 

WasSie.schon immer ,über 
• f . . 

Porn"os'wissen wollten 
, Peter-Andreas Linhart 

" pie weltweite Offensive der 
Moralapostel konnte die Libera
lisierung der Pornographie nicht 
aufhalten. Einige "Porno-Baro

,neu m~hten sich früh den 
technischen Fortschritt der 

Medienutid die Internationali
sierung von Herstellung und 

'.Vertrieb zu Nutze~'Sie dominie-. 
ren die ständig wachsende Bran

che mit weltweiten,jiihrlichen 
Eitikünjtenvon 5-10 Billionen 

Dollar ... PORNGOLD (J). 

Die Geschichte der Pornographie läuft genau 
parallel zur Geschichte der Medien. In Malerei 
und ZeichnUngen wurden eindeutige sexuelle ,Übertreibung von P!>~zund Sexinteresse Zwn 
Aktivitäten, dargestellt - von Höhlenmalerei Vorbild für Porno- Fotos und -Filme bis ins 20. 
überdie erotische Kunst des Orients, die Kup- Jhdt.. Durch die hohen Kosten (später Ergän~ 
ferstecher des 18. Jahrltunderts bis zu D8Ii, zung mitlUustrationen) und das AnalphabeteJJ" 
t-funch, Picasso. Die alten Kulturen der ganzen tum blieb 'di~ LektÜ{e ein geheimer Zeitver
W e1tbefaßten sic~ in einfachen K~amiken und treib der Wohlhabenden. Mittlerweile kommen 
Tonfiguren damit (z. B. die Griechen des 4. Jh. sehr anschauliche Beschreibungen von Sexs

amerika. Damit hatte er bereits alle Merkmale 
der Pomobarone des 20.Jhdt .. 

',Die Industrialisierung, 
d,er 70er und 80er 

v. u. Z:). Mit Pompeji von 79 v. u. Z. blieb die .zenen in der Weltliteratur vor. Geschriebene In einemneuen Farbdrucksystemkam 1967 der 
öffentliche Verehrung menschlicher Sexualität Pornographie hat sich in den verbotenen Berei~ , Schwede Berth Miltonmitdem ersten ,,harten" 
erhalten. Mit Ausbreitung' des Christentums chen Sklaverei~ Sado- Masochismus und Kin- Pom9magazin ;,Private" (2) heraus, das noch 
ging im Westen die erotisChe Kunst und Kultur derpomographie ,erhalten, angereichert mit immer oberster Standard ist, in einerunerreich-

. unter. Anders z. B. im HindUismUs, wo siere~ harten.Pornozeichnungen .. Diese Themen gibt, ten Auflage von 100.000 Stück: Gefolgt von 
ligiÖ5enZweckendieiltundirri alten China, wo es auch in eigenen harten Stripcartoonheften. den Brüdern Theander aus Dänemark (Color 
sie zur UnterhaItung, medizinischen Awibil- Mit der;Verbesserung der Fototechnik wurden , Climax). Bis 1987 sind 81lei'n in Europa250 
dung und SexUalerziehung diente. In Japan bald F~tos von weiblichen 'Akten und Ge- ·Mio. Stück dieser "one-handed"-Magazine 
florierte die Pornographie, bis die Missionare schlechtsverkehr massenhaft hergestellt. Die verkauft worden. Im Jahr kommen ca. 1000 
und westlichen GeschäftSleute kamen. Seither ' Verbreitung an eine breite Käuferschicht war . Mägazine heraus mit einer dui-chschnittlichen 
ist das ZeigenvonSchamhaaren auf Fotos und Anlaß füigesellschaftlicheEmpöningurid Auflage von 50.000 Exemplaren - dafür gibt 
Zeichnungen verboten ~ egal, was wie deutlich Verbote. 1874 wurden bei einer Razzia im man weltweit 700 Mio. DM aus. Übliche ~
dargestellt wird. LimdonerW'Ohnsitzdesrechtzeitiggeflohenen stauflagen liegen bei 5000 Stück, EtabUerte 
Die Anfange der Pornographie werden ca. mit Henry Hayler mehr alS 5000 Negative en~- bringen'5 auf 40.000 (und mehr durch Nach-
16~0 mit den Büchern "La Puttana Errante"", deckt, von denen über 130.000 Abzüge herge~ drucke). Produktionskosten(abhängig von 
,,L' Ecole des filles" und, i,satya" festgelegt. stellt wurden. Hayler stellte hauptberuflich Anzahl der Stories, Auflage, Qualität etc.) be
Bald in alle westliche Sprl/.chen übersetzt, blie- Pornofotosher, leitete ~in Familienunterneh-. trugen(1987) durchschnittlich 2,80 DM, End
ben sie wegen d~rausführlichen Beschreibung ,men mit einer Kette von Verteilemt (ßuchhänd- preis 12,50 DM; davon erhält 5. - DM der Her
aller sexueller Praktiken, dem Fehlen von lern) und reisenden Verkäufern, benutzte die steIler, 5.- DM der Einzelhiindlerund 2,5 DM 
lmtotionen;Moral und künstlerischen Werten, modernste reprografischen Technologie und der Großhändler (aber Exklusivverträge, zB 
der monotonen Wiederholung und ständiger vertrieb seine Fotos in ganzEW"Opa und Nord- .,Private" in D, Ö, CH nur durch ZBF, 50.000 
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Ausgaben, 6 mal im Jahr = 750.000 DM &-
. trag). Der Ge'."inn für österreichische Trafiken 
und Romanshops liegt bei 120.- bis 170.- ÖS 
pro Heft. 
Die ersten Herrenfilme.wurden 1896 gedreht. 

. Das Geschäft blieb aber im Untergrund bis 
1972 ,,Deep Throat" für die internationale Ki
noszene freigegebenwulde. Er hat über 100 
Mio.US-DollareingespieltundWurdeSOO.OOO·. 
mal als Video verlcauft. Heute werden minde
stens zwei Pornofilme in der Woche herge-. 

, stellt, das sind 17% der gesamten US" Filmpro-
duktion. 200,,Pussycat" -und andere Filmthea
ter spielen mit 2 Mio. ~esuchern wöchentlich 
750. Mio. US-Dollar im Jahr ein. Pornografi
sche 8mm-Filme, sogenannte ,,100p~" (10-
Minutenstreifen orientiert an der Physiologie 
des Mannes und der Technik,der Heimprcijek
toreri) bereiteten die Vi~v()lution vor. Mehr 
. als 10;000 dieser "loops" wurden gedreht. Al
lein die Brüder Theandei kopierten von 1969 -
1979, als diese Technik überholtwar, 8 Mio. 
Stück. 
Mehrere "loops" auf einer Videokassette zu
sammengestückelt brachten der Filmindustrie 
schwere Einbußen. Videos erreichen ein viel 
größeres Publikum: dUrch Verkaufund Verleih 
in Sexshops und Videotheken, dem Verkaufim 
Softcover sogar in Tankstellen, Ausstrahlung 
in Privat-TV Anstalten etc .. Die Pornobarone 
reagierten rasch und produzieren allein in Los 
Angeles täglich 1 "Sexvid" (meistmit5~6 hete
rosexuellenSzenen und einer lesbischen)zu ca. 
60 Minuten in einem Drehtag - ab ca. 15.000 
US- Dollar. BRD-Produktionenkosten bis 
500.000 DM. Bei· 20.000 US-Dollar Produk
tionskosten und 20.000 US-Dollar für Verviel
fältigung und Vertrieb rentieren sich 2000 
Kassetten~ Lizenzgebühren von 8 -1O.000US- ' 
Dollar für 71.~, Vennietung und Um~and
lung in eine Softversion bringen zusätzlichen 
Gewinn. Den EinZelhändler kostenNeuerschei
nungen in den USA 20 Dollar Ül E~a bis 50 
US-Dollar, wobeiet:w% für Diskontwareund 
50% zum Vollpreis aufschlägt. In Österreich 
betrag~n die Spannen 500.- bis LSOO.- ÖS. . 
Videokabinen haben einen gepolsterten Sitz' 
mit Bedienfeld in der linken Armlehne und 
über der Türe einen Fernsehapparat. Ein rotes' 
Licht außen zeigt an, daß ~ie Kabine besetzt ist, 
und der Kunde . auf eines von mehr lUS 200 
Pro8rammenfürlDM/10ÖSproMinutestarrt. 
1987 erwirtschafteten die 3000 Videoze.11en in 
der BRD 100 Mio. DM, die in den USA 3 Bio. 
US-DollarGewinn. -
120.000 Videoläden in den'USA haben aus 
Verkauf und Verleih (20mal, damit sich die 
Anschaffung der Kassc<tterentiert) 1,5 Biollio
nenUS-Dollar (1987) Einnahmen erzielt. 
Daneben werden auch Raubkopien gehandelt. 
Wenn man annimmt, daß jeder VeR-Besitzer 
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ein Sexvid im Jahr kauft, sind das in den USA 
über 20 Mio. Stück, und weitere '230 Mio. in 
den Ländern, in denen Pornographie erlaubt ist 
So ergeben sich, für 1990 geschätzt, mehr als 
3 Bio. US-DollärGesamteinnahmen ausSex
videos. Film- und Videorezensionen in "Her
renmagazinen" und neuerdings Videomagazi~ 
ne, die einen Überblick über die Neuerschei
nungen, InterViews, Preisverleihungenetc. brin
gen, fördern den Markt. 
Daneben gibt es noch die meist iri einer Einstel
lung gedrehten, private!l "Hausfrauenvideos" 
zum 1;ausch und Kauf, die - wie die Inserate in 
den vier österreichischen Kontaktmagazinen -
mehr mit Exhibitionismus als mit Geschäft zu 
tun haben. 
Ertragszahlen aus diesem Handelsbereich 
werden 'in den Wirtschaftsstatistiken nicht ex
tra ausgewieSen, aber einige sirtd bekannt. Aus 
den vorher genannten ergeben sich für die US- . 
,,x-rated"-Industrie Gesamteinnahmen von 4 
bis 7 Bio. US-Dollar jährlich (BehördenschätC 

7 Bio. . In Dänemark 

die Umsätze der Pornoindustrie nach der Land
wirtschaft, aber vor der MÖbelindustrle. Der 
westdeutsche Umsatz von 350 Pornokinos,l 000 
Sexshops, 5000 Pornobars und 500.000 Leih
videos wirdaufmindestens500Mio. DM ge
schätzt. 

Die Pornobarone 

an mindestens .120Sexfilmen. 1987 machte sie 
90 Mio. DM Umsatz. 
Erstmitder Legalisierung 1974 gIÜ!ldete Georg 
Schnlitt mit seinen Söhnen die ,,zBF Vertriebs 
GmbH" in Schienstein, Hessen. Der zweit
größte Großhandelsvertrieb für Pomos und 
Sexhilfen in Europa nimmt jede Woche ca. 50 
neue Artikel und 17 Videos ins Programm. 'Der 
Umsatz (1987) betrug mehr als 100 Mio. DM, 
wovon 1:10% in der BRD abgesetzt wurden. 

Die Kunden 

Nach der Legalisierung gibt es ein paar Jahre 
mit hoher Nachfrage, die sich dann einpendelt 
Auf einen regelmäßigen Pornokäufer kommen 
zwölf, die sich so etwas einmal und nie wieder 
ansehen. Daß trotzdem immer mehr abgesetzt 
wird,liegt daran; daß neue Märkte erschlossen 
wurden -zuerst in Südeuropa, dann Südameri
ka, zurZeit dieOststaaten. Hauptkonsumenten 
sind junge, gesUnde MäJiner, P~ und Frauen 
(30%), die für die Verwirklichung ihrer sexuel
len Fantasien gerne zahlen. Die sind ziemlich 
langweilig nach dem Schema: einsame Haus- . 
frau, zufällige Begegnung undBig Boss -inuner 
die selben Handlungsabläufe, häufig in der 
Welt der Exotik und des Luxus. 

Die Darsteller 

Die meisten Darstellerinnen sind im Alter von 
18 bis 22, bleiben nur ein Jahr und machen für . 
Geld oft, was sie privat nie machen würden. 
Niemand wird gezwUngen. Wenige bringen es 
mit derZeit zu StarrUhm. Sie fühlen sich nicht 
entwürdigt, sind eher stolz,manche bezeichnen 
sich als Emanzen, alle fQhlen sich sozial miß
achtet. Männermit besonderer Dimension und 
Schnelligkeit bleiben 10- 15J ahre. Die Bezah
lung und das Verhältnis zu Drogen isi genauso 

. unterschiedlich wie in der normalen Filmbran
che. Nur 100 Darstellerlnnenin den USA 
können davon leben. . . . • . 

(1) Grundlagefür diesen Arukel war: PORN GOW 
: • Die Geschiifte milder Pornographie,austhmEng· 

Ein Dutzend Schlüsselfiguren, die meist noch lischenllonDallidHebdilchimdNickAnning,JugentJ 
Konfliktemitgen Gesetzen hatten, beherrschen & Volk VerlagsGmbH Wien - München 1989. 
mehr als die Hälfte des Pornogeschäftes. Aber Zahlenmaterial austhm/ahre 1987. 

. , (2) .. Pri1/ate" begannzuerst.mil einzelnen Mädchen, 
Neulinge mit viel Kapital können inimernoch . dannllerthclctemGeschlechtSller/cehrwndistseitthr 
einsteigen. LilJeralisierimgArifangthr70erinfliJhezuunllerän-

. Eine der wenigen Frauen im Pornogeschäft ist thrter Form ... Pri1/ate" erscheinl6mal im/ahr, hat 
Beate Uhse, die 1946 mit einem Wandergewer- einenneutralenEinbandund 124 Seilen mit8Stories 
bescnein für Aufklärungsliteratur in Flensburg (ein masturbierendes Single, heterosexueUe Paare, 
begann. 1962 gründete sie den weltweit ersten Lesben und Gruppen, die oral/genitale KOnllllcte, 

AfliJlsex, Sandwich, Fistfuc/cing, Golthn Showers 
Sexshap, das "Sexinstitut für Ehehygiene". 1981 ausübe~, mil abschließenden .. cum shot" ins Ge-
spalteten sichVersand und Publikation aus der sicht),Leserbrieten,Sexberatung,SexJcunstUl/flAma
AG ab. Mit Sohn um betreibt. sie 30 Sex1äden, teurfotos in 4 Sprachen, WeralsmodernerPornogra[ 
14 Kinos, einen Filmverleih und hat die Rechte' . nicht diese Alctillilätenbringt, riskiert seine Existenz, 
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USA, AsIEN, EUROPA: 

PorNO oder was? 
Peter-AndreasLinhart 

Die Technologieentwicklung und 
Internationalisierung von Pro

duktion und Verbreitung ma
chen die Durch/ührunF; restrikti

ver Gesetze immer schwieriger. ' 

In den USA läßt der Zoll keine Produkte ins 
Land, die bereits erhältlich sind. Die Gesetze in 
depB undesstaatensind so unterschiedlich, daß 
das Herrenmagazin ,.Hustler" in verschiedenen 
Ausgaben er:scheinen muß. 
Eine Untersuchung über die gesamte Pornoin
dustrie wurde im Meese-Report abgeschlos
sen, worauf das lustizministeriuln 1987' die 
National Obscenity Enforcement Unit einrich
tete. Dazu ihr Sprecher: "Die Po~ographie 
existiert, weil die Gesetze auf den verschiede
nen Ebenen nicht durchgeführt werden und.ist 
verantwortlich, für den Mißbrauch Tausender 
von US-Frauen und Kindern. Das Volk muß 
ähnlich wie bei Drogen erzogen werden, damit 
es die Verzweigungen der Industrie sieht ...... 
(Die Unterwanderung ,durch .. das organisierte 
Verbrechen" beruht auf der Weigerung der 
etablierten Vertriebe Pornoprodukte zu liefern, 
und der Möglichkeit durch die hohen Profite 
illegales Geld reinzuwaschen. Der Einfluß ist 

'nicht höher als in anderen US-Lebensberei-
ehen.) Die Produzenten halten sich an das 
Memorandum ,der Staatsanwaltschaft Los 
AngeIes aus 1980 (keine Sodomie, kein Sexmit 
Minderjährigen(l) ,live "Snuff-Movies") um der 
Polizei zensur zu entgehen. Was in den großen 
Städten erlaubt ist, ist im mittleren Amerika 
verboten. 

Verbotene 
Pornographie 

In Großbritannien, der Heimat der Pin-Ups, ist' 
als einzigem EG-Land die Belieferung, die 
Herstellung, der Verkauf und der Vertrieb von 
eindeutigem sexuellen Material verboten. Es 
gab noch keine öffentlichen Hearings zu Por
nographie, nur zu speziellen Themen wi(! zB. 
Sexszenen in freigegebenen Filmen oder obs
zöne Romane. Dadurch hat sich ein blühender 
Schwarzmarkt von Raubdrucken und -kopien 
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entwickelt. In Thailand ist Pornographie verbo
ten. Aber überall &ind-,,shows" mit Geschlechts
verkehr auch mit Minderjährigen. vaginale 
Fähigkeiten etc., mit Wohlwollen der Polizei 
zu sehen. In China ist Pornographie verboten; 
fÜTSchmuggel drohen Geldstrafen bis 18.000 
US-Dollar, 1987 wurde ein Todesurteil für das 
Vorführen von Pornovideos ausgesprochen. 
Wegen mangelndem Interesse wurden Magazi
ne mit Sodomie in den 80ern nicht mehrprodu
ziert. 
Kinderpörnographie macht nur 1 % des Markt
es aus, bringt aber vielmehr Profit wegen des 
hohen Risikos. Amateure bringen die Fotos 
und,der Verleger braucht nur noch zu drucken. 
In Verstecken gibt es noch genug Material zum 
mehr als 1 O-fachenPreis. Seit 1982 arbeitet ein 
FBI -BÜTomit Europa und Thailand zusammen, 
um die Hersteller zu schnappen. 
Gewaltpomos verzeichnen steigende Nachfra
ge und t:rmöglichen Neueinsteigem rasch 
Gewinn. Die Pornobarone halten sich aus den 
verbotenen Bereichen heraus, läßt sich doch 
gerade mit der Softpornographie völlig unge
fährlich 90% des Umsatzes scheffeln. 
Filme mit gestellten Gewalt- und Sexszenen 
wie "Die Geschichte der 0" und "Die 120 Tage 
von Sodom" wurden Ende der 70er scheußliche 
Wirklichkeit. Für die Filme "Snuff' und ,,Blood 

Feast" wurden in harte Pornos echte V erstiim
melungs· und Folterszenen (gegen Guerillia
kämpfer und Oppositionelle in Argentinien und 
Chile) eingefügt. Die AdultFilm & VideoAsso
ciation in America distanzierte sich von sol
chen Filmen und verhinderte ihre Aufführung -
was sie erst recht ins Gerede brachte. Für den 
Nachweis, daß ein Darsteller vor der Kamera 
getötet wurde, hat sie 25.000 US-Dollar Beloh" 
nung ausgesetzt, die noch nicht abgeholt wur
den. Mittlerweile gibt es nicht nur gestellte 
Horrorhardcorl!pornovideos. 
SM kommt besonders in Kuluren vor, in denen 
Kinder mit Gewaltausübung erzogen werden. 
Dazu der Hamburger Psychiater E. Schorsch:
"Triebbefriedigung, die aUs dem Zufügen und ' 
Erleiden von Schmerz resultiert. interessiert 
die • .Normalen" .so sehr, weil dadurch deren 
cig,enes, latent vorhandenes Lustpotential an 
eigener und fremder Qual angesprochen wird." 
In der österreichischen Bordell- und Hostes
senszene bieten mehr als 1/3 sadistische Dien
ste an, SM-Gruppen geben Zeitschriften heraus 
und bereiten ihr "coming- out" vor und die 
Nachfrage nach Gummi & Leder, Peitschen & 
Ketten steigt. In der BRD.sind 40% der Leih
pornovideos gewalttätig. 
Ob Pornographie gewalterzeugend wirkt, ist 
mehrfach untersucht und vonden Medienfor_ 
schern H.-D. Kübler und G. WÜTZburg ausge
wertet worden<:!) : 1.: Betrachtung von Gewalt
darstellung baut eigene Aggressionen ab (Ven
tilfunktion); 2.: Gewaltdarstellungen wirken 
enthemmend und reizen zur Nachahmung; 3.: 
als abscheulich dargestellte Gewalt dämpft 
eigene Aggression, weil sie von der Gesell
.schaftmißbilligtwird;4.:Gewolinheitskonsum 
von Gewaltszenenführt ,zu Gleichgültigkeit 
gegenüber den Opfern und läßt Gewaltanwen
dung als Mittel der Konfliktlösungerscheinen~ 
Gen,auso widersprüchlich wie die Thesen die
ser Studie sind die Ergebnisse aus der Sexual
krimin,alstatistik bei Konsum jeder Art von 
Pornographie. • 

(1) MitgefälschtenDokumenten " spielte " Traci 
Lords in mehr als einem DuJzend Filmen mit 
, Tagesgagenvon15.000US-Dol/ar.Siebrach
te europäischenPornobaronen große Einkünf
te, aber in den USA -au/Grund der se~uellen 
,Mündigki!itmit 18Jahren-viele ins Gefl1ngnis. , 
(2) profil 4. 1985 Seite52ff 
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DA'S PORNOGRAPHIEGESETZ: 

Ein Gesetz für den Humer 
und die Porno-Importeure 

Peter-Andreas Linhatt 

Bundesgesetz vom 31. März,19S0 
BGBl97 über die Bekämpfung 

'unzüchtiger Veröffentlichungen. 
und den Schutz der Jugend 
gegen sittliche Gefährdung 

Ziel des § 1 ist die Unterbindung des Handels 
mitun~htigen Schriften, Abbildungen, Lauf
bildern oder anderen Gegenständen. Der nor
mative Begriff der .. Unzüchtigkeit" wird von 
den weisen alten Männern des Obe~ten Ge
richtshofs (OGH) nicht einheitlich auSgelegt. 
Unzüchtigkeit(l) ..... muß nach den zeitvetbun
denen soziologisch und gesellschaftlich aufge
schlossenen Ansichten maßgerechter Durch
schnittsmenschen gefunden werden." ,,Nicht 
jede Darstellung sexUeller Vorgänge ist schon 
an sich ... unzüchtig. Überschreitet sie nach 
ihrem objektiven Gehalt bzw.' ihrer Art das, 
Grenzmaß des nach den herrschenden Wert
vorstellungen fürjedennann im sexuellen Be

'reich Erträgliche, entbehrt sie eines eChten 
Gedankerunhalts, einer erkennbaren A~sage, 
erschöpft sie 'sich vielmehr in einer durchwegs 
obszönen' Wiedergabe sexUeller Vor~änge, 
wobei die Sexualität anreißerisch.verzerrt auf 
sich selbst reduziert ist, so ist sie unzüchtig, 
weil sie grob und aufdringlich gegen das allge
meine Scham-und Sittlichkeitsgefühl verstöß~" 
Seit 1977 (Entscheidung eines verstärkten 
Senats des 001:1 EvBI1977/186)un~heidet 
die Rechtsprechung ~ischen: 
1. ,,harter Pornografie", die absolutabgelehnt 

, und generell, ohne Rücksicht aUf den angespro
chenen Personenkreis unzüchtig im Sinn des § 
1 PornG ist, und 
2. ,,relativer Pornographie", das sind pornogra
fische Darstellungen, die nUJ" dann nicht un
züchtig sind, wenn llelästigungsschutz oder 
GefährdungsSchutzgegeben sind, also die ab
slr'akte:Möglichkeii der Erregung öffentlichen 
Ärgernisses OderderGeffudung Jugendlicher 
nicht Besteht. 
Zur ,J:tarten .. Pornografie zählen die'Darstel
lungen sexueller Gewalttätigkeiten, Unzucht
sakte mit Unmündigen; Personen gleichen Ge
schiechts und mit Tieren.' HomoSexuelle und' 
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lesbische Unzuchtshandlungen bedürfen einerschlagnahmtdann vorläufig. Bei Straftatennach " 
(nach objektiven Kriterien zu beurteilenden) § 1 und 2 PoInG werden Druckwerke nach § 33 
Werbekomponente, die jedOch bei Druckwer~ MedienGeingezogen, anderePoinografikanach 
ken und Laufbildemregelmäßig gegeben ist § 3 Abs. 1 PornG für verfallen erklärt. Damit 
(EvBI1981/52 verst. Senat). die Zur Warenprüfung verpf1i<;hteten Porno
§ 2 will anstößige Darstellungen von Jugendli- händler "sauber" bleiben, nehmen häufig 
,chen unter 16 Jahren fernhalten ... Anstößig ist Angestellte, gegen einen gewissen Betrag"den 
der Inhalt, wenn er nach den herrschenden Verkauf verbotener Ware und eine Geldstrafe 
Wer:Worstellungen geeignet ist, dennach Inten- auf sich. Privat dür(en sogar Jugendliche h~e 
sität und Art nonnalen Geschlechtstrieb Ju- Pornografie ein~en, in ;den SchaUfenstern 
gendlicher unter 16 Jahren Zu überreizen oder' dürfen sie nicht einmal weiche sehen. 
in abartige Bahnen zu lenken und hiedurch ihre DieAusübung von ,,hardcore" -Praktiken (außer 
sexuelle Reifung nachteilig zu beeinflussen." Homosexualität mit einem Dars~ller unter 18 
Fruherwar schon eine unbekleidete Brust Jahren) ist erlaubt, aber die Darstellung ist ge-

,unzüchtig,seit 131ahrenbestimmendiefürdas fährlich und verboten. Auch das Werben ist 
österreichische Durchschnittspaar gar nicht so verboten. Dabei wollen die Händler gar nicht 
soften Darstellungen den legalen Markt. Zäll. 'zudieseroder jener Praktik verführen, sondern 
ner sind bei den Massen, die kommerziell ein, nur Geld verdienen. 
geführt werden, überfordert.· Die Importeure Die Unterscheidung 4t hard und soft stammt 
geben eine AitInhaltserklärung ab, die bis zum '"onder US-Pomoindustrie, die sich ~amit ihre 

Beweis des Gegenteils geglaubt wird. Die 
anderen Waren lassen sie in den Zollfreizone~ 
und schon im Ausland mit wasserfestem Filz
stift, Klebeband und Schere säubern. 
Zwei Drittel der circa 500 jährlichen Anzeigen 
kommen vOn PornojägerHumerund Freunden. 
Der Rest zum Großteil von denAnwäl\,en der 
ausländischen Pornobarone, denen <;iie Rabatte 
an österreichische Großhändler zu hoch sind 
und die mit direktimwrtierenden Kunden mehr 
verdiMen. Das polizeiliche Pr~ssebürobe-

risikolosen Pfrijnde absteckte. Als Entschei
dung' eines verstärkten Senats fiel sie in die 

. Zeit, als Brqcia für die Freigabe der Pornografie 
emtrat und die Richter für überfordert hielt. 

Prof. ~rnestaornemanzum 
. Pornograflegesetz und zur 
Pornografie (2) , 

Züchtig istoffensichtlichnurder heterosexuel
" le Koitus in der christlichen Ehe. Die Mehrz$l 

der sexuellen Praktiken kommen mit höherer 
'Frequenz außerhalb des El'Ielebens vOr. Somit 
diskriminiert der Begriff .. UnZUCht" das Ge
schlechtsleben der Mehrheit der Österreicher; 
Es gibt keinen Geschlechtstrieb. Sexuelle 
Wünsche und Praktiken entstehen gesellschafts
spezifisch. (Beweis:' Kaspar-Hauser-Typen 
'haben nur das in den Chromosomen verankerte 
Bedürfnis nach \Värme und Hautkontakt). Rf;:i - . 
fe ist ein individueller Faktor. Sexuelle Reife, 
die Fähigkeit den Partner zu stabilisieren und 
'ihm Kraft für die Bewältigung nichtsexueller 
Probleme des Lebens zu geben, erreichen.die 
Mehrzahl der Erwachsenen nicht. Reife als 
erster Geschlechtsverkehr liegt in den, Indu
~trienationendurchschnittlich bei 14 Jahren. 
Nicht zu starke. sondern zu schwaehesexuelle 
Bedürfnisse (Impotenz, Frigidität und 'Anor-, . 
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gasmie) sind das gravierendste Problem Ju- . 
gendlicher wie Erwachsener. Alles was diese 
Störungen in positive, lebensbejahende, leib
freundliche Wünsche verwandelt, ist sexUal
medizinisch als auch volkswirtschaftlich zu 
begrußen. Pornografie hilft ein Minimum an 
Befriedigung zu geben und dient damit der the
rapeutischen Wiederherstellung der Orgasmus
flihigkeit. 
Die sexuellen Neigungen stammen aus der 
Beziehung zu Eltern, bzw.Pflegern in frühester 
Kindheit und lassen sich mit Psychoanalyse 
oder bestimmten Hypnosetechniken genau 
ermitteln. Daher lassen sich durch Pornografie 
weder Jugendliche noch Erwachsene zu ande
ren Neigungen verführen oder in der Intensität 
beeinflussen. Pornografie stimuliert nur. die 
Regungen, die bereits in uns schlummern. 
Außerdem sind Jugendliche nicht die Porno
konsumenten. 
Gewaltdarstellungen, auch in Pornos, sind 
asexuelle Akte und können auch diejenigen zu 
Imitation anregen, die vorher keine Neigung 
zur Gewalt aufwiesen. Aufgrund der drasti
schen Änderung sexueller Ansichten und Ge
bräuche in den letzten 40 Jahren plädieren fast 
alle Sexual wissenschaftler für völlige Freigabe 
aller Erotika, sind aber für ein striktes Verbot 
aller gewaltverherrlichender VeröffentlIchung
en. 
Das Pornoangebot anzugreifen ohne die Ursa-

. chen wahrZunehm~n, ist Heuchelei. Pornogra
fie läßt sich nur aus der Welt schaffen, indem 
man kein Bedürfnis danach entstehen läßt. 
Die österreichische Sexualmoral funktioniert 
nach dem Prinzip: "Was ich nicht haben kann, 
soll auch niemand anders haben." Kinder brau
chen im sexuellen Prägungsalterdie biologisch 
notwendigen Sexualerfahrungen. Wenn man 
ihnen diese durch leibfeindliche Sexualmoral 
und Verbote versagt und statt dessen abstrakte 
Erklärungen inWort undBild liefert, dann wird 
die natürliche Sexualität des Menschen umge
polt in einen widernatürlichen Wunsch nach 
Darstellungen des Körperkontakts in Wort und 
Bild. 
Kulturen in denen die akkumulierten Sexualer- .' 
fahrungen von einer Generation zur nächsten 
weitergegeben werden, prqcIuzieren keine Por
nografie. Wir haben keine Kontinuität der 
Sexualkultur und Pornografie ist nur bedingt 
geeignet. Im dänischen Aufklärungsunterricht, 
werden auch die Bilder von Pornomagazinen 
durchbesprochen. ' • 

1) Leukauf-Steininger, Kommentar zu straf
rechtlichenNebengesetzen2,1984 
2) E. Bornemann, profil 3611 986 S. 44ff, sowie 
derselbe, Rot-weift-rote Herzen, Das Liebes-, 
Ehe~ undGeschlechtslebender Alpenrepublik, 
Hannibal-Verlag Wien,1985 
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@G)wlexl 
Inforlllation 

sucht 

Handverkäufer/in 
für den Verkauf desJURIDIKUM am Juridicum und bei 

einschlägigen Veranstaltungen. Bei einer Provision von 50% 
sind innerhalb weniger Tage 2.000 bis 3.000 Schilling zu 

verdienen * 

*) Interessentinnen rufen 98 23 966 (Michael Wimmer). 

Anzeigenverkäufer/in 
Anzeigenleiter/in 

Wegen anhaltender Qberforderung unseresAnzeigenverkilufers 
suchen wirweitereprovisionshungrige Verkaufsgenies. 15% 

sind ein faires Angebot. 
Wegen Emigration unseres verantwortlichen Mitarbeiters 

suchen wir- vorzugsweiseinKombination mit obigem-einen 
jenerseltenen Menschen, die im Bereich Anzeigen/Finanzen 

Ambitionen entwic/:Celn kiJnnen und denen Begriffe wie 
"Buchfühlllng"oder"Auftragsbesfätigung"n;chtviJlligtremd 

sind. Über eine allfällige Aufwandsentschildigung wilre noch zu 
verhandeln. Jedenfalls bieten wlrMltbestlmmunglnelnem 

ebensoambitiiJsen wie dynamischen Projekt mit noch garnicht 
abschiltzbaren EntwicklungsmiJglichkelten. * 

*) Interessentinnen rufen 9823966 (Robert ZiJchling). 
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18~ Österreichis,cher Historikertag Funktionen dCII Rechts". wie 2:,B. die Ordnungs
und Kontrollfunktion. :ru erfüllen. 

Zum Thema: Friede 
und KonfHktlösung 

Ausgehend von einem Seminarüberdie Rechts
lage der Aboriginis in AustraJien im vergange
nen Jahr (wo anders als am Institut ftIr Kitchen
recht?), hat sich nun eine Gruppe von Studen
tInnen der Ethnologie und der Rechtswissen
schaften zusammengetan, um die in diesem 
Seminar angerissenen Fragen ciner näheren 
Fragestellung zu unterziehen. Es geht hier Vor 
allem darum,zu untersuchen, wie vom austra
lischen Gesetzgeber auf indigene Bedürfnisse, 
wiezB die Landrechte (Fragen der Nutzung 
des Landes ~hne auf Eigentumsüberlegungen 
abzustellen), die traditionellen Familienstruk
turen ,~ie Jagd- und Fischereirechte,die indi
gene Religionsausübung und der Schutz von 
,,sacred sites", eingegangen bzw. nicht einge
gangen wird. 

Rene Karauschek 

Der 18. ÖsterreichischeHistori
kertag stand unter dem General

thema ~,Friede und Konfliktlö
sung": auch Rechtsanthropolo

gen kamen. zu Wort. 

Studentisches Forschen: JuristInnen und An
thropologInnen versuchen die Stellung der 
Aboriginis im gegenwärtigen Australischen 
Rechtssystem zu analysieren. 
Wissenschaftsgeschichtliches Seminar am 
Institut für Kirchenrecht:Mutterrecht, Frauen
raub, Blutrache. 

Der Historikertag 

Am 28. September dieses Jahres fand in Linz 
der 18. österreichische Historikertag zum 
Generalthema. "Friede und Konfliktlösung" 
statt. Dieintemational besuchte SektionRechts
geschichte (Ungarn, Tschechen, Deutsche) 
versuchte, dem Thema durch einen' weiten' 
Bogen von Referaten, der sich z.B. vom "Pri
vilegium minus" über "Die östereichische 

,Polizei im aufgeklärten Absolutismus und 
Vormärz" bis hin zur .. Völkerrechtliche Dis! 
Kontinuität und ihre Anwendung auf die Re
publik Deutsch-Österreich 1918/19"spannte, 
gerecht zu werden. 
Auch RechtsanthropologInnen wurde· die 
Möglichkeit geboten, ihre Forschungsschwer
punkte aufzuzeigen. Dr.Kuppe vom Institut 
für Kirchenrecht sprach über die "Konfliktlö
sungsmechanismenindigener Völker, wobei 
es ihm vor allem um die Schwierigkeiten ging, 
die entstehen, wenn Indigenous Rights durch 
Rechtsschutzmechanismenmodem-westlicher 

'Rechtsinstitutionen gewahrt wer-
den.Ausgehend von dem Rechtsschutzbedürf
nis indigener Völker, das um Fragen derGrup- . 

,penzugehörigkeit, der Anerkennung indigener 
Wertvorstellungen im Strafrecht, der Landrech
te, der traditionellen Familienrechts- und Er, 
brechtsstruktur. usw. zentriert is't, statuierte er 
ein GegenmodeI1: modem-westliches Recht! 
indigene Kultur. 
Nach einer näheren Analyse dieses Gegensatz
paares, das den Kompromißcharakterderindi
genen Konfliktlösung, die die Konfliktlösung 
durch Spaltung (Fission) in kleinere Verbände 
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und die den Mangel eines "ausdifferenzierten~' 
juristischen Bereichs in indigenen Gesellschaf
ten als Schwerpunkt hatte, stellte er dem am 
frühen deutschen Recht interessierten Germa
nisten die Gretchenfrage: "Was bleibt am frü
hestendeutschen Recht rechtlich?" 
Auch dem Verfasser dieses Beitrages wurde 
Gelegenheit geboten, einen Teil seiner Überle
gungen, die er im Zuge seiner Dissertation 
"Fehde und Blutrache als Beispiel nichtstaatli
cher Konfliktlösung" anstellte, vorzutragen. 
Er analysierte die .Juristischen Aspekte der 
Blutrache in Montenegro vor 1851", wobei es 
darauf ankam, die schadensbegrenzenden, 
konfliktminimierenden und eine gewisse· 

. "Stabilisierung von Verhaltensunsicherheiten" 
bewirkenden Elemente der Blutrache (und 
deren Sillme), wie die strenge Verfahrensför, 
michkeit und das starke Rechtsbewußtsein, 
hervorzuheben. Während Kuppe also vor al
lem den Gegensatz westlich-modemes Recht 
und indigene Kultur betonte. ging es dem Autor 
unter bewußter Ausblendung von Fragen des 
Rechtsbegriffesdarum, zu zeigen,daß eine 
indigene Konfliktslösungsinstitution wie die 
Blutrache durchaus in der Lage ist "primäre 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen 
einem (hoffentlich) interessierten studenti
sehern. Publikum durch eine Publikation in 
Zusammenarbeit mit dem Wiener Universi
tätsverlag zugänglich gemacht werden. 

Seminar: Mutterrecht, 
Frauenrecht, Blutrache 

(WS 90191) Inst. f. Kirchenrecht). Hinter die
sem so schillerenden Titel verbirgt sich ein 
Versuch, den Anfangender Rechtsanthropolo
gie, der ethnologischen Jurisprudenz nachzu
spüren. 
Die alte Verbindung von Rechtsanthropolo

gie und Rechtsgeschichte, repräsentiert durch 
die. Namen Post, Kohler,Bachofen soll eiDer 
kritischen Betrachtung unterzogen werden .• 

Vereinigung alternativer Zeitschriften I 

sucht 

Verkäufer/innen 
für den Verkauf verschiedener alternativer Zeitschriften 

in Lokalen und bei Veranstaltungen bei einer Provision von 
70% des Verkaufspreises. • 

.) Interessierte wenden sich an RobertZöchling oder 
Michael Wimmer (Context, 98 23 966). . , 
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1980 - 1990: 

Geschichte der 
Nationalratswahlordnung 
Geschichte des Österreichischen 

Verhältniswahlrechtes 

1..2.!8. wurde von Karl Renner die Wahlordnung 
für die konstituierende Nationalversammlung 
ausgearbeitet und von der provisorischen Na
tionalversammlung beschlossen. Vorgesehen 
waren starre Listen, Mandalsverteilung nach 
d'Hondt (mit der Möglichkeit von Listenkop
pelung) aufWahlkreisebene, die Wahlpflicht 
als Landessache. Bei den Wahlen gelangte in 
Wien ein Kandidat einer jüdischen Liste durch 
die Koppelung mit zwei anderen Gruppierun
gen ins Parlament. Bedingt dadurch, daß eini
ge Gebiete von Österreich abgetrennt wurden, 
kam es nicht in allen geplanten Wahlkreisen 
auch zur Wabl. 

1920 beschloß der Gesetzgeber eine neue 
NationaJralswahlordnung: die Listenkoppelung 
wurde abgeschafft (jüdische Liste?), die An
zahl der Nationalratsmandate wurde auf 183 
erhöht. 168 davon wurden nach wie vor nach 
d'Hondt auf Wahlkreisebene vergeben, 15 
bundesweit entsprechend der Anzahl der Rest
stimmen der Parteien, die in den Wahlkreisen 
Mandate erringen konnten - mit derEinschrän
kung, daß ihnen im Bundesverfahren nicht 
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Teil 3 

DAS KREUZ 
MIT DEM KREUZ 

Eine Serie von SEe/an Untl 

mehr Mandate zufallen dürften, als sie in den 
Wahlkreisen erreicht hatten. 

1920 wurden auch in Artikel 26 der Bundes
verfassung die wahlsystemischen Grundsätze 

. festgelegt: Zuweisung der Mandate an die 
Wahlkreise nach der Bürgerzahl gemäß der 
jeweils letzten Volkszählung (in der unmitte�
baren Nachkriegszeit waren die Mandate zuun~ 
gunsten der Sozialdemokratie über den Dau
men gepeilt auf die Wahlkreise verteilt wor
den), die Einrichtung von Wahlkreisen, die 
Landesgrenzen nicht schneiden und räumlich 
geschlossen sein müssen, das Verbot anderer 
(ständischerf7.ensus) Wahl körper, sowie am 
wichtigsten: das Prinzip der Verhältniswahl. 
1923 kam die im wesentlichen bis 1970 gültige 
Nationalratswahlrechtsordnung: dieZabl der 
Mandate wurde mit 165 fet~gelegt, die Zahl 

"-----------------,." 

der Wahlkreise mit 25 (B,K,S,T,V jeeiner,NÖ 
und ST je vier, OÖ fünf, Wiensieben). Auf 
Wahlkreisebene wurden die Mandate nach 
Hagenbach-Bischoffvergeben, die Restman
dateaufgrund der Reststimmensummen. In 
den Wahlkreisvetbänden (WKVen) nach 
d 'Hondt, wobei der Gewinn von Grundmanda
ten' nach wie vor für den von Restmandaten 
Vorraussetzung war. WKVen waren jeweils 
die Wiener und die niederosterreichen Wahl
kreise, weiters waren die steirischen Wahl
kreise mit dem Burgenland. und Kärnten zu
sammengefaßt und die oberösterreichischen 
mit Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Dies be
günstigte dieChristlichsozialen bzw. dieÖVP, 
nachdem die Mehrzahl der Wahlkreise als auch 
der Wahlkreisverbände eher agrarisch-länd
lich ausgerichtet waren und sie dadurch, daß 
sie in mehr Wahlkreisen stärkste Gruppierung 
wurden, am stärksten vom Hagenbach-Bis
choffschen yerzerrungseffektprofitierten, und 
zwar so sehr, daß die ÖVP 1953 und 1959, 
obwohl schwächer als die SPÖ, doch noch mit 
jeweils einem Mandat mehr über die Zielgera
dekam. 

, ~ erließ die provisorische Regierung das 
Wahlgesetz: In den Wahlkreisen, die mit ei
nem Bundesland identisch waren, wurden die 
Mandate nach d'Hondt vergeben, in den ande
ren Bundesländern wurden die Wahlkreise Zu 
WKVen zusammengefaßt. 
.l.212 wurden die Bestimmungen der National
ratswahlordnung von 1923 übernommen, das 
aktive Wahlalter wieder auf 20 Jahre gesenkt. 
Erstmals kam das Persönlichkeitselement ins 
Spiel: das in Juridikum No. 2/90 beschriebene 
System des Reihens und Streichens wurde von 
der ÖVP gegen die Stimmen von KPÖ und (ein 
für die damalige große Koalition spektakulärer 
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Vorgang) SPÖ beschlossen. 
1953 Die SPÖ überholt bei den Wahlen die 
ÖVP deutlich an' Stimmen, aber nicht an 
Mandaten, ist aber zuversichtlich, beim näch-' 
sten mal überhaupt stärkste Gruppierung zu 
:Werden. Innerhalb der ÖVP machen sich wie 
auch 1956 zu kurz gekommene Kandidaten die 
Möglichkeit des Reihens und Streichens sowie 
den Umstand, daß es keinen amtlichen Stimm

, zettel gibt, zunutze und lassen von ihren Anhä-
gern Stimmzettel verteilen. auf denen sie 
umgereiht sind. Solcherart kommen 3 Kandi
daten in den Nationalrat. 
1958 wurde der amtliche Stimmzettel für die 
Nationalratswahlen eingeführt. nachdem die 
ÖVP, wie ich annehme. keine weiteren Umrei
hungen durch veränderte ÖVP-Stimmzettel 
meht hinnehmen wollte. In der selben Sitzung 
wurde- wohl auch ein sehr seltener Vorgang
ein Entschließungsantrag der FPö. welcher 
auf mehr Gerechtigkeit in der Umsetzung von 
'Stimmen in Mandate zielte. von den KPÖ-

, Abgeordneten unterstützt (die FPÖ hatte 5 
Mandate, die KPÖ 3, für die Behandlung waren 
8 Mandatare erforderlich). Ein Koaltionsabge
ordneter ließ sich zu einem Reim hinrcissen
"Fünf und drei ist acht. ein Anfang ist gc-
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. macht", dann ~urde nie
dergestimmt. 
lm.DieKPÖ fliegt aus 
dem Natiolulliat,die SPÖ 

. verliert das Vertrauen in 
das Wahlsystem, nach
dem sie abermals alS 
stärkSte Kraft ein Mandat 
weniger als die ÖVP 
kriegt 
~Die DFP'erreichte' 
in Wienüber7%derStim
men, österreichweit über 
3%, aufgrund der Unter
teilung ,in kleine Wahl
kreise allerdings kein 
Grundmandat: absolute 
Melubeit der ÖVP. 
lW Überflügelte die 
SPÖmit Kreisky erstmals 
. die ÖVP an Stimmen und 
Mandaten. Die FPÖ war 
mit der Anfechtung der 
Wahl in einem der Wie
ner Wahlkreis(: erfolg~ 
reich ,in dem die NDP 
kandidierte, aber die 
Überprüfung der Unter~ 
stützungsllnterschriften , 
zu. viele Ungültige er
brachte, die Sedisvakanz 
ist, verfassungsmäßig 
kos,cher und die FPÖ 
gewann bei der Wieder
holungsw8hl ein Mandat 
zu Lasten der ÖVP. Die 
SPÖ scheitert an dem 
Versuch,die ÖVPzu 

einer Änderung der Verfassung (pro 25.000 
Stimmen ein Mandat) und der Nationalrats
wahlordnung zu bewegen. Daraufhin beschloß 
sie gemeinsam mi~ der FPÖ gegen ,heftiges 
Zeter, Mordio & Wehgeschrei der ÖVP die 
hinsichtlich der Anzahl der Wahlkreise verfas
sungsmäßigmaximalmögliche "kleine Wahl
rechtsreform ", welche die Benachteiligung 
dieser beiden Parteien zugunsten derÖVP auf- . 
hebt. Die Anzahl der Mandate wurde auf 183 
aUfgestockt, jedes Bundesland identisch mit 
einem Wahlkr~is, die 4 WKVen durch zwei 
ersetzt: Ost (W,NÖ,B), West (V ,T.St;S,OÖ,K). 
Im ersten Ermittlungsverfahren wurde Hagen-, 
bach-Bischoff durchHareersetzt. Daurch ergab 
sich.eine in den70em sehrgenaue 091setzung 
von Stimmen in Mandate (allerdings mit der 
Beeinn:ätig\lllg, daß die Mandate, die ohße 
Grundmandatshürde der KPö zugefallen wä-
ren, die SPÖ bekommt. Ebenfalls eingeführt 
wurde mit der NRWO 1971 das auch jetzt noch 
existierende Instrument der Vorzugsstimme. 4 

1211 pie SPÖ gewinnt erstmals die Absolute, 
die ÖVP scheitertmitVerfassungsbeschweroe 
gegen die NRWO (argumentiert wurde mit 
dem Gleichheitsgrundsatz und dem größeren 
Unterschied in den Wahlkreisgtößen). . 

1212 D« Stichtag für das Wahlalter wurde der 
Stichtag der Wahl, nicht der 1.1. des Jahres. 
Durch ungünstige Verteilung der Reststimmen 
und di~ beiden WKVen erhielt die ÖVP ein 
Mandat weniger, als ihr zugestanden wäre . 
Heinz Fischer gelingt es, durch Eintreten für 
ein Mischmodell nach deutschem Muster (90-
110 Einerwahlkreise, Proportionalausgleich) 
in die Medien zu kommen. ' 

· 1m erhalten die nicht im Parlamentvertre~
nen Parteien über 4% der Stimmen, die FPÖ 
verliert Grunrunandate und fällt von 6.1 % auf 
5%. Dadurch,' daß 'die Kleinen 
(VGö,ALÖ,KPÖ, .. ) nicht reinkommen, erge
ben sich für die selbe Anzahl von Restmanda
ten weniger Reststimmen:Restmandate wer
den billiger. Da,die FPÖ durch ihreStimmver
luste mehr Reststimmen hat, wird der loser 
zum winner: sie steigert ihre Mandatszahl Von 
11 auf 12. Josef Cap, der sich durch kritische. 
Fragen an Landesfürst Kery den letzten Platz ' 
der Wiener Kandidatenliste,'eingehandelt hat, 
wird durch über 60.000 Vorzugsstimmen ms 
Parlament gewählt. 
1984 beginnt die Wahlrechtsdebatte, ahknü~ 
pfend an die beiden herausragenden Ergebnis- , 
se der Wahl '83. Und sie dauert an und dauert 

· an und dauert an •....... 
~ Erstmals seit 1959 zieht mit derGrünen 
Alternative eine vierte Kraft ins Parlamentein, 
bekomn:tt aber durch ungünstige Verteilung 
der Reststimmen ein Mandat weniger, als ihr 
zustUnde. , 
Der Fischervorscttlag wird derjeige der Gro
ßen Koalition, aber (glücklicherweise, sieJurl
dikum 3i90) nicht umgesetzt; 
122Q Das Auslan4sösterreicherwahlrecht wird 
nach erfolgreicher Anfechtung des Wählerevi
denzgesetzes beim VfGh eingeführt, allerdings 
sind Volksbegehren und Volksbefragungen 
ausgeschlossen. Am 7. Oktober wird' wieder 
einmal gewählt. 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich' 
aus der, Entwicklung des Wahlrechtes 'zum 
Nationalrat zwei große Linien extrahieren las
sen: zum einen wurde der Kreis der Wahlbe- . 
rechtigten beständig 'ausgeweitet (Senkung 
des ~tiven und passiven Wahlalters. fliegende 
WalllkorilmissiOnen, Wahlrecht auch für Per
sonen,für welche ein Sachwalter eingesetzt 

· wurde, AuslandsösterreicherWahlrecht) und 
kann nOch sinnvoll ausgeweitet werden (Sen
kung des*tiven Wallialters auf 16, was einer 
Forderung von BWJdesjtigendring,'Flemming 
und Grünen entspricht, Wahlrecht für Inhaf- ' 
tierte). Zum anderen gibt es seit 1918 einen 
Zug dazu, Stimmanteil und Mandatsanteil 
stllrker korrelieren zu lassen bisheriger Höhe
punkt dieser Tendenz ist die NRWO 1971.
Nacl:tdieser Wall} wird man weitersehen,wie 
se~ diese Entwicklungslinien weitergezeich-
net werden. • ' 

Efuk der Serie. 
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SEHENlllÖRENILESEN 

Der österreich ische Spezialfall : 

Wie konnte das 
alles geschehen? 
s. Die reine Rechtslehre aus soziologischer 
Sicht 
Marxistische Rechtstheoretiker beschränken 
sich nicht darauf, die Reine Rechtslehre zu 
widerlegen, sondern versuchen sie auf ihre 
gesellschaftliche Grundlage zurückzuführen. 
Dies dalf nicht im vereinfachenden Sinn einer 
unmittelbaren Ableitung aus ökonomischen 
Interessen verstanden werden. Der Weg auf 
dem sich bestimmte Interessen den ihnen 
entsprechenden ideologischen Ausdruck 
verschaffen, ist komplizierter und vielfach 
vermittelt; Historische Besonderheiten, die 
nationale Rechtskultur, subjektive Faktoren 
etc, spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle. 
Zudem tritt die unmittelbare Übersetzung 
ökonomischer Verhältnisse in RechtsTheorien 
- in der Regel (24) - zu Gunsten innerer 
Widerspruchs logik zurück. 
Sinn des folgenden Abschnittes ist es . 
aufzuzeigen, in welchem gesellschaftlichen 
UmfeJd die Reine Rechtslehre entstehen und -
wichtiger - entscheidenden Einfluß auf die 
Verfassungsentwicklung nehmen konnte, 
welche .. Verschleierungsleistungen" der 
Reinen Rechtslehre diese - zeitweise domi
nierende - Rolle in der österreichischen 
Verfassungsrechtswissenschaftermöglichte: 
Die 2. Hälfte des 19. und der Anfangdes 20. 
Jahrhunderts waren in Österreich durch ein 
zweifaches Gleichgewicht widerstreitender" 
Interessen geprägt: 
Ein Klassengleichgewicht zwischen 
Großbürgertum und Krone. Im Gegensatz etwa 
zu Frankreich verzichtete das Großbürgertum 
in Österreich auf die politische Macht (bzw. 
scheiterte 1848 beim Versuch sie zuerorbertn) 
zu Gunsten der ungestörten Ausübung der 
ökonomischenMachl Der Positivismus bringt 
dabei die Interessen des nachrevolutionären 
Großbürgertums auf nahezu ideale Weise zum 
Ausdruck (25). Solange das Großbürgertum das 
feudale System mit dem Ziel seiner Beseitigung 
bekämpfte, waren Vernunft und Naturrecht 
gefragt, an denen die herrschenden 
gesellschaftlichen Verhältnisse gemessen -und 
abgelehnt - werden konnten. Auf Grund des 
Klassenkompromissen mit dem Adel begann 
das Großbürgertum sich mit dem Staat zu 
identifizieren: Er war nun plötzlich nicht mehr 
unvernünftig und widernatürlich, sondern ein 
über den Klassen schwebendes Etwas, über 
dessen Unterdrückungscharakter hinwegge
täuscht werden sollte. 

Seite 34 

.. Ähnlich wie ein Gleichgewicht der Klassen 
nach 1848 existierte zumindest im Endstadion 
derösterreichisch-ungarischen Monarchie der 
Habsburger ein Gleichgewicht der Natio
nalitäten, genauer gesagt zwischen Slawen, 
Ungarn und Deutschen. Gegenüber diesen 
auseinanderstrebenden Teilen der k. u. k. 
Monarchie nahm der Staat ganz von selbst den 
Charakter einereigenständigen Wesenheit an." 

Teil 1 

RECHTS· 
POSITIVISMUS 

Eine Serie von F elix Ehrnhöfer 

(26) Kelsens Auffassung eines von den 
gesellschaftlichen Kräften unabhängigen 
Staates hatte somit eine reale Grundlage in 
vorübergehenden gesellschaftlichen Verhält
nissen. Die Reine Rechtslehreverallgemeinerte 
diesen begrenzten und temporären Zustand 
und hielt auch nach dem Zerbröckeln dieses 
Gleichgewichts daran fest. (27) 

Die Verrechtlichung des Klassenkampfes 
(zunächst zwischen Krone und Großbürgertum, 
nach 1918 zwischen Arbeiterklasse und 
Großbürgertum) konnte aber nur gelingen, 
wenn sich das Recht über den Klassen 
schwebend präsentierte (28). Die Reine 
Rechtslehre leistetedabei unschätzbare Dienste. 
In diesem Punkt besteht eine bemerkenswerte 
Kongruenz zur sozialdemokratischen Staats
und Rechtsauffassung. So lehnt etwa nicht nur 
Kelsen eine Charakterisierung des Staates über 
seinen sozialen Inhalt ab, auch Renner sah den 
Staat als ,,inhaltlich neutrale, erst mit einem 
Inhalt zu erfüllende soziale Technik der 
entwickelten und arbeitsteilig differenzierten 
Gesellschaft" an. Sogar der frühe Otto Bauer 
teilte diese Auffassung: .. Die Demokratie ist 
bloße Form; ob diese Form mitkapitalistischem, 
bürgerlichem oderproletarischem Inhalt gefüllt 
wird, hängt von den sozialen Machtfaktoren 
ab." (JO)(31) Vor diesem Hintergrund war es nur 
konsequent, den ,.neutralen" Staat für Reformen 
zu instrumentalisieren: Während die Ökonomie 
nämlich immer mehr der Kapitalistenklasse 
diene, dient der Staat-nach Renners Auffassung 
- immer vorwiegender dem ProletaOat(32). Diese 
Fehleinschätzung führte zunächst zu einer 
Identifikation der Sozialdemokratie mit dem 

Staat. Von dieser Identifikationrücktedie SPÖ 
auch nicht ab, als der Staat dem Kapitalismus 
(durch Subvention, staatlicher Lenkung der 
Forschung und anderer wesentlicher Bereiche 
der Wirtschaft etc.) zum Überleben verhalf. 
Interessen der Unternehmer ( .. maßvolle" 
Lohnolitik etc.) erscheinen dann eben als 
Sachzwang. 
Ein innerparteilicher Kritiker spottete schon 
1905 .. Renner unterwirft das alte Österreich 
einer marxistischen Analyse - so glaubte er 
wenigstens. In Wirklichkeit unterwarf sich das 
alte Österreich seinem marxistischen 
Analytiker. (33) 

Der Positivismus entspricht aber auch in einem 
anderen Sinn dem Erkenntnisinteresse des 
Großbürgertums. Die positivistische Wissen
schaftstheorie ermöglicht "die weitere 
ungehinderte Entwicklung der gegenständ
lichen Pruduktivkräfte und also die Ent
wicklung dermathematischen, technischen und 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisse", die 
wegen der Entwicklung der materiellen 
Produktion und der damit verbundenen 
Profitsteigerung für den Kapitalismus unab: 
dingbar sind. Im Bereich der Gesell
schaftswissenschaft können dagegen tiefer
gehende Erkenntnisse z~ Systemgefährdung 
führen, ohne in irgendeiner Weise profit
steigernd zu wirken. Auch hier leistet der 
Positivismus gute Dienste, in dem er .. Eine 
fortschreitende Erkenntnis in den Gesell
schaftswissenschaften" verhindert und hier 
.. höchstens begrenzte, instrumentelle, 
sozial technische Erkenntnisse" erlaubt; dabei 
werden stets die etablierten Grundstrukturen 
fraglos hingenommen und . lediglich isolierte 
Oberflächenphänomene, wie .. Rolle" und 
.. Status", deskriptiv erlaßt. Diese Begrenzung 
erreicht er.( .. der Positivismus; Anm.d.Verl.) 
dadurch, daß er den wissenschaftlichen Blick. 
auf das isoliert gegebene und aufisolierte Fakten 
zuläßt. So entzieht er nicht nur die gesell-., 
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schaftliche Totalität dem wissenschaftlichen 
Zugriff, sondern läßt auch keine 
Einzelerkenntnis . aus weiteren Zusammen
hängen zu." (34) 

Der Rechtspositivismus leistet aber auch keinen 
BeJtrag im Kampf gegen irrationale Positionen, 
Indem er sich auf den normativen Bereich 
beschränkt, Überläßt er diesem das Feld. ,,Alle 
IdeOlogien erscheinen gleich, gleich begründet 
oder unbegründet, sodaß die positivistische 
Strenge in analytischen Fragen sich mit einem 
irration.alenSubjektivismus in Bewer
tungsfragen verbinden kann." (35) 

Auch die reine Rechtslehre ist durch ökonom
ische Interessen vielfach befleckt, ein Produkt 
bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse. 
"Der Jurist bildet sich ein" mit aprioristischen 
Sätzen zu operieren. während es doch nur 
ökonomische Reflexe sind." (36) 

Oder anders ausgedrückt: .. UnserIdeolog'mag 
sich drehen und wenden, wie er will, die histor
ische Realität, die er zur Tür hinausgeworfen, 
kommtzum Fenster wieder herein."(37) • 
Ende der Serie. 

(24) Die Ausnahmen scheinen auf der Wiener 
juridischen Fakultät konzentriert zu sein. 
(25) vgl H. Klenner, Rechtslehre - Verurtei
lung der Reinen Rechtslehre, Frankfurt/Main 
1972S.47 
(26)J J Hagen, Reine Rechtslehre und marxi
stische Rechtstheorie in:sh.FN7; S94 
(27) vgl ebendß 
(28) a.a.O. (FN26)S. 95 
(29) zitiert nach M Matzka, Sozialdemokratie' 
und Verfassung, Wien1985,S.13 
(Ja) O.Bauer, Bolschewismus und Sozialde
mokratie in: WerkausgabeBD2 Wien 1976S. 
346 
(31) Unter dem Eindruck des Scheiterns des 
Konzepts der Eroberung der Macht mit dem 
Stimmzettel revidierte OttoBauer diese 
AUffassung: "Soll der Übergang von der kapi
talistischen zur sozialistischen Produktions
weise erzwungen werden, so mujJ der Wider
stand der Kapitalisten und Großgrundbesitzer 
gegen ihre Enteignung gebrochen werden. Der 
ganze ökonomisch ideologische Herrschafts
mechnanismus, durch den die Kapitalisten
klasse die Kleinbürger, die Bauern, die Intel
lektuellen,.ja selbst einzeLM Schichten der 
Angestellten und de/ Arbeiter unter ihrem 
Einfluß. hält. mujJ zerschlagen werden." 
O.Bauer, Zwischen zwei Weltkriegen? in: 
Werkausgabe Bd4 Wien 1976,S. 201 
(32) vgl H. Kelsen Sozialismus und Staat, S. 
105 
(33) zitiert Matzka, a.a.O. S. 16 

, (34) H. Wagner, Normenbegründungen, Ein
fUhrung in die spätbilrgerliche Geltungsdis
kussion, Köln 1982 $. 27 
(35) a.a.O. (FN7) S. 200 
(36) F.Engels an Conrad Schmidt in Marxl 

. Engels: über "Das Kapital"; Briefe, Berlin! 
DDR 1985 S. 404 
(37) a.a.O. (FNI0) S.89 
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Marlies Meyer Hg.): 

"In eigenem Namen 
eigene Rechnung" 

-auf 
, , 

Anna Sporrer 

" ... setzen wir unseren Namens
. zug unter unsere Arbeit- auch 
unter die Rechnung, die auszu-

stellen ist ", schreibt die Heraus
geberin Marilies Meyer, luristin 

im Granen Club, im Vorwort 
dieses Buches, in dem sich 

Frauen zum· Verhältnis der 
Geschlechter in Geschichte und 

Gegenwart zu Wort melden. 

Cornelia Klinger befaßt sich in ihremBeitra~ 
mit den Parallelen innerhalb der ersten und der 
zweiten Frauenbewegung und anerkennt in der . 
Streitfrage WH Gleichheit oder Differenz beide 

. Emanzipationskonzepte als Strategie zur 
DUrchführung von Emanzipationsbestrebun
gen als gleichermaßen 
gültig. 
Anders Sonja Puntscher 
- Riekmann, die in ih
rem Beitrag die Politik 
der Frauen, die als zen
tralen Anknüpfungs-

. punkt das Anderssein 
von Frauen heranzie
hen,mißinterpretiertin
dem sie der Differenz
theorie unterstellt, sie' 
sei "nichts .anderes als 
die simple Reduktion 
der jahrtausendelang 
von Männernpostulier
ten Differenz''. 'Am 
Ende ihres ihres Beitr/!.
ges legt sie den Frauen 
als Strategie, die alles 
verändern wird, nahe, 
sich männlicher Öffent
lichkeit, männlichen 
Arbeitsbedingungen 
und männlichen Ent~ 

. scheidungsstrukturen 
auseinanderzusetzen ... 
Im weiteren folgt eine 
informative Erläuterung 
und Begründung des 
Antidiskriminierungs
gesetzes, das die Grü-

• .. 
• 
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nen 1989 ins Parlament eingebracht haben, 
verschiedene Sachbeiträge zu Themen Arbeit 
- Hausarbeit - Frauen und Gewerkschaft. sowie 
eine Analyse der Situation der Frauen im Bun
desdienst. 
In ihrem Beitrag ,,Im Namen des Vaters" ent
. tarnt Erika Furglerdas ,,hemchende" österrei
chische Namensreeht mit seinem Zwang zur 
Namensänderung (für einen Teil) als eines 
jener Instrumente, qie am Identitätsverlust der 
Frauen in dieser Gesellschaft ihren Anteil lei
sten.und geleistet haben. 
Ein Beitrag über weibliche Sexualität von Karin 
Rick, sowie ein Auszug aus dt:m utopischen 
Roman "Winterplanet·· von Ursula K. LeCiuin . 
beschließen diesen überwiegend lesenswerten 
Beitrag zur feministischen Literatur Öster
reichs. 

Marilies Meyer, HG 
,lm eigenen Namen - auf eigene Rechnung" 
Grüne Bildungswerlcstatt, Wien 1990 
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ERST DENKEN 
DANN WÄHLEN 

öh-wahl '91 

Vor den letzten ÖH-Wahlen (Früh
jahr 1989) versuchte das JURIDIKUM, 
in einem Round~Table-Gespräch die . 
inhaltlichen Positionen der fortschritt
lichen Fraktionen am Wiener Juridi
cum in Erfahrung zu bringen. Das 

. Ergebnis war damals für alle Beteilig
ten unbefriedigend. Es zeigte sich, 
daß zwar vielerlei positive. Ansätze 
vorhanden waren, dieseaher kaum 
miteinander in Verbindung gebracht, 
zusammenhängende Gedankengänge 
kaum formuliert werden konnten. Zu 
viel wurde in den Raum geworfen, 
ohne grundlegend diskutiert zu wer
den. Aufgrund dieser Erfahrung ver
suchen wir dieses mal, rechtzeitig eine 
inhaltliche Diskussion in Gang zu 
bringen. Bis zur nächsten· ÖH-W ahl 
(Frühjahr 1991) veröffentlichen wir 
Diskussionsbeiträge redaktioneller 
und fraktioneller Herkunft zu Fragen 
fortschrittlicherPolitik anjuridischen 
Fa~ultäten .. Wir wünschen uns dazu 
auch die rege Teilnahme unserer 
Leserinnen und Leser, denn - so der 
Titel des letzten Round-Table-Ge
sprächs: Ohne Basis geht nichts! 
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Juristinnen als Intellektuelle? 

Sind wir nichts 
als Funktionäre? 

Robert Zöchling 

Es gibt Menschen, die Akademi
ker und Intellektuelle sind. Es 

gibt auch Menschen, die Akade
miker und keine Intellektuellen 

sind~ Und dann gibt es noch 
luristInnen. 

WasjuristInnen vor Angehörigen der meisten 
anderen' Metiers auszeichnet, ist ihr im 
Verhältnis zu ihrer Qualifikation hohersozialer 
Status und ihre im Verhältnis zu ihrem 
gesellschaftlichen Einfluß immense Ignoranz. 
Manche leiden darunter - die meisten fragen 
sich nicht einmal, was sie da tun. Uns 
interessieren die Leidenden. 

Zur Einstimmung: 
eine Leidensgeschichte 

Eine Juristin (der Name tut nichts zur Sache, 
wir werden sie ohnehin gleich wieder verlassen) 
hat den ersten· Studienabschnitt hinter sich 
gebracht. Schon in der Einführungsvorlesung 
erfuhr sie eine kalte Dusche, als man ihrerklärte, 
daß man sich hier nicht fÜTirgendwelche 

, menschliche Fragen. oder Menschheitsfragen 

interessiere, sondern ausschließlich für je 
geltende Rechtsnormen; Warum diese gelten 
sollten, und ob überhaupt, sei keine eigentlich 
juristische, sondern eine rechtsphilosophische 
Frage - und die Rechtsphilosophen seien ja 
keinerichtigen Juristen. Damit waren fürunsere 
Kollegin wesentliche Fragen sozusagen von 
vornherein außerhalb des Möglichen gestellt, 
einige ihrer wichtigsten Interessen an den 
Rechtswissenschaften in den Bereich der 
Hobbys verwiesen. Dieses Prinzip durchzog 
nun alle Lehrveranstaltungen: Im römischen 
Recht war die Behandlung antiker Schaden
ersatzansprüche gefragt und nicht die Kenntnis 

, der Gesellschaftsordnung, die dieses Recht. 
hervorbrachte und die Grundlage. für dessen 
durchschlagenden Erfolg bildete, oder die 
Frage, ob oder von wem überhaupt gewünscht 
war, daß sie sich durchsetzt. Eingeübt wurde 
hier wie im "deutschen Recht' die Beschäf
tigung aussschli6ßlich mit der inneren Logik 
des Rechts und damit, der je herrschenden 
Interessen, die Loslösung des. Denkens von 
den dahinterstehenden Fragen, die das Recht ja 
regelt: die Beziehungen von Menschen zu 
Menschen und von Menschen zu Dingen. Da 
unsere Kollegin noch am Anfang stand und 
sich gerade für diese Beziehungen immernoch 
interessierte (aUßerdem war sie sensibel genug. 
um zu ahnen, was der eigentliche Sinn der ., 
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Einführungsveranstaltungen war). entwi~kelte 
sie ein distanziertes. pragmatisches Verhältnis 
zum Studium: durchkommen und sich nicht zu 
sehr in die Welt des Rechts einlassen, um noch 
einen Fuß in der Weh des Menschlichen 
behalten zu können. Dieses Konzept erwies 
sich aber als leichtsinnig und die konditio
nierende Wirkung der Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen als stärker: Das zuerst nur äußerlich 
eingeübte juristische Denken begann sich in 
ihre Persönlichkeit einzuschleichen und ihre 
Wahmehmung zu verändern. Als sie schließlich 
bemerkte. daß sie bei der Lektüre von Doderers 
Roman .,Die Dämonen" nur noch sachver
haltsmäßigen Tatsachen Aufmerksamkeit 
schenkte, . bei sich. bietenden Gelegenheiten 
sogar juristische Überlegungen anstellte. sich 
für die Schicksale. die sich hier kreuzten, kaum 
mehr interessierte und Schilderungen von 
Personen und Orten passagen weise überlas -
ja, da war es eigentlich schon zu spät, um ihre 
Beziehungslosigkeit in ihrem eigenen Leben 
noch rechtzeitig zu bemerken. Da hatten sich 
mittlerweile Fre~dschaften weitgehend auf 
Studienbekanntschaften reduziert und Denken 
(früher war es interessiert und anteilnehmend) 
war zu unverbindlichem Gerede, mangels 
eigener Auseinandersetzung (das Studium 
nahm viel Zeit in Anspruch) über Versatzstücke. 
verkommen. Es ist nicht so. daß unsere 
Leidensgenossin (denn so können wir sie jetzt 
nennen) dies nicht als Verfall ihrer Persön
lichkeit wahrnahm. Aber da sie nun schon 
einmal den ersten Studienabschnitt geschafft 

, hatte. woll~ sie dieses Studium auch zu Ende 
bringen -eine konkrete berufliche Perspektive 

. verband sie damit indes nicht. Wir wissen 
nicht. ob sie im Suff endete. oder doch noch zu 
einem brauchbaren Verhältnis zu ihrem Dasein 
als Juristin fand. 

Vom Widerspruch 
im Intellektuellen* 

Der Widerspruch. dem wir alle ausgesetzt sind. 
ergibt sich daraus. daß die gesellschaftliche 
Funktion. die uns zugewieseI) wird. nicht dem 
entspricht. was wir unserer eigentlichen 
Möglichkeit nach erkennen könnten und was 
wir dieser Erkenntnis folgend eigentlich tun 
müßten. Die Art und Weise. in der jemand.mit 
diesem Widerspruch umgeht. entscheidet dann 
darüber. ob wir ihn als Intellektuellenbetrachten 
oder als bloßen Funktionär bestimmter 
Interessen. Daß wirJuristInnen in besonderer 
Weise zum Funktionärsdasein disponiert sind. 
klingt ja schon im Titel zart an~ Aber beginnen 
wir beim Anfang: Das heißt in unserem Fall 
damit. was Jean-Paul Sartre über die Intellek
tuellen formulierte. Was wir - mit Sartre - einen 
Intellektuellen nennen, rekrutiert sich aus dem 
Kreis der sogenannten "Kopfarbeiter" oder 
"aus der gesellschaftlich· beruflichen Gesamt
heit.die man die Thooretiker des praktischen 
Wissens nennen kann"" . Bin .,Theoretiker des 
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praktischen Wissens" ist demnach jeder. der 
"in seiner Arbeit von eiriem Wissen, dessen 
Regeln immer· seine Tätigkeit bestimmen, 
ausgeht. mit der Perspektive. zusätzliches 
Wissen zu erlangen""'. Es kommt dabei 
zunächst nicht darauf an. ob der Theoretiker 
selbst auch die praktische Verwertung des von 
ihm erarbeiteten Wissens vornimmt (wie es bei 
den Juristlnnen üblicherweise der Fall ist). 
"Praktisches Wissen" ist eigentliche eine 
Tautologie, da es kein Wissen gibt. das nicht 
praktisch ist - anders gesagt: jedes Wissen 
unterliegt einer praktischen Verwertung, und 
zwar in Herrschaftssystemen zunächst einmal 
derVerwertungfürdieherrschendenInteressen. 
Der Psychologe erarbeitet Methoden zur 
"Verbesserung des Betriebsklimas", um die 
Produktivitätfürden Unternehnler zu steigern. 
Der Soziologe erforscht .gesellschaftliche 
Konflikte. um sie verschleiern zu können. Der 
Arzt studiert den menschlichen Körper. um ihn 
für die Wirtschaft funktionsfahig zu erhalten .. 
Dies alles ist Herrschaftswissen. Der Arzt, der 
Soziologe und der Psychologe werden dafür 
ausgebildet und bezahlt, daß sie diese Art von 
Erkenntnissen hervorbringen. 
Um sie hervorbringen zu können. müssen sie 
aber allgemeine Tatsachen studieren. Dadurch 
gewinnt ihre Arbeit eine Allgemeingültigkeit, 

. die ihr auch die Interessen. die sie in Dienst 
stellen. zugestehen müssen: "Ein Arzt studiert 
das Blut. insofernBluteine allgemeine Tatsache 
ist. denn die Existenz von Blutgruppen ist 
überall die gleiche: somit wiederlegt seine 
Theorie spontan den Rassismus."'" Man läßt 
den Theoretiker diese allgemeinen Tatsachen 
aber nicht deshalb studieren. daß er den 
herrschenden Interessen die Legitimität entzieht 
oder zur Befreiung derer beiträgt, die an dieser 
Herrschaft keinen Anteil haben. sondern damit 
er diese Herrschaft unterstützt; ihr Gesell
schaftssystem . als "allgemeiner Techniker" 
funktionsfahig und immer besser funktions
fahig erhält. "Das ist also die eigenartige Figur 
des Intellektuellen. ein wahres Produkt der 
gegenwärtigen Gesellschaft. in dauerndem 
Widerspruch zwischen der Ideologie einerseits, 
die, aus seiner Kindheit stammt und in der 
natürlich alle besonderen bürgerlichen Begriffe 
angelegt sind: Rassismus. ~ine bestimmte Art 
von Humanismus. der sich allgemein gibt. 
tatsächlich aber Schranken aufrichtet - und 
andererseits der Allgemeingültigkeitdes Berufs 
des Intellektuellen. Wenn dieser Mensch sich 
damit abfindet. wenn er seinen Zustand vor 
sich selbst verschleiert. wenn er durch 
Selbstbetrug und Wanken es fertigbringt. diesen 
Widerspruch ohne Unsicherheit zu durchleben. 
dann nenne ich ihn keinen Intellektuellen: Ich 
betrachte ihn dann lediglich als Funktionär. als 
praktischen ,Theoretiker der bürgerlichen 
Klasse""'. "Doch sobald er den Widerspruch 
sieht und sein Beruf ihn veranIaßt. im Namen 
des Allgemein<?n das Besondere in ihm selbst 
unddamitüberallzubekämpfen.dannisterein 
Intellektueller. Anders gesagt: Der Intellek-

tuelle ist ein Mensch, der durch seinen eigenen 
Widerspruch, sofern er ihn offenbar macht - in 
die ungünstigste Position versetzt wird."'" Aber 

· so weit sind wir nocil nicht. 

Und die JuristInnen? 

Vorerst sind nämlich die JuristInnen in eine 
noch ungünstigere Position versetzt: Jene 
Allgemeingültigkeit. die die herrschende 
Gesellschaft dem Wissen des Arztes, des 
Soziologen. des Psychologen zugestehenmuß. 
verbaut sie den Juristlnnen gewissermaßen ab 
ovo. Indem sie sie schon vom Beginn ihrer 
Ausbildung vom eigentlichen Gegenstand ihrer 
theoretischen Praxis. Von den Menschen, den 
Dingen und ihren Beziehungen. loslöst (oder 
,,abhebt" , wie auch immer). Stattdessen werden . 
sie darauf eingeschworen. ausschließlich den 
Willen der Herrschenden zu erforschen. Der in 

· der juristischen Ausbildung praktizierte 
Positivismus ist die wohl· effizienteste· Form. 
theoretische Praxis auf den engsten ideo
logischen Rahmen zu beschränken. Der Trick. 

· dessen sie sich dabei bedient. ist. ganze 
Disziplinen für nicht zur Rechtswissenschaft. 
gehörig zu erklären. Zur Kritik des 
Rechtspositivismus sei hier nur· auf die Serie 
von Felix Ehrnhöfer verwiesen. die ja schon 
mitder Frage ,,Positivismus oder &kenntnis?'" 
begann. Diese gewaltigeBeschneidupgvermag 
es tatsächlich. einen Drang nach allgemeinen 
Einsichten bei vielen KollegInnen gar nicht 
erst aufkommen zu lassen: bei jenen 
vornehmlic~. die bereits durch ihre Herkunft . 
und Erziehung so sehr das Produkt der 
bürgerlichen Gesellschaft sind. daß ihnen 
anderes gar nicht mehr in den Sinn kommt. 
Oder auch bei jenen. die sich durch das Studium 
der Rechtswissenschaften nichts anderes 
erwarten, als einen Einstieg in eine bürgerliche 
Führungsschicht. Diese beiden Gruppenschei
denalso aus - wie schon gesagt: uns interessieren 
die Leidenden. 
Versuchen wir einmal. jene Disziplinen. die 
uns von den Interessen. für die wir eingespannt 
werden sollen, aus unserer theoretischen Praxis 
herausdividiert wurden, wieder hereinzuholen: 
Der Rechtsanthropologe studiert Gesell
schaften. denen Recht als Herrschaf~rdnung 
überhaupt fremd ist, und widerlegt dadurch 
beispielsweise die Theorie vom "Gesell
schaftsvertrag" Der Rechtssoziologe untersucht 
das weitere Schicksal von Haftentlassenen und 
studiert die Kriminalstatistik - und widerlegt 
damitgewisseherrschendeStrafrechtstheorien. 
Der Rechtsphilosoph formuliert schließlich 
überhaupt den Kern dessen. was wir mit dem 
• .Allgemeinen" meinen: "Gehört das Recht 
notwendig zum Menschen? Ist das Recht eine 
Grundkategoriedes Menschen überhaupt? Steht 
der Mensch als Mensch immer schon in der 
Dimen&ion des Rechts? Oder aber: Stellt das 
Recht ein nur "uneigentliches" • zweitrangiges 
Phänomen dar •...• ,das den Menschen nicht in 
seiner ihm wesentlichen Humanität e-

" 
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rreicht?""'''' -und zweifelt,damitjede besondere 
Rechtsordnung an. 
Erstjetztkommt auch der Jurist in die Situation. 
sich entscheiden ZU müssen zwischen dem 
Allgemeinen. das Menschen und ihre 

I Beziehungen ausmacht und der besonderen 
Rechtsordnung. der zudienen ~ verurteilt ist. 

STUDIUll1 & BERUF 

.Erstsemestrigentutorium: I 

Echt 
Realitätssinn und 
MOglichkeltssinn I · d' .. elnwan .ey. 
Es ist unmöglich. sich zwischen der Position 
des bloßen Funktionärs und der des 
Intellektuellen nicht zu entscheiden. Es gibt 
allerdings nicht nur die Radikalität des 
Intellektuellen. sondetnauch Schranken dieser ' 
Radikalität. 
Seine Radikalität kommt aus seiher Rationali
tät: Im Kampf, zwischen dem besonderen 
Irrationalen und dem Allgemeinen. das das 
Produkt der praktischen und dialektischen 
Vernunft ist.kann es keinen Kompromiß 
geben. '" Diese Radikalität veranIaßt den 
Intellektuellen •• Jedesmal. wenn es im Bereich 
derpolitischen Parteien oder Fonnationeneine 
Wahl zu treffen gilt •.. ~(sich) für das Radikalste 
zuentscheiden. umjenemAllgemeinenGenüge 
zu leisten."'" Diese Radikalität birgt aber ,auch 
die Gefahr des Linksradikalismus in sich: 
Unmittelbar und augenblicklich die Ver
wirklichung des Allgemeinen zu fordern. Die 
entsch~deJi.de Schnmke.diedenIntellektuelleri 
vomLinksradikalismusabhält,istderUmstand. 
daß er durch Wahrheit zur Praxis gelangen will 
und muß. Wahrheit ist -nach Sartre - das. "was 
das Handeln als Feld realer Möglichkeiten 
eröffnet". '" In diesem Sinn wird ein Jurist. der 
die Aufgabe des Intellekniellen übernommen 
hat, nicht den sofortigen Sturz der bürgerlichen 
Rechtsordnung fordern. Er wird sich aber 
überall. wo sich seine eigene Vernunft' den 
,besonderen Interessen widersetzl(deren intimer 
Kenner er ja ist). auf die Seite derer stellen. die 
unter diesen besonderen Interessen leiden und 
durch ihre Verweigerung gegenüber dem 
bestehenden Zustand das allgemeine 
unterstützen. Er wird seine theoretische Praxis 
daratif verwenden. das Möglichkeitsfeld ihres 
Handelns zu erschließen. welches auf die 
Verwirklichung des gesellschaftlichen Allge
meinen gerichtet ist. ' 
Derartige Betätigungsfelder bieten wir ja in 
dieser Zeitscluift (nicht nur in der Rubrik IN 
BEWEGUNG) zumalen an.' • 

Christian Niederbacher 

Tu-Tu-Tu-tutututututohhri-um" 
turi, tu, tu, tu , tututututu To, ri, 

UM, ri, UM, to-ri-um, torium, 
Tutuuhh, umumm, tut-tut-or

tut-oritut-UMM, umtutor, UM .. 
tuTOR, umtutor? riumto? tu

toum? umtuto, umto, umto 
, UMtoTO, toRIUM, TutoRIUM, -

TUTORIUM (Lieblingslied) 

Schon erlebt? Schon im U 10 gewesen? Erwar
tungsvoll. gelangweilt. in Fernsehermentali
tät? - na schaun ma uns des an. Plötzlich: Na 
sevas. due ziehen ein Spektakel auf; gute Show. 
gut einstudiert - alle Achtung! Dann: Klain
gruppen? Was. ich soll was gestalten? Mein 
Freiraum? Drei Möglichkeiten warten aufdich. 
die/die Erstsemestrige/n. die/d~ wir. die Tu
torinnen kennenlemen wollen/sollen/dürfen/ 
(?)müssen(?): mitmachen. abwarten.heimge
hen. 
Unser Tip: mach mit. Es zahlt sich aus - nein. 
nicht finanziell. auch kein Zeugnis. kein belo
biglDlgsschreiben -aber Kontakt. Freundschaf
ten. Diskussionen. auch Infos 7 was du und was 
wirwollen wird gemacht. wie gesagt: gestalten 

, wir unseren freiraum. sinnvoll. lustvoll. -jetzt 
aber schöne ganze Sätze: 
Je zwei/drei Tutorinnen (Ältersemestrige) 
wollen versuchen. mit StudienanfangerInneri 
gemeinsame Aktivitäten zusetzten. So inl 
Schnitt sich einmal wöchentlich treffen. sich' 
kennenlernen. diskutieren. streiten. ... was 
wirklich geschieht beschließen die Erstseme
strigen und die TutorI~en gemeinsam. 
Um Mißverständnissen vorzubeugen: Tuto
rinnen sind keine Schalterbeamten. die in fach
schaftsmentalität Infos verteilen. die Stunden 
gestalten und Noten vergeben. sind keine 
Psychologen und Analytiker. die mit Erstse~ 
mestrigern eExperimente machen " TutorIn
nen' sind Ältersemestrige. die vor ein. ~wei. 

"'''') Wir halten uns, bei der Charakterisiening 
der Intellektuellen durchwegs an Jean-Paul 
Sartre. Intellektuelle und Revolution. Neues 
FORVM Juni/Juli 1971. S 33ff. Im weiteren 
beziehen sich alle mit ("')gekennzeichneten 
Zitate auf diesen Auf~atz. 

" drei Jahreit auch Erstsemestrige waren (klingt 
, logisch. oder?). oder präziser (?) formuliert: 

"'''') GeI'hard Luf. Skriptum: EinJühning in die, 
RechtswissenSchaften und ihreMethoden. Teil' 
m. Grundfragen der Rechtsphilosophie. 5. 
Aufl .• Wien WS 1985/86. 
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TutorInnen sind Erstseinestrige wie Du. die 
halt sc~on ein. zwei. drei Jahre auf der Uni sind 
(nicht logisch. aber fast philosophisch!). 
jetzt aber für alle Historiker.die (Kurz-)Ge-

Schichte des Tutoriums. wie sie wirklichwar(ist/ 
gewesen sein soll/wie die Legende sagt: 
1976n7 erstes Tutorium in: Wien. 1978n9 
österreichweit -dieÖsterreichische Hochschü-' 
lerschaft fmanziert das ganze. Das Tutorium
sprojekt ist selbstverwaltet.hat Eigenleben und 
allmälich betrachtet beträchtliche Ausmaße. 

'wird manchmal unangenehm. unheimlich -
läßt sich, nicht kOntollieren. einordnen regi
strieren: Doch. die Geister (?). die man/frau 
rief. wird man/frau nicht mehr los: So träpfelt 
nach wie vor Geld in' die Tutoriumskuse. 
ermöglicht Ausbildungsseminare. Kauf von 
Kreativmaterial(zuDeulSCh:Packpapier.Stif
te ... ). Dufcbfiihrung von Happaningsund vieles 
mehr. ' 
Tutorium. die Heimat für Idealisten und Idea
listlnnen. für Weltverbessererinnen und Welt
verbesserter? 
Eines ist klar: Eine/n TutorIin erwartet keine 

, pol~tische Karriere. keinefmanzielle Entschä
digung. keine Auftritte vor Massen (Ausnah
me U1 0). wa er/sie sich produzierenkann.aber: 
ein Ausbildungsseminar .Selbst-und Gruppe
nerfahrung. Spaß. Freunde. gute Freunde. total 
urleiwand gute F~unde •..• und - um die altrui
stische Komponente nichtunberücksiC::htigt zu 
lassen: Unterstützung für Erstsemestrige. al
ternative Gestaltung des Uni-Lebens und der 
Uni-Umwelt. das gewissensberulUgende. einel 
n gut-schlafen-lassende Gefühl. was fürande
re getan zu haben. nUr im kleinen zwar. daf\ir ' 
aber intensiver. ehrlicher. vielleicht doch idea-
listischer? , 
Jetzt abei'zum ScllJ.Uß daswirldichSpannende. 
Aufregende. Interessante: Du. der du dich bis ~ 
jetzt in vorbildlicher. lobenswerter duch diese' 
Lawiene von Wörtem. Beistrichen. Absätzen 
gekämpft hast, du sollst auch belohnt werden 
mit DER InfQ: 
Bist du Erstsemestrige/r und noch in keinem 
Tutorium. so hast du dier einmalige Chan~ 
noch aufzuspringen.: so wird ' s gemacht: Info
Tafel gegenüber' der Fachschaft lesen und 
einfach zu einern der angegebenen Trffpunkte, 
kommen. 
Bist du Ältersemestrige/r und noch nie Tutor 
gewesen. so hast dudue ChanCe beim nächsten 
Projekt (Beginn AprilIMai Plakat lesen!) mit
zumachen. , 
Also. auf liebe LCserinnen und Leser. Erst-. 
Zwei-. Älter- und Uraltsemestrlge hingehen. 
anschauen. mitmachen!,! I • 

" 
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STUDIUM & BERUF 

Die totale Universitätsreform: 

"Unis in den Kapitalis
mus nachintegrieren" 

Michael Wimmer 

Das sich zu einem veritablen 
Sturm auswachsende Rauschen 

in Teilen des heimischen Blät
terwaldes hat die lang herbeige

sehnte Beschäftigung mit der 
hochschul politischen Lage zum -

Thema. Auch die AG-dominierte 
OH-Exekutive tritt zu Semester

beginn mit Mach/auf den 
Plan und präsentiert ihr 

UNI-Begehren. 

Stellvertretend für alle anderen beschäftigen 
wir uns mit den profil- und Standard
Sonderausgaben, erlauben uns Fragen 
bezüglich ihrer Methodik und Aussagekraft. 
Die weitergehende Fragestellung, waium die 
mit der Veröffentlichung der 27 Thesen-von 
Sigurd Höllinger (1) begonnene Diskussion 
um eine fundamentale Veränderung des 
österreichischen Hochschulwesens vom Urti
Begehren abgekoppelt wurde, wird uns einmal 
mehr die Fragwürdigkeit des AG
Demokratieverständnisses und ihrer hoch" 

schulpolitischen Prinzipienlosigkeit vor Augen 
führen. 
Die im Auftrag von ÖH und profil erstellte 
Gallup-Studieerfaßte im Zeitraunt vom 25.Mai 
bis 22.Juni d.J. 2916S tudentInnen zwischen 5. 
und 12. Semester. Der Fragebogen war mit 
geringfügig~n österreichspezifischen _ Änder
ungen einem bundesdeutschen Original 
nachempfunden. das 1989 im Spiegel 
veröffentlicht wurde. 15 Fragen, die auf die 
Qualität von Vortragenden, Lehrver
anstaltungen- Platz Raum-Lehrrnittelangebot 
usw abzielten, im Gegensatz zu'nur 10 Fragen, 
die das Fessel Institut im Auftrag des Standard 
3055 Studierenden vom 18.April bis 20. Mai ' 
stellte. Obwohl die Standard-Fragen in den 15 
profil Fragen ihre fast gleichlautenden Pendants 
fanden, kam es zu erheblichen Unterschieden 
in ,den Ergebnissen, wobei wir uns 
naheliegenderweise mit dem Vergleich der 
juridischen Fakultäten beschäftigen werden. 
Zur Methodik: Die Fakultät, die bei der jeweils 
gestelltenFragediegrößte(ÖH-profilUrnfrage) 
bzw die niedrigste (Standard) Punktezahl 
bekam, bekam Rang I, die zweithöchste 
(-niedrigste) Rang 2 usw. 
So diletantisch dieser Vergleich auch ist,läßt 
er doch Zweifel über die Stichhaltigkeit der 
präsentierten Ergebnisse~u. Da aber die Kol
legInnen von Standard und profil gegen die 

jeweilige methodische Willkür nichts einzu
wenden hatten, stellten auch wir unsere Be
denken hintan. Ganz abgesehen von der me
thodischen Beliebigkeitverzichten die Umfra
gen auf objektive Daten und beschränken sich -
auf die Auswertung subjektiver Wahmehmung. 
Inhaltliche Anforderungen der Studierenden, 
wie problemorientiertes Studieren mit gesell
schaftlicher Relevanz zB Frauenforschung,In
terdisziplinarität, Fragen der demokratischen 
Mitbestimmung wurden bewußt ausgespart. 
Ein Anliegen dieser Aktionen war, Argumente 
zur Fundierung des Handlungsbedarfs zu er
stellen. Und wieder Handlungsbedarf dann be
friedigt werden soll, offenbaren die o.a. 27 
Thesen des Herrn Höllinger: Ein paar High
lights daraus: 
.. 2.) Der Staat zieht sich aus der Verwaltung 
und der vielfältigen Regelung im einzelnen 
zurück. Der Gesetzgeber konzentriert sich auf 
einfache, die Leistungsfähigkeit und die 
Unabhängigkeit der Hochschulen sichernde 
Regeln. Das BMfWuF übernimmt die 
Aufgaben einer .. Holding ..... 
5.) Der Bund gibt seinMonopol, Hochschulen 
zu betreiben und finanzieren, auf; ... 
6.) Der ,,kritiklose -Schonraum Universität" 

wird zu einer leistungsorientierten, be
triebsähnlichen Einrichtung umgewandelt. .. 
9.) Professionelles Management soll sachra

tionelle Planung und Entscheidung sichern ..... 
Solche Passagen sind zum Teil wortwörtlich 
aus einem Falter der Industriellenyereinigung 
vom Mai 90 abgeschrieben, Wenn man dann 
auch noch Minister Busek über eine mögliche 
,Finanzierungsform, nämlich die einer WisFin
AG (WissenschaftsfinanzierungsAG), spre
chen hört, und weiß, daß private Finanzierung 
hier ausdrücklich ~iteingeplant ist, schließt 

Statistik: Vergleich der juridischen Fakultäten Österreichs 
(A: Standard (schwarz); B: (grau» 

A: Ravmsituation 
bei Seminaren B: 

- Hliufige OberfOllung 
bei Seminaren 

A: AusfaJlquote bei 
Vorlesungen B: 
Ausfall von wichti
gen Lehrveranstal
tungen 

A: Studienberatung 
durch den LehrerS: 
Ausreichende Per
siJnliche Beratung 
durch den Lehrer 

A: Chancen zur 
Kritik am Angebot 

B: BerDcksichtigung 
von studentischen 
Anregungen in LV 

A: AktualiUit der 
Wissenschaft B: 
Vermittlung vonlau
fenden Forschungs
ergebnissen in der 
Lehre 

~w.~.w r------mr-~ 

A: Verstlindlichkeit 
der Vorlesungen B: 

Verstlindliche und 
einleuchtende Erläu
terung der fachlichen 

ZusammenMnge 

A: Praxisnlihe der 
Lehrer B: Praxisre

nomee der Hoch
schullehrer 

. A: Ausstattung der 
• Bibliotheken B: 

Adäquatil MiJglich
keit zur Bacheraus
leihe 

A: Ausstattung an 
Geräten B: Zeitge
mliße Bacher und 

Gerliteausstattung. 

"Statistikenglaube ich nur dann, wenn ich sie selbergefiilscht habe •.. 
Winston Churchill 

JURIDIKUM 4190 Seite 39 



sich der Kreis: Welcher zukünftige Financier 
würde sich mit dem Risikoposten universitärer 
Demokratie, bzw demokratischer Hochschu
le herumschlagen wollen. 
Und tatsächlich erweist sich die gewählte 
Vorgangs weise für mehrere Zwecke dienlich: 
Durch das Ausschalten aller Hauptausschüsse, 
Fakultätsvertretungen und Studienrich
tungsvertretungen wurden sämtliche kritischen 
Stimmen in der ÖH übergangen, die AG
Exekutiveeinmalmehr als "dieÖH"präsentiert, 
und ein Diskussions prozeß innerhalb der ÖH 
und der Masse der Studierenden von Anfang 
desavouiert (?) 
Der erhoffte Erfolg durch das Unibegehren 
und Medienkampagne würde es erleichtern, 
im Nachhinein zu verschleiern, daß die 
eigentliche Bewußtseinsarbeit schon seit 1987 
von den fortschrittlichen Kräften gegen 
teilweise erheblichen Widerstand von ÖH
Spitze und großer Koalition geleistet wurde. 
De-facto sind die Uritersuchungen nur 
Bestätigung und Konstatierung von Mißständen 
die seit Jahren offensichtlich sind: JURIDIKUM 
3/89.5/89, 1/90 und 3/90. 

Timeo Danaos et 
Dona ferentes 

Darüber hinaus ist die Trennung zwischen dem 
Uni-Begehren und der Diskussion nicht nur 
typisch für die AG-Stellvertreterpolitik, son
dern beredter Ausdruck dafür, daß die ÖH
Exekutivehiereinen Alleingang plant, bei dem 
sie sich den ministeriellen Wünschen willfäh
rig zeigt. Nicht nur deswegen wäre es ange
bracht, ehebalcligst die für jedes Semester 
vorgeschriebene Hörerlnnenversammlung 
einzuberufen. 
P.S.: Der Standard, Personal entscheidung: Wer 
sich an den Vorsatz des JURIDIKUM 3/89 erin~ 
nert, weiß von einem AG-Furiktionär namens 
Rainer Hazivar, dem kein Mittel zu billig war, 
unserem Blatt Schaden zuzufügen. Da wir 
'seinen Namen mit Verwunderung im Impres
sum des Standard unter Redaktion fanden, 
bleibt uns nur die Hoffnung, daß diese Bestel
lung der einzige Mißgriff bleibt. • 
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NACHSATZ 
Von Iris Kugler ' 

Zivilrecht oder: 

Wie ich lernte, 
die Bombe zu lieben 
Während die Universitäten dabei sind, sich 
vom Rabenvater Staat zu lösen und unver
hohlendie Traufe einer Ehe mit dem Kapital, 
der unbewältigten Jugend unter der Abhän
gigkeit von Vaters Regen vorzieht, trifft's 

. am schlimmsten, wie immer, die Kinder. Pa
pis Privatisierungsrausch sind sie schutzlos 
ausgeliefert. Und so gebärdet sich ein Wirt
schaftsprinzip unverhohlen als Zustand, der 
sich im Endstadium zurCharaktereigenschaft 
steigert. Dann nämlich, wenn man/frau in 
Zeiten wie diesen, mit vermessenem leicht
sinn die tausendköpfige Hydra im 4. Srock 
dieses Hauses reizt. Ja, dann wird's privat. 
Und wie! Hat man/frau sich bislang die Zeit 
für politisches Engagment unter Reduzie
rung der nächtlichen Ruhe schmerzvoll ab
gerungen, denn erstens darf Jus nicht zum 
Lebensinhaltmutieren und zweitens will auch 
ein Koziol-Weiser erstmal verdientsein,kann 
man/frau seine liebenswerten Hobbies wie 
arbeiten, schlafen, essen, bis zum Ende der 
Strafverschärfung, die sich Bürgerliches 
Recht nennt, getrost erstmal vergessen. Denn 
eines ist klar. werdie DonnergötterdesZivil
rechts durch fahrlässiges Antreten reizen will. 
muß bis zurSelbstentleibung opferbereit sein. 
Ihre Rache für solche Anmaßung ist grau
sam. Amnestie wird erst gewährt, wenn jede 
Hoffung auf ein Leben nach dem Bürgerli
chen dem Faktum eines Leben mit dem Bür
gerlichen gewichen ist. Gleichsamjede Pore 
der eigenen Existenz von enthemmtem Re
privatisierungstrieb durchdrungen ist. Und 
darin, FreundInnen. liegt die nicht zu unter
schätztende Gefahr! Denn es ist das höch
steigene Privatisierungsbedürfnis, daß eine/ 
n nächtelang in traute Zweisamkeit mit 
Koziol-WeIsem treibt. Nicht, daß nicht auch 
das Öffentliche seine Menschenopfer for
dert, dennoch lassen sie einer/rn in letzter 
Konsequenz die eigene Denkstruktur. Man/ 
Fiau muß nicht an Walter/Mayer glauben, 
um die Prüfung zu bestehen. Im Zivilrecht ist 
das anders. Da sollte man/frau erst antreten, 
wenn aUe ketzerischen. nicht unmittelbar 
universitären Tätigkeiten abgeschworen und 
sämtliche ritueUe Waschungen im Gehirn
bereich voUzogen wurden. Steht dann auch 
noch der Uranus im zwölften Haus, befindet 

sich die Arbeit bei jenem Assistenten, der un
bestätigten Gerüchten zufolge gütiger korri
giert, war die Leberknödelsuppe des Herm 
Professors am Tag der Nachkorrektur auch 
noch warm. und hat er am Morgen gleich 
einen Parkplatz gefunden. dann darf man/ 
frau getrost den Fehler bei sich selbst suchen. 
für schmähliches Versagen. Wer da nicht 
Abstriche machen muß von der eigenen Logik 
(denn die einzige Erklärung ist die Existenz 
einer metaphysischen Anderen) dem fehlt 
dieselbe, was im Ergebnis aber egal ist. Als 
unmittelbare Konsequenz zeigt sich, daß ehe
mals durchaus vernunftbegabte KoUegInnen 
in pathologische Grenzzustände verlallen und 

Existl!nz:velmi(;htIUßl! von Außen, die In-

Termin ein beschämendes Bild universitärer 
Nachedukation. Ein erfolgreich entpolitisier
ter blass, dümmlich grinsender Haufen 
schreibt sich in den Lesesälen vier Stunden 
lang seinem juristischem Exodus entgegen. 
Klügere sind vorhernach Salzburg geflohen. 
Mittelbare Konsequenz ist eineVernichtung 
jenes Nervs, welcher bislang zur Empfmdung 
erotischen Genusses bei Informations
aufnalune durchaus imstande war. Steigert 
sich dann die Selbstkritik zur Selbstvernei
nung, erhöhen sich erstens die zivil-rechtli
chen Chancen und zweitens haben: so priva
tisierte Menschen keine Zeit mehr beispiels
weise ein JURIDIKUM zu produzieren?! Wer 
sich da dann wohl freut? Und so wird er 
klarer, der Haß der schrecklichen Rachegöt
ter im vierten Stock, die sich die Jugend zum 
Feind erklären und Abolition erst gewähren, 
wenn man/frau an ihrem Werken in Gram 
und Würden ergraut ist. • 
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IN, BE.EILlII " , 
E:m~agieren im Rechtsstaat , ' 

Wien 

Rechtskomitee Lambda 
Georg Seiler 

Homosexuelle Menschen werden in Öster
reich nach wie vor nicht nur gesellschaftlich, 
sondern auch strafrechtlich massiv diskrimi
niert. Neben dem Verbot der homosexuellen 
Pornograpie kennt das Strafrecht noch drei 
weitere diskriminierende Paragraphen: 
§ 209 StGB: "Gleichgeschlechtliche Unzucht 
mit Personen unter 18 Jahren", 
§ 220 StGB: "Werbung für Unzucht mit Per
sonengleichen Geschlechts oder mit Tieren" 
und 
§ 221 StOB: "Verbindungen zur Begünsti
gung gleichgeschlechtlicher Unzucht". 
Während das Vereins- und Verbindungsver
bot für Homosexuelle nach § 221 StGB der-

. zeit nur als Rute im Fenster zur Einschüchte
rung verwendet wird, § 220 StOB, das Wer
beverbot, nach 19-jährigem Bestehen 1990 
erstmals zur Anwendung gekommen ist (siehe 
THEMA Seite 17), werden nach § 209 StGB 
jährlich etwa 35 Männerin Österreich -über
wiegend zu Haftstrafen - verurteilt. Und das 
nur deswegen. weil es sich dabei um Männer 
handelt, denn im heterosexuellen,. wie im 
lesbischen Bereich gilt ein Schutzalter von 
14 Jahren. Lediglich "eine Person männli
chen Geschlechts, die nach Vollendung des 
19. Lebensjahres mit einer Person zwischen 
dem 14. und dem 18. Jahr gleichgeschlechtli -
ehe Unzucht treibt, ist mit Freiheitsstrafen 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu be
strafen" (§ 209 StGB im Wortlaut des Ge
setzestextes). 
§.209 StGB kriminalisiert somit eine Hand
lung geschlechtsspezifisch. er richtet sich 
ausschließlich gegen männliche Täter; Män
nerund Frauen werden ohne sachliche Recht ~ 
fertigung verschieden behandelt. Er verstößt 
dadurch gegen Artikel 8 .und 14 der Europäi
sehen Menschenrechtskonvention. 
Bezüglich dieser Ungleichbehandlung hat die 
"Homosexuellen Initiative Wien" (HOSI
Wien) in den vergangenen Jahren versucht, 

. eine ersatzlose Streichung dieses Paragra
phen unddamit ein einheitliches Schutzalter 
von 14 Jahren für homosexuelle Frauen und 
Männer herbeizuführen, in dem entsprechend 
Beschwerden beim Verfassungsgerichtshof 
finanziert und betreut wurden. 
Nachdem der Verfassungsgerichtshof in ei-
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nem abweisenden Erkenntnis jedoch keine 
Verletzung des Gleichheits grundsatzes festge
stellt und .die Beschwerde mit einer irrelevan
ten Begründung zurückgewiesen hatte (näm
lich, daß Unterschiede zwischen Frauen und 
Männern bestünden), hat der Vorstand der 
HOS! -Wien beschlossen, das Verfahren nicht 
weiterzuführen: das heißt, das Erkenntnis des 
Verfas!,ungsgerichtshofes nicht durch eine 
Beschwerde bei der Europäischen Kommis
sion für Menschenrechte in Straßburg anzu
fechten. . 
Vier Mitglieder der HOSI-Wien sind jedoch 
übereinge~ornmen, daß der rechtliche Kampf 
gegen die Diskriminierung und Ungleichstel
lung nicht aufgegeben werden darf und man . 
die Entscheidung desY erfasslmgsgerichtsho
fes nicht auf sich beruhen lassen kann; sie 

. haben entschieden, die Beschwerde an die 
Menschenrechtskommission vorerst auf eige
ne Rechnung zu fmanzierenund die Kosten 
durch Spenden- und Unterstützungsgelder 
hereinzubekommen. So wurde im Juli 1990 
das "Rechtskomitee Lambda" gegründet, das 
in Zukunft unabhängig von der HOSI-Wien 
sowie in Ergänzung dazu gegen die Diskrimi
nierung von Homosexuellen kämpfen will. 
Die Initiatoren im einzelnen: 
Mag. jur. Hehnut Graupner, Leiter der HOSI
Rechtsgruppe und bis März 1990 Vorstands

.mitglied der HOSI-Wien, dann freiwillig aus 
d~m Vorstand ausgeschieden;bis August 1990 
außerdem auch Vorstandsmi tglied der 
,,IGLYO" (International Gay and Lesbian 
Youth Association); er iU"beitet derzeit an sei
ner Dissertation zum Thema .. Grundrecht und 
Jugendschutz). 
Georg Seiler, Jus-Student und Verfasser dieses 
unbeholfenen Artikels; Gründer und Leiter der 
"Szenenbetreuungsgruppe" der HOSI-Wien, 
außerdem im Rahmen der "Rechtsgruppe"und 
der Telefonberatung tätig. 
Jürgen Tiedge,Industriekaufmann, bis 1989 
stellvertretender Obmann der HOSI -Wien, 
Begründer der "Rechtsgruppe" und Mitglied 
der .. Österreichischen AIDS-Hilfe" . 
MichaelToth, TU-Student ("Technische Ma
thematik), seit. 1989 in der .. Rechts gruppe" 
aktiv und als Referent der "Telefongruppe" 
seit 1990 Vorstandsmitglied der HOSI-Wien. 
Dem "Rechtkomitee Larnbda"gehören außer
dem noch weitere Personen an, die aber ano-

nym bleiben wollen. 
Naturgemäß gilt momentan das Hauptaugen
merkunserer Arbeit dem § 209 StGB und der 
Beschwerde an die Europäische Kommis
sion für Menschenrechte, doch wird sich das 
Rechtskomitee ctaruberhinaus für die Abc 
schaffung jeglicher diskriminierenden Be
stimmungen für homosexuelle Frauen und 
Männer einsetzen. Wie wichtig diese Arbeit 
gerade jetzt ist, verdeutlicht der Bericht über 
den § 220 StGB (siehe THEMA Seite 17). 
Sogesehen ist auchjedeIr, die/der meint, uns 
in irgendeiner Hinsicht helfen zu können und 
der/dem die Abschaffung der Diskriminie
rung von Minderheiten ein Anliegen ist, bei 
uns herzlich willkommen und zur Mitarbeit 
eingeladen, dennnatürlich benötigen wir auch 
Leute, die aktiv sein wollen und uns bei 
unserer schwierigen. wie (zeit)aufwendigen 
Arbeit entlasten können. Eine juristische 
Grundausbildung ist bei vielen rechtlichen 
Fragen von Vorteil, doch - siehe die Zusam
mensetzung unseres Komitees - keinenfalls 
erforderlich. 
Daß wir - insbesondere im Moment dtrrch das 
.. Projekt Straßburg" - auf finanzielle Zuwen
dungen besonderes angewiesen sind, ver
steht sich. Ich darf daher noch kurz unsere 
Kontonummer anführen: 

Kto-Nr. 609 489 901 bei der 
Zentralsparkasse 

Interessierte, Neugierige, 
. Mitarbeiter wenden sich· 

bitte an: 

"Rechtskomitee lambda" 
Hütteldorfer Straße 

257c/2/10 

1140Wien 

Tel.: 0222/94 84 522 
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SEHENlllÖRENILESEN 

Alexander Mensdorf: 

Im Namen 
der Republik 

Martina Thomasberger 

Der Löcker Verlag legte im 
Sommer ein Buch vor, das in 

Form einer dokumentierenden 
Studie das Verhältnis der neue

ren österreichischen Justiz zu 
Rechtsextremismus und (damit 

notwendig verbunden) national
sozialistischer Wiede~betätigung 

zu dokumentieren versucht (1). 
, 

Zeitgeschichtlich und politisch einigermaßen 
Interessierten wird bei diesem Thema einmal 
einfallen, daß die österreichische Justiz nach 
dem Ende des zweiten Weltkrieges und der 
Nazi-Diktatur wenig bis nichts zur Aufklärung 
oder gar <Bestrafung nationalsozialistischer 
Verbrechen beigetragen hat: Woran auch immer 
das liegen mag, es bewirkte doch, daß· sich 
keine "offizielle" Tradition der Auseinander
setzung mit Rechtsextremismus in der öster
reichischen Justiz herausgebildet hat. Der/die 
Richter/in urteilt also auch über solche poli
tisch motivierten Straftaten oder Strafanträge 
nur in dem Rahmen, den ihm/ihr die Gesetze 
vorgeben, und der durch seine/ihre Interpreta
tion abgesteckt wird. Und da Richter/innen in 
ihrer Entscheidung frei und ungebunden sind 
(und auch sein sollen!) werden so ihr "Vorver
ständnis " und ihre (möglicherweise unbewuß
ten) politischen Präferenzen Entscheidungsin
halt. 
Darauf weist auch der Verlag mit einem Zitat 
am Buchumschlag hin: ,,Richter sind Mensch 
und Bürger, die ihre Ansichten und Bindungen 
haben: wenn es aber einen meinungslosen 
Richter nicht geben kann, so liegt es im Inter
esse des rechtsuchenden Bürgers wie der Ju
stiz, wenn Präferenz nicht verborgen, sondern 
offen zum Ausdruck gebracht werden" (R. 
Wassermann, Präsident des OLG Braun
schweig). Nimmt man dieses Zitat als Anlei
tung. so muß man dieses Buch auch als leitfa
den zum Justiz- und Politikverständnis der 
beteiligten Richter lesen. 
Der Autor, Alexander Mensdorf, hat, begin
nend mit dem Prozeß gegen Alfred Bartel 
(1975-78 wegen Beteiligung) über den ANR
Prozeß 1983/84 bis zum Medienrechtsprozeß 
RFS gegen MUKI DI RUI, Gerichtsverfahren 
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dargestellt, in denen Rechtsextremismus be
ziehungsweise Neonazismus und Wiederbetä
tigung teils als strafbare Sachverhalte, teils als 
(implizierter) Handlungsvorwurf gegen Per
sonen entscheidungsrelevant waren.' Er geht 
nach einer einheitlichen Methode vor: Die 
handehldnen Personen, beziehungsweise Or
ganisationen werden durch Zitate undBeschrei
bung ihrer Aktivitäten vorgestellt, danach 
kommen eine Beschreibung des zu beurteilen
den Sachverhalts und eine Zusammenfassung 
des jeweiligen Urteils (die kompletten Urteile 
werden im Anhang aufgeführt). 
In einem Vorwort stellt der Autor außerdem 
noch dar, wie drei gängige Argumentationen 
rechtsextremer Kreise laufen, er gibt einen 
kurzen Abriß der gesetzlichen Lage und der 
Leitsätze höchstrichterlicher Judikaturu'nd eine 
Analyse dessen, was heute als rechtsextremi
stische Betätigung anzuseh~ ist. Leider hat er 
nicht beschrieben, nach welchen Kriterien die 
Auswahl der Fälle erfolgte oder wie er zu den 
Prozeßakten kam. 
So muß sich die Rezensentin mit einem seltsa
men Sachverhalt ganz ohne weitere Anhalts
punkte allein auseinandersetzen: Die überwie
gende Anzahl der Fälle wurde von Richter 
Mag. Ernest Maurer entschieden. Beim Lesen 
der Sachverhalte und Urteile kommt der/die 
Leser/in zu dem Schluß, die den beteiligten 
Rechtskonservativen bzw .-extremen besonders 
wehtun. 
Dies läßt sich unter anderem durch unterschied
liche Strafhöhen bei durchaus vergleichbaren 
Sachverhalten belegen: Wenn ein deklarierter 
Rechtsexremist wie Dr. Martin Neidhart das 
Vergehen der Vernachlässigung der journali
stischen Sorgfaltspflicht begeht, so bekommt 
er dafür 1980 von Mag. Maurer eine Strafe in ' 
der Höhe von ÖS 200,-. Wenn eine~ Redak
teur einer deklarierten linken Wochenschrift 
dasselbe Delikt vorgeworfen wird, so verur
teilt ihn derselbe Richter nach denselben Ge
setzesstellen(§ 30 Abs.l und 4 PresseG) 1978 
zueinerStrafevonÖS3000,-(vergleicheFälle 
III und IV und die Urteile im Anhang). Auch 
die Beurteilung von Zeugenaussagen erfolgt 
bei Mag. Maurer- wohl unter dem Titel "Freie 
Beweiswürdigung"-durchauseigenständig.Bei 
einer behördlich bewilligten Versammlung von 
kommunistischen und antfaschistischen Grup
pen kommt es zu einer Rempelei, eine alte 
Dame geht zu Boden, einige Leute rennen weg, 
jemand kommt ihr zur Hilfe, ein kleiner Tu-

,mult entsteht, und zuletzt beiben zwei Perso
nen über - ein Kommunist und ein ANR-Mit
glied,daseineBeuleundeinekleinePlatzwun
de am Kopfhat. hervorgerufen von der Schnal
le des vom Kommunisten geschwungenen 
Gürtels. Körperverletzung. Die Polizei hat 
nichts gesehen. Die Aussagen der am Tatort 
Befmdlichen soll klären, wer auf wen losge
gangen ist, und ob der Kommunist tatsächlich 
Notwehr beziehungsweise Nothilfe für seine 
Entlastung in Anspruch nehmen kann (verglei
che Fall ll). 
Gerade die Beurteilung von Zeugenaussagen 
mag zum Schwierigsten gehören, was ein 
Richter zu tun hat. Würde die Rezensentin die 
Ausführungen von Mag. MaUrer zur Glaub
würdigkeit der Zeugen jedoch nicht im Rah
menjuristischer Urteilsfmdung, sondern zum 
Beispiel als Szene eines, von ihr, so geschätzen 
Kriminalromane lesen, so würde sich ihr der 
Eindruck aufdrängen, daß Vorkommnisse 
einseitig dargestellt werden, etwa um den 
Verdacht der Leser/innen in eine bestimmte 
Richtung zu weisen. 
Aber man soll Wirkliches nicht für Fiktion 
halten - oder umgekehrt. 
Die Rezensentin fmdet das Vorgehen und die 
rechtlichen Aussagen anderer Geschichten im 
Unterschied dazu wohltuend differenziert. So 
hat der Verfassungsgerichtshof einen Weg 
gefunden, den (legistisch nicht allzu geglück
ten) § 3g VerbotsG auch auf ,,modemes" rechts
extremistisches Vorgehen anzuwenden, das 
sich (durch bestimmte Strategien) vom Vor
wurf dernationalsozialistischen Wiederbetäti
gung eben abzugrenzen versucht. Der Gerichts
hof führt aus, daß " .•. auch ein komplexes 
Handeln eine Wiederbetätigung darsteHen 
(kann), selbst wenn einzelne Teilakte des be
treffenden Gesamtverhaltens für sich allein 
noch nicht als typisch nationalsozialistische 
Handlungen angesehen werden können. Bei , 
dieser Gesamtschau kommt es auf den Inhalt 
der geäußerten Gedanken, aber auch darauf an~ 
ob sie in einer, dem Sprachgebrauch der N atio-

, nalsozialisten deutlich angenäherten Form ge
äußert werden" (VfGh-Erk.,B 682/86). 
Auch der Oberste Gerichtshof hat zu einer 
entsprechenden Betrachtungsweise .rechtsex
tremetPropaganda gefunden (9 Os 132/85,27. 
6. 1986). Auch darauf weist der Autor in die
sem Buch hin. 
Schlüsse auf das Verhältnis der österreichi
schen Justiz zu Rechtsextremismus aus der 
Entscheidungspraxis vorwiegend eines Rich
ters ziehen zu wollen, scheint etwas einseitig. 
Als Darstellung eines (möglicherweise para
digmatischen) Falles ist dieses - auch sicher 
verdienstvoll - und außerdem ziemlich span
nend zu lesen. • 

(1 ) AlexanderMensdnrf, 1m Namen der Repu
blik; Rechtsextremismus und Justiz inÖster
reich;Löcher Verlag, Wien, 1990; ca ÖS250,-

" 
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JURIDIKUM·DOKUMENT 
Mitdem JURIDIKUM-DOKUMENTE-Servicebieten wir unseren interessierten Leserinnen und Lesern Materialien zu 
allenaktuellen Rechtsentwicklungen: Gesetzesentwürfe, Stellungnahmen, parlamentarische Unterlagen undAnfra
gen etc. Das bedeutet aktuelle Infonnation aus erster Hand-einfach diegewünsc hten Dokumente unten ankreuzen. 
Für Abonnentlnnenbieten wirdieDOKUMENTEzum Selbstkostenpreis (Kopien & Porto) an. Ansonsten verrechnen 
wireine Bearbeitungsgebührvon 20,-65, die den angegebenen Betrllgen hinzu zurechnen ist. 

01 Polizei 

01 Sicherheitspolizeigesetz (SiPoIG) 

01 Ministerialentwurf 
02 Regierungsvorlage; 34+95 Seihln,129ÖS 

Stellungnahmen zu 01: 
03 des Verfassungsdienst; 37S, 37ÖS 

04 von Dr. Brigitt Hornyik, Schriftfürerin am VfGH; 
6S,BÖS 

05 von Prof. XXXFunf, Graz; 2S, 2ÖS 
06 des Vereins "BOrgerinnen beobachten die 

. Polizei; 4S, 4ÖS 
07 des KSOE-Tag (Arno Pilgram) 5S, SÖS 

08 von Dr. Gabriel Lansky,Rechtsanwalt in Wien; 
5S,SÖS 

09 der Arbeiterkammer; 17S, 17ÖS 
10 der Jungen ÖVP; 2S, 2ÖS 

02 Erkennungsdienstgesetz 

01 Antrag zum ErkennungsdienstG vom 
16.02.1989; 47S, 47ÖS 

02 Ausländerinnen 

01 Einreise/Aufenthalt 

01 Antrag zur Änderung des Paß-,Grenzkontroll
und Fremdenpolizeigesetz, angenommen am 

14.03.1990; 30S, 30ÖS 
02 Stellungnahme d. Vereins Kritischer Juristen 

Salzburg zu 01 ; 7S, 6ÖS 
03 Bundesgesetz, mit dem Sichtvermerkspflicht 
für tOrkische StaatsbOrger eingefOhrt wird; 1 S, 

1ÖS 

02 Ausländerbeschäftigung 

01 Antrag zur Änderung des 
AuSfänderooschäftigungsgesetzes vom 

22.021990,14+18S,32ÖS 
02 Stellungnahme des Vereins fOr 

Ausländerbetreuung;3S,3ÖS 

03 Umwelt 

01 Umwelthaftpflichtgesetz 

01 Antrag der Abgeordneten Wabl und Freunde 
vom 04.041990; 64S, 64ÖS 
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04 Frauen 

01 Prostitution 

01 Landesgesetzblattzum Wiener 
Landesprostitutionsgesetz vom 17.041985; 3S, 

3ÖS 
02 Antrag zum Wiener Landesprostitutionsgesetz, 

vom April 1990; 17S,17ÖS 
03 Initiativantrag der Wiener ÖVP zu einem 

Wiener Landesprostitutionsgesetz 1988; 3S,3ÖS 

05 Bildung/Forschung 

01 Universitäten 

01 Universilätsorganisations- und Allgemeines 
Hochschulstudiengesetznovelle (UOG-AHStG

Novelle), xxxxxx 

06 Gesundheit 

01 Psycho 

01 Antrag zum Psycholherapiegesetz, 
angenommen am 08.06.1990 

02 Antrag zum Psychologengesetz, angenommen 
am 08.06.1990 

03 Antrag zum Unterbringungsgesetz 

07 Demokratie 

01 Wahlordnung 

01 AntragdeJ Abgeordneten Smolle, Wabl und 
Freunde zur Wahlalternovelle vom 04.05.199Ö; 

22S,22ÖS 
02 Antrag der Abgeordneten Smolle, Wabl und 
Freunde zur Nationalrats-Wahlordnungsnovelle 

vom 04.05.1990; 39S, 39ÖS 

08 Wohnen 

01 Mietrecht 

01 Antrag zur Mietrechtsnovelle vom 05.05.1990 

BESTELLSCHEIN 

• [IJ [IJ [IJ,[IJ,[IJ,D] 
SPARTE MATERIE DOKUMENT DOKUMENT DOKUMENT DOKUMENT 

• [l] [IJ [IJ,[IJ,[IJ,[IJ 
• [IJ [IJ [IJ,[IJ,[IJ,[IJ 
• [IJ [[J [[J,[IJ,[IJ,[IJ 
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Ja, ich will: 

LJ ein JURIDIKUM-Abonne
ment· 
(5 Ausgaben um 40,-öS) 
o ein JURIDIKUM-Fördera
bonnement (5 Ausgaben 
ab 100,- ÖS) 
o zum JURIDIKUM die 
ÖVDJ-MiUeilungen gratis 

Absender: 

An 
JURIDIKUM-Vertrieb 
(C@mtext 
Hägelingasse 16/15 

1140 Wien 

Einführung 
indie 
Rechtswissenschaften 

Sehrgeehrt8 Damen und Herrenl 

Seit einemJahrzehnt bereitet die VHS Margareten die Kandida
ten fOrdie StudienberechtigungsprOfung mit großem Erfolg vor. 
Mit dem vorliegenden Kursangebot wollen wir all jenen eine 
Vorbereitungsmöglichkeit bieten, die aus ZeitgrOnden am regel
mäßigen Besuch der Vorlesungen und/oder eines Repetito
riums verhindert sind. 
Auch diejenigen möchten wir ansprechen, die auf die Arbeit in 
einer kleinen Gruppe (maximal 26 Teilnehmer) Wert legen und 
die so entstehende, vermehrte Frage- und Antwortmöglichkeit 
zu einer effizienten PrOfungsvorbereitung nutzen wollen. 

Kursdauer: Fr, 12. Okt. 1990 bis Fr, 1. März 1991 ; jeweils 
17.00 - 20.15. 
Kursorl: 1050 Wien, Siebenbrunnengasse 37. 
Kursgebühr: 1.500,-öS 
Anmeldung: Mo - Fr, 8.30 - 20.00 Uhr bei untenstehender 
Adresse. 

VHS Margareten, 2. BIldungsweg 
1050 Wien, Siebenrunnengasse 37 
Tel. 55 56 05/62 

Aufregende ~okale 
gibt's genug -

geh' ins 
Lange! .. 

~~. 
;1J1~. te ·,., . 

.~ 
Sfudentenbelsl. Lange 

fallweise Uve-Musik 

Bier vom ,Fass: 
Phanter Bräu und Mohren Bräu. 

Cafe'"Lange . 
Lange Gasse 29, Wien 8 

g~ffnet: tflgllch vQn 18 bis 2 Uhr 


